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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Langgöns erstellt den Bebauungsplan „Blankweg“. Der Geltungsbereich 

schließt sich westlich an den bestehenden Ortsrand von Dornholzhausen an und umfasst 

bisher ackerbaulich und als Grünland genutzte Flächen im Umfang von ca. 2,8 ha. Ziel der 

Planung ist die Schaffung von Wohnraum.  

Die Lage des Plangebiets ist Abb. 1 zu entnehmen. 

Im Rahmen des Planverfahrens ist ein Umweltbericht zu erarbeiten. Dieser integriert vorlie-

gend auch sämtliche landschaftsplanerischen Aspekte im Sinne eines Grünordnungsplans 

sowie die artenschutzrechtlichen Aspekte in Form einer Artenschutzprüfung (Anlage 1). 

Abb. 1: Lage des Plangebiets 
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1.2 Inhalte und Ziele der Planung / Beschreibung des Vorhabens 

Der Geltungsbereich wird als „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 9 (1) 1 BauGB ausgewie-

sen. Die Maße der baulichen Nutzung sind durch eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 und 

eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 im Teilgebiet WA II und einer GRZ von 0,4 und einer 

GFZ von 0,8 im größeren Teilgebiet WA I festgesetzt. 

Für die vorgesehenen Nutzungen ergibt sich folgende Flächenbilanz (gesamt 28.457 m²):  

• Wohngebiet 

- Überbaubar:   17.100 m² 

- Nicht Überbaubar:   3.397 m² 

• Verkehrsfläche 

- Straßen (100% versiegelt):  4.518 m² 

- Wasserdurchlässig befestigt:  973 m² 

• Öffentliche Grünflächen:   2.469 m² 

 

Abb. 2: Bebauungsplan-Entwurf – Plankarte (Quelle: Planungsgruppe Seifert – 18.03.2022) 
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1.3 Rechtliche und fachliche Grundlagen 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB (Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz 2017) für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erhebli-

chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 

werden.  

Die Inhalte des Umweltberichtes gehen auf Anlage 1 zum BauGB zurück, die folgende we-

sentliche Vorgaben macht: 

Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB besteht aus: 

1.  einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, und 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 

des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind. 

2.  einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden, u.a. mit: 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands; 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; 

c) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen; 

d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten und 

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der 

Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwar-

ten sind. 

3.  sowie zusätzlichen Angaben: 

a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren; 

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-

weltauswirkungen, 

c) allgemein verständliche Zusammenfassung; 

d) Referenzliste der Quellen. 

In Anlage 2 des BauGB werden die anzuwendenden Kriterien für die Umweltprüfung detailliert 

aufgeführt. 

Gemäß § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und 

unterliegt damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffent-

lichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). Der Umweltbericht und 

die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprüfung in der 

abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

In der Umweltprüfung sind auch die Vorschriften zur Eingriffsregelung sowie zum Artenschutz 

(Artenschutzprüfung) zu beachten.  
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• Eingriffsregelung 

In der Eingriffsregelung ergibt sich folgende formale Abfolge (vgl. § 13 BNatSchG) der 

Prüfschritte: 

1.  vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen (Vermeidungsgebot), 

2.  unvermeidbare Eingriffe sind vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 

oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen, Kompensations-

pflicht), 

3. bei nicht vermeidbaren und / oder kompensierbaren Beeinträchtigungen ist abzu-

wägen, ob die Belange des Naturschutzes vorgehen. Tun sie dies nicht, kann als 

Ultima Ratio eine Ausgleichszahlung geleistet werden. Andernfalls ist das Vorha-

ben nicht genehmigungsfähig. 

Das Vermeidungsgebot ist striktes Recht und unterliegt folglich nicht der Abwägung. 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind somit grundsätzlich zu unterlassen. Dabei ver-

pflichtet das Vermeidungsgebot allerdings nicht zu einer Alternativenprüfung hinsicht-

lich des Standorts, sondern dazu, das geplante Vorhaben am vorgesehenen Ort so 

schonend wie möglich zu verwirklichen (s. z.B. Michler und Möller 2011). 

Auch die Kompensationsverpflichtung ist nicht abwägbar. Unvermeidbare Beeinträch-

tigungen sind also stets auszugleichen oder zu ersetzen. Es ist einzelfallbezogen zu 

beurteilen (Michler und Möller 2011), ob räumlich-funktional wirksame Maßnahmen 

erforderlich werden.  

Im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gilt, dass mit der Erheblichkeit der Be-

einträchtigungen die Anforderungen an Funktionalität und räumliche Nähe des Aus-

gleichs wachsen. Das HAGBNatSchG formuliert dazu aber in § 7 Abs. 1: „Ersatzmaß-

nahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten als Aus-

gleichsmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes“.  

Funktional wirksame Maßnahmen werden daher nur noch in wenigen Fällen – etwa 

bei Eingriffen in nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope oder aufgrund des Arten-

schutzrechts – erforderlich. 

Als ausgeglichen gilt eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten 

Funktionen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.  

In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-

trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder 

das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Als Ersatzmaßnahmen kom-

men dabei grundsätzlich auch Maßnahmen von Ökokonten in Betracht.  
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• Besonderes Artenschutzrecht 

In Bezug auf Planverfahren kommen unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten al-

lein die Vorschriften des Besonderen Artenschutzrechts zur Anwendung (§ 44 ff. 

BNatSchG). Nachfolgend werden nur die zum Verständnis der gutachterlichen Aussa-

gen wesentlichen Aspekte dargestellt. 

Artenschutzrechtliche Verbote und ihre Prüfung 

Tabelle 1 stellt im Überblick die artenschutzrechtlichen Regelungen dar. 

Tabelle 1: Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 

Rechtliche 
Grundlage 

Rechtliche Anforderung 

§ 44 (1),  

Nr. 1 

Verbot, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten 

• nachzustellen, 

• sie zu fangen, 

• sie zu verletzen oder zu töten oder 

• ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen oder 

• zu beschädigen oder 

• zu zerstören. 

§ 44 (1),  

Nr. 2 

Verbot, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der euro-
päischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

§ 44 (1),  

Nr. 3 

Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur  

• zu entnehmen, 

• zu beschädigen oder 

• zu zerstören. 

§ 44 (1),  

Nr. 4 

Verbot, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten und ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur  

• zu entnehmen, 

• sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

• zu zerstören. 

Die Aufzählung in Tabelle 1 entspricht einem Prüfprogramm, wobei die zu prüfenden 

Verbotstatbestände wie folgt zusammengefasst werden können:  

1. Verbot der Schädigung oder Zerstörung von Lebensstätten (Schädigungsverbot), 

2. Fang-, Verletzungs- und Tötungsverbot (Tötungsverbot), 

3. Störungsverbot und 

4. Verbot der Schädigung von Pflanzen. 

1. Schädigungsverbot 

Zunächst ist zu prüfen, ob eine Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von wild lebenden Tieren der geschützten Arten erfolgt (1. Prüfschritt). 

Dabei sind nur die Lebensstätten per se samt ihren maßgeblichen Funktionen zu be-

trachten. Jedoch können auch Eingriffe in Lebensstätten relevant sein, wenn selbige 

zum Zeitpunkt des Eingriffs gar nicht in Nutzung sind, jedoch regelmäßig und 
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wiederkehrend genutzt werden. Jagdgebiete oder Wanderkorridore (Zugwege) fallen 

nicht unter diesen Begriff (HMUELV 2011). Der Verbotstatbestand ist nur dann erfüllt, 

wenn die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zusam-

menhang nicht gewahrt werden kann (§ 44 (5) BNatSchG).  

2. Tötungsverbot 

Hinsichtlich der Tötung oder Verletzung von geschützten Tieren gilt, dass die Erheb-

lichkeitsschwelle überschritten wird, sobald das „allgemeine (sozialadäquate) Lebens-

risiko“ der Tiere überschritten ist. Dies wäre zu prognostizieren, wenn es zu einer sig-

nifikanten Erhöhung des Mortalitätsrisikos kommen könnte.  

3. Störungsverbot 

Tatbestandsmäßige, d. h. im Sinne des Gesetzes erhebliche Störungen sind an be-

stimmte Zeiten im Lebenszyklus von Tieren gebunden, konkret an Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Wesentlich für die Stö-

rung ist, dass Verhaltensänderungen oder physiologische Veränderungen zu erwarten 

sind. Tatbestandsmäßig erfüllt ist die Störung, wenn der Erhaltungszustand der lokalen 

Population verschlechtert wird.  

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

Der Prüfung auf die Verletzung von Verbotstatbeständen sind die Vermeidungsmaß-

nahmen sowie von Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung der ökologischen Funk-

tionen (“CEF-Maßnahmen“, in § 44 Abs. 5 BNatSchG. „vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen“) zugrunde zu legen.  

An CEF-Maßnahmen sind hohe Anforderungen zu stellen. Sie müssen: 

- die Funktion der betroffenen Lebensstätte für den lokal betroffenen Bestand in 

qualitativer Hinsicht erhalten, 

- die ökologisch-funktionale Kontinuität der Lebensstätte sichern und 

- einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen. 

Ausnahmeverfahren 

Sind auch nach Durchführung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen noch Beein-

trächtigungen im Sinne des Artenschutzrechts zu erwarten, kann die Zulassung einer 

Planung in der Regel nur im Wege eines Ausnahmeverfahrens nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erreicht werden.  

Dabei ist zu prüfen, ob folgende Ausnahmevoraussetzungen erfüllt werden: 

- zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

- keine zumutbaren Alternativen und 

- keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population einer Art. 

Zur Wahrung des Erhaltungszustandes können „FCS-Maßnahmen“ genutzt werden, 

die geringere Anforderungen an die räumliche Nähe zum Eingriff stellen als CEF-

Maßnahmen.  
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2 Planungsraumanalyse 

Die Planungsraumanalyse vermittelt einen ersten Überblick über die im Plangebiet relevan-

ten, umweltschutzbezogenen Aspekte und planerischen Restriktionen.  

2.1 Geographische Grundlagen zum Plangebiet 

• Naturraum / Landschaftsräumliche Gliederung: Naturräumliche Haupteinheit 348 

„Marburg-Gießener Lahntal“; Naturraum 348.11 „Großlindener Hügelland“.  

Landschaftsraum 5516.13 „Hüttenberger Hügelland“ (GÖLF 2004). 

• Aktuelle Nutzung: Acker und Grünland. 

• Höhe über NN / Geomorphologie: Zwischen 212 m NN (nordwestlicher Eckpunkt) und 

203 m NN (südöstlicher Eckpunkt). Die Neigung zwischen diesen beiden Punkten be-

trägt durchschnittlich 3,6 %. Das Plangebiet befindet sich am Unterhang des Strauch-

bachs in südlicher bis südwestlicher Exposition. 

• Klima:  

- Die Tagesmitteltemperatur liegt im langjährigen Mittel (1981-2010) an der 

nächstgelegenen Wetterstation des DWD in Wettenberg bei 9,6°C, der mittlere 

Jahresniederschlag bei 666 mm. In Dornholzhausen ist von sehr ähnlichen 

Werten auszugehen. 

- Vorherrschende Windrichtung ist West, gefolgt von Südost. Andere Windrich-

tungen spielen eine untergeordnete Rolle (s. Windrosenatlas Hessen). 

• Geologie: 

Der Untergrund besteht aus ungegliederten Sedimentgesteinen des Oligozäns. Bei-

gemengt sind oberflächennah stets Anteile von Löss. 

2.2 Planerische Vorgaben und Restriktionen 

Nachfolgend werden die für den Geltungsbereich ggf. relevanten planerischen Vorgaben und 

Restriktionen beschrieben, soweit sie landschaftsplanerisch bzw. umweltschutzfachlich be-

deutsam sein könnten. Bezüglich der Aussagen des Regionalplans wird auf den Bebauungs-

plan-Entwurf verwiesen. 

Schutzgebiete und –objekte (§§ 23 bis 29 BNatSchG sowie § 30 BNatSchG und § 32 

BNatSchG) (gemäß Natureg-Viewer Hessen). 

o Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG): nicht vorhanden (> 1,1 km bis NSG Wehr-

holz); 

o Nationalpark (§ 24 BNatSchG): nicht vorhanden; 

o Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG): nicht vorhanden; 

o Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG): nicht vorhanden (LSG Auenverbund 

Lahn-Dill liegt ca. 700 m östlich jenseits von Dornholzhausen); 

o Naturpark (§ 27 BNatSchG): nicht vorhanden (Naturpark Hochtaunus endet 
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wenige hundert Meter westlich und südlich). 

o Naturdenkmal (§ 28 BNatSchG): nicht vorhanden; 

o Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG): nicht vorhanden. 

o Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG): §-30-Biotope sind im UG aus-

zuschließen. Hinweise auf geschützte Biotope (Natureg-Viewer) im nahen Umfeld 

des Plangebiets ergaben sich nicht. Am nächsten gelegen sind naturnahe Ab-

schnitte am Strauchbach in etwa 300 m Entfernung. 

o NATURA-2000-Gebiete (§ 32 BNatSchG): Nicht vorhanden (> 1,1 km bis FFH-

Gebiet Wehrholz). 

o Kompensationsflächen: Im Plangebiet nicht vorhanden. Westlich angrenzend be-

stehen im Bereich des Blankhofs Kompensationsverpflichtungen. 

• Wasserrechtlich geschützte Gebiete (WRRL-Viewer Hessen) 

o Wasserschutzgebiete (Zonen I-III) nach §§ 51 ff. WHG: nicht vorhanden (nächst-

gelegene mindestens ca. 700 m entfernt); 

o Heilquellenschutzgebiet: nicht vorhanden; 

o Gewässerrandstreifen (§ 23 HWG): nicht vorhanden; 

o Überschwemmungsbiet (§§ 76 ff. WHG): nicht vorhanden. 

• Sonstige, bedeutsame Aspekte 

Weitere bedeutsame Aspekte konnten nicht ermittelt werden. 

Die folgenden Fotos vermitteln einen Eindruck vom Plangebiet und weisen auf ggf. relevante 

landschaftsplanerische Aspekte hin. 

Abb. 3: Der Geltungs-
bereich ist geprägt 
durch zwei ackerbau-
lich genutzte Flächen, 
die durch einen Grün-
land-Streifen voneinan-
der getrennt sind. 
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Abb. 4: Zentral im Gel-
tungsbereich steht auf 
dem Grünlandstreifen 
ein alter Hochstamm-
Obstbaum. Nördlich 
schließen sich an den 
Geltungsbereich Grün-
land und eine alte 
Halbstamm-Plantage 
an. 

 

Abb. 5: Der Grünland-
streifen mit dem Apfel-
baum. Im Hintergrund 
das gewerblich ge-
nutzte Areal am Blank-
hof, welches den Gel-
tungsbereich nach 
Westen begrenzt. 

 

Abb. 6: Die Halb-
stamm-Plantage nörd-
lich des Geltungsbe-
reichs wird mäßig in-
tensiv genutzt. Hier fin-
den sich auch einige 
Nisthilfen, vor allem 
auch Steinkauz-Röh-
ren. 
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Abb. 7: Die Äcker wer-
den ökologisch bewirt-
schaftet, was sich unter 
anderem in einem recht 
hohen Kräuterreichtum 
zeigt. 

 

Abb. 8: Zu den Wegen 
hin erstrecken sich ent-
lang der Äcker Säume. 

 

Abb. 9: Die obere, 
nördliche der beiden 
Ackerflächen war 2021 
mit Hafer bestellt. Nach 
der Ernte wurde hier 
wie auf den umliegen-
den Getreideschlägen 
auch auf Vorkommen 
des Feldhamsters ge-
prüft. 
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3 Bestandserfassung / -bewertung der Natur- und Sachgüter / 

Beschreibung der Umwelt 

Nachfolgend werden die einzelnen Natur- und Umweltgüter beschrieben und natur- und um-

weltschutzfachlich bewertet. Die Bewertungskriterien und -stufen sind den jeweiligen Kapiteln 

vorangestellt. 

3.1 Schutzgut Boden 

3.1.1 Hinweise zur Bewertung 

Den Ausarbeitungen zum Schutzgut Boden liegen folgende Arbeitshilfen, Leitfäden und Quel-

len zugrunde: 

• Peter u. a. (2011): Arbeitshilfe Bodenschutz in der Bauleitplanung. 

• Miller u. a. (2019): Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach 

BauGB. 

• HLNUG: Bodenviewer. 

• Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2002): Bodenkarte von Hessen 1 : 

50.000. 

• BGM Baugrundberatung (2022): Geo- und abfalltechnischer Untersuchungsbericht 

(21-6666OR / GB001). 

Die Bewertung des Schutzguts beruht auf den Bodenfunktionen, die pragmatisch anhand all-

gemein verfügbarer Daten beschrieben werden können.  

Gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind folgende Funktionen zu bewerten: 

• Lebensraum für Pflanzen – Kriterien: Standorttypisierung für die Biotopentwicklung, 

Ertragspotenzial. 

• Funktion im Wasserhaushalt – Kriterium Feldkapazität. 

• Funktion als Abbau-, Ausgleichs und Aufbaumedium – Kriterium Nitratrückhalte-

vermögen. 

3.1.2 Wirkzone 

Die Wirkzone entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

3.1.3  Beschreibung 

Die kartografischen Darstellungen zu den Böden in der Bodenkarte von Hessen 1 : 50.000 

sind der Abb. 10, jene des Bodenviewers Hessen in Bezug auf den Bodenfunktionswert Abb. 

11 zu entnehmen. 

Große Teil des Plangebiets sind dem gemäß als erodierte Parabraunerden anzusprechen (s. 

Abb. 10) anzusprechen. Die gemäß der Bodenkarte 1 : 50.000 im Osten des Plangebiets 

bestehenden Kolluvisole zeichnen sich im Gelände nicht deutlich ab. Insbesondere die 
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Bohrprofile von BGM (2022) lassen erkennen, dass in den zentralen Bereichen des Plange-

biets Lösslehmauflagen von unterschiedlicher Mächtigkeit bestehen, die von Fließerden mit 

höheren Grobbodenanteil abgelöst werden. Grundwasserführende Schichten wurden bis in 

Tiefen von 3,5 bis über 4 m Tiefe nicht angetroffen. 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die wesentlichen Bodeneigenschaften im Plangebiet. Die 

aus Abb. 11 ersichtlichen, zentral gelegenen Böden mit höheren Bodenfunktionswerten wer-

den in Tab. 2 beschrieben, jene mit geringeren Funktionswerten in Tab. 3. Hinzuweisen ist 

darauf, dass die Angaben zu den Bodenarten zwischen BGM (2022) und der Bodenkarte von 

Hessen voneinander abweichen, wobei BGM (2022) zum Oberboden keine Angaben macht. 

Tabelle 2: Wesentliche Bodeneigenschaften der erodierten Parabraunerden mit mittleren Bo-
denfunktionswerten 

Eigenschaft / Funktion Ausprägung 

Bodentyp Parabraunerde aus Löss, erodiert. 

Eigenschaften Oberboden (A-Hori-
zont, - ca. 30 cm) 

• Bodenart: Stark toniger Schluff; 

• Humusgehalt: mittel humos. 

Eigenschaften Unterboden (B-Hori-
zont, - ca. 90 cm) 

• Bodenart: stark schluffiger Ton; 

• Humusgehalt: gering humos. 

Ackerzahl 60 – 65. 

Ertragspotenzial Hoch. 

Nutzbare Feldkapazität bis 1 m Tiefe Mittel. 

Nitratrückhaltevermögen Mittel. 

Bodenfunktionswert gesamt Mittel. 

Fläche in ha ca. 1,5 

Tabelle 3: Wesentliche Bodeneigenschaften der erodierten Parabraunerden mit geringen Bo-
denfunktionswerten 

Eigenschaft / Funktion Ausprägung 

Bodentyp Parabraunerde aus Löss, stark erodiert. 

Eigenschaften Oberboden (nur 
schwach ausgeprägt) 

• Bodenart: Stark toniger Schluff; 

• Humusgehalt: gering bis mittel humos. 

Eigenschaften Unterboden (B-Hori-
zont, - ca. 50 - 90 cm) 

• Bodenart: stark schluffiger Ton; 

• Humusgehalt: gering humos. 

Ackerzahl 35 – 45. 

Ertragspotenzial Mittel. 

Nutzbare Feldkapazität bis 1 m Tiefe Gering. 

Nitratrückhaltevermögen Gering. 

Bodenfunktionswert gesamt Gering. 

Fläche in ha. ca. 1,3  

Hinweise auf Bodendenkmäler liegen nicht vor. Ebenso wenig ergaben die abfalltechnischen 

Bodenuntersuchungen Hinweise auf relevante Bodenverunreinigungen. 
  



Planungsbüro Gall (2022) B-Plan „Blankweg“ Umweltbericht 

 Seite: 18 

Abb. 10: Bodeneinheiten (Quelle: Bodenkarte von Hessen 1 : 50.000) 
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Abb. 11: Bodenfunktionsbewertung (Quelle Bodenviewer Hessen) 
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3.1.4 Naturschutz- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Die Bewertung der Böden im Rahmen des Umweltberichts ist in Hessen durch Peter u. a. 

(2011) sowie Miller u. a. (2019) weitgehend vorgegeben. Demnach basiert sie auf den Boden-

funktionen. Der Bewertungen sind im Bodenviewer Hessen räumlich hinterlegt (Tab. 4).  

Tabelle 4: Differenzierte Bewertung der Bodenfunktionen (gemäß Miller u. a. 2019) 

Kriterium Lebens-
raum für 
Pflanzen 

Lebens-
raum für 
Pflanzen 

Funktion 
Wasser-
haushalt 

Funktion 
Aus-
gleichs-
medium 

A
rc

h
iv

 d
e
r 

N
a

-

tu
r-

 u
n

d
 K

u
lt

u
r-

g
e
s

c
h

ic
h

te
 

gesamt 

Parameter Standort-
typisie-
rung 

Ertrags-
potenzial 

Feldkapa-
zität 

Nitrat-
rückhalte-
vermögen 

Böden mit 
mittlerem Bo-
denfunktions-
wert 

3 (mittel) 4 (hoch) 3 (mittel) 3 (mittel) 2  

(gering) 

3 (mittel) 

Böden mit ge-
ringem Bo-
denfunktions-
wert 

3 (mittel) 3 (mittel) 2 (gering) 2 (gering) 2  

(gering) 

2 (gering) 

Zu den im Bodenviewer dargestellten Kriterien wurde das Kriterium „Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte“ hinzugefügt. Da keine besonderen Bodeneigenschaften bestehen und auch 

keine Hinweise auf besondere Nutzungen in der Vergangenheit bestehen, ist hier von einem 

geringen Wert auszugehen. 

Ein hoher Wert wird im Plangebiet einzig hinsichtlich der Ertragsfunktion auf den höherwerti-

gen Böden erreicht. Dies lässt sich auch anhand der Ackerzahl belegen, die hier zwischen 60 

und 65 liegt (sonst zwischen 35 und 45).  

Grundsätzlich sind hinsichtlich der Böden auch mögliche Erosionsgefährdungen zu beurteilen, 

sofern das Plangebiet selbst davon betroffen sein könnte oder es selbst zum Auslöser einer 

erhöhten Gefährdung werden könnte. Für das Plangebiet ist festzustellen, dass oberhalb des-

sen Grünland und eine Obstplantage einen wirkungsvollen Schutz bieten. Im Plangebiet selbst 

besteht bisher eine mittlere bis hohe, punktuell sogar sehr hohe Erosionsgefährdung (Boden-

viewer Hessen). Die vorgesehene Bebauung verhindert jedoch bedeutsame Erosionspro-

zesse im Plangebiet. 

3.1.5  Natur- und umweltschutzfachliche Relevanz des Naturguts Boden 

Besonders schutzwürdige Böden kommen im Geltungsbereich des B-Plans nicht vor. Den-

noch bedarf das Schutzgut Boden, sofern nicht bereits massive Vorbelastungen vorliegen, 

stets der Betrachtung im Rahmen der Konfliktanalyse. 
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3.2 Schutzgut Wasser / Wasserhaushalt 

3.2.1 Hinweise zur Bewertung 

Den Ausarbeitungen zum Schutzgut Wasser liegen folgende Quellen zugrunde: 

• HLNUG: Wasserrahmen-Richtlinien-Viewer. 

• HLNUG: Bodenviewer. 

• BGM Baugrundberatung (2022): Geo- und abfalltechnischer Untersuchungsbericht 

(21-6666OR / GB001). 

Folgende Kriterien und Parameter werden in Bezug auf das Schutzgut Wasser bewertet. 

Oberflächengewässer werden mangels Vorkommen nicht bewertet. 

Grundwasserneubildung (Sickerwasserrate) 

1. sehr gering tiefgründige Böden mit i.d.R. sehr hoher nFK ( 200 mm); Schluff-, Ton 
und Moorböden, 

2. gering mittel- bis tiefgründige Böden mit i.d.R. hoher nFK ( 140 – ≤ 200 mm); 
Schluffböden und schluffige Lehmböden, 

3. mittel mittelgründige Böden mittlerer nFK ( 90 – ≤ 140 mm); Lehmböden und 
lehmige Sandböden, 

4. hoch flach- bis mittelgründige Böden mit geringer nFK ( 50 – ≤ 90 mm); sandige 
Lehmböden und schwach lehmige Sandböden, 

5. sehr hoch flachgründige Böden mit sehr geringer nFK (≤ 50 mm); meist reine Sand-
böden. 

Grundwasserdargebot 
Das Grundwasserdargebot meint hier vor allem die Grundwasserverfügbarkeit für die Vegetation. Es 
setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Interflows, Grundwasserab- und -zuflüssen und der Infiltra-
tion aus Gewässern. Bestimmt wird das Dargebot pragmatisch anhand der Grundwasserflurabstände. 

1. sehr gering  Grundwasserflurabstand > 3 m und leichte Böden (kapillarer Aufstieg), 
2. gering Grundwasserflurabstand > 2 m und leichte bis mittelschwere Böden, 
3. mittel Grundwasserflurabstand 1 bis 2 m und / oder Interflows vorhanden bei 

leichten bis mittelschweren Böden, 
4. hoch Grundwasserflurabstand maximal 1 bis 2 m bei mindestens mittelschwe-

ren Böden, 
5. sehr hoch Grundwasserflurabstand < 1m. 

Grundwasserschutzfunktion (wird hier im Sinne der Bewertung vom geringsten zum höchsten natur-
schutzfachlichen Wert dargestellt) 

1. sehr gering großer Grundwasserflurabstand (> 5 m) und / oder geringe Wasserdurch-
lässigkeit, 

2. gering Grundwasserflurabstand > 5 m, 
3. mittel Grundwasserflurabstand > 2 m und < 5m,  
4. hoch Grundwasserflurabstand < 2 m und geringe bis mittlere Wasserdurchläs-

sigkeit, 
5. sehr hoch  Grundwasserflurabstand < 2 m und hohe Wasserdurchlässigkeit. 

Retentionsvermögen und Abflussregulationsfunktion (bei Niederschlägen) 
1. sehr gering  voll versiegelte Flächen, 
2. gering teilversiegelte Flächen; tonige Böden, 
3. mittel unversiegelte Flächen; lehmige und schluffige Böden, 
4. hoch unversiegelte Flächen; lehmige und sandige Böden, 
5. sehr hoch unversiegelte Flächen; lehmig-sandige und sandige Böden; gedrosselter 

Wasserabfluss durch Wasserrückhaltung in Stillgewässern und / oder Grä-
ben mit geringer Neigung. 

Die Empfindlichkeit des Naturgutes Wasser gegen Verschmutzung wird nach folgenden Krite-

rien bewertet, wobei wiederum eine Bewertung zu den Oberflächengewässern entbehrlich ist: 

Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
1. sehr gering  sehr gut filternde Deckschichten und tiefliegende Grundwasserschichten, 
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2. gering gut filternde Deckschichten und mäßig hoch anstehende Grundwasser-
schichten, 

3. mittel mäßig gut filternde Deckschichten und mäßig hoch anstehende Grund-
wasserschichten, 

4. hoch bedingt filternde Deckschichten und hoch anstehende Grundwasser-
schichten, 

5. sehr hoch bedingt filternde Deckschichten und sehr hoch anstehende Grundwasser-
schichten. 

Beeinträchtigung des Retentionsvermögens und der Abflussregulation 
1. sehr gering  bewaldete Standorte, grundwasserfern, hohe Feldkapazität; 
2. gering offene - halboffene Flächen, grundwasserfern; leistungsfähige Gewässer, 
3. mittel mittlere Standorte ohne Grundwasseranschluss, ebene Lage;  

 leistungsfähige Gewässer, 
4. hoch grundwassernahe Standorte und / oder Standorte mit geringer Leistungs- 

 fähigkeit der Gewässer 
5. sehr hoch bedeutsame Auengebiete mit hoch anstehendem Grundwasser oder Still- 

 gewässer oder Standorte mit fehlender leistungsfähiger Ableitmöglichkeit. 

3.2.2  Wirkzone 

Die Wirkzone zum Wasserhaushalt ist der Geltungsbereich.  

3.2.3  Beschreibung 

Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  

In den Bohrprofilen der Baugrunduntersuchungen (BGM 2022) im Plangebiet wurde bis in die 

Sondierungstiefe (randlich ca. 2,0 – 3,5 m, zentral ca. 3,5 – 4,2 m) kein Grund- oder Schicht-

wasser angetroffen. BGM (2022) weist indessen darauf hin, dass unsystematisch auftreten-

des Hang- und Kluftwasser, zulaufendes Oberflächenwasser sowie Schichtenwasser inner-

halb der bindigen Schichten jederzeit einzukalkulieren ist. Insofern sind punktuell oder tem-

porär wasserführende Schichten auch oberhalb der Sondierungstiefen nicht grundsätzlich 

auszuschließen. 

Südlich des Plangebiets wurde im Bereich der vorgesehenen Regenwasser-Ableitungstrasse 

Schichtwasser ab etwa 1,5 m Tiefe angetroffen. 

3.2.4  Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Das Schutzgut Grundwasser ist für den Geltungsbereich wie folgt zu bewerten (Tab. 5). 

Tabelle 5: Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung in Bezug auf das Grundwasser 

Räumlicher Bezug 

Bewertungskriterien / Funktionen 

Grundwas-
serneubil-

dung 

Grundwas-
serdargebot 

Grundwas-
serschutz-
funktion 

Retention und 
Abflussregula-

tion 

Geltungsbereich 1 - 2 1 2 - 3  3 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel / durchschnittlich, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 
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In der Gesamtbetrachtung der vorliegenden Planung sind grundwasserbezogene Aspekte auf 

Basis der vorliegenden Daten von untergeordneter Bedeutung.  

Die schweren, überwiegend tiefgründigen oder rasch Felszersatz erreichenden Böden lassen 

keine hohe Grundwasserneubildung zu. Zugleich ist Grundwasser nicht pflanzenverfügbar 

und Grundwasser tritt wohl allenfalls punktuell oder temporär in Schichten über ca. 3 m unter 

Geländeoberkante auf.  

Bedeutsamer erscheinen die Funktionen der Retention und Abflussregulation. Die lehmigen 

und schluffigen Böden – speziell in den tiefgründigen zentralen Bereichen des Plangebiets – 

haben zwar ein allenfalls mäßiges Infiltrationsvermögen, können jedoch große Mengen an 

Niederschlagswasser speichern und somit zurückhalten. Diese Funktion ist daher als mittel 

(Wertstufe 3) zu bewerten. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen stellt sich für das Schutzgut Wasser wie folgt dar: 

Tabelle 6: Bewertung der Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser  

Wirkzone V
e

rs
c

h
m

u
tz

u
n

g
s
e
m

p
-

fi
n

d
li

c
h

k
e
it

 G
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n
d

w
a

s
s
e

r 

B
e

e
in

tr
ä

c
h

ti
g

u
n

g
 R

e
-

te
n

ti
o

n
 /
 A

b
fl

u
s
s

re
g

u
la

-

ti
o

n
 

Geltungsbereich 2 3 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel / durchschnittlich. 

Bezüglich der Beurteilung des Schutzguts Wasser (hier nur Grundwasser) lässt sich nur eine 

geringe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers erkennen. BGM (2022) weist je-

doch darauf hin, dass Grundwasser bezüglich des Kanalbaus einkalkuliert werden sollte. Zu 

berücksichtigen sind in jedem Fall die Aspekte der Retention und Abflussregulation, die als 

mittel (Wertstufe 3) empfindlich eingestuft wurden. 

3.2.5  Natur- und umweltschutzfachliche Relevanz des Schutzguts 

Das Schutzgut ist in der Konfliktanalyse weiter zu betrachten, vor allem hinsichtlich der Re-

tention von Niederschlagswasser und der Abflussregulation. 
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3.3 Schutzgut Klima und Luft 

3.3.1 Hinweise zur Bewertung 

Lokalklimatische Ausgleichsfunktion 
1. sehr gering  Gebiet hat keine Bedeutung für die Entstehung oder den Transport von 

Kalt- und / oder Frischluft (keine Tal- od. offene Hanglage, kein Wald), 
2. gering Gebiet hat geringe Bedeutung für lokale Luftströmungen; es bestehen 

hoch wirksame Barrieren, 
3. mittel Gebiet liegt in einem Bereich, in dem Kalt- und / oder Frischluft entsteht 

oder transportiert wird; die Wirkungen sind lokal begrenzt, 
4. hoch Gebiet ist bedeutsam für die Versorgung von Siedlungsbereichen mit 

Frisch- und / oder Kaltluft, 
5. sehr hoch großer Talraum, dem von den Hängen und Wäldern große Mengen an 

Kalt- und / oder Frischluft zugeführt werden und der keine Barrieren auf-
weist. 

Luftregenerationsfunktion 
1. sehr gering  Talkessel mit hohem Anteil an Siedlungsstrukturen und Ackerland, 
2. gering weithin ebene Gebiete mit geringem Waldanteil, 
3. mittel großräumiger Waldanteil liegt bei 30 bis 40 %, 
4. hoch Gebiete mit hohem Waldanteil und geringer Vorbelastung (Mittelgebirge), 
5. sehr hoch großräumige Waldbereiche. 

Immissionsschutzfunktion 
1. sehr gering  offene Landschaft mit Vorbelastungen durch Verkehr / Luftschadstoffe in 

der Nähe von Siedlungs- / Erholungsbereichen, 
2. gering offene Landschaft ohne besonders wirksame Vorbelastungen, 
3. mittel gegliederte Landschaft ohne besondere besonders wirksame Vorbelas-

tungen, 
4. hoch vertikale Strukturen (vor allem Feldgehölze, Wälder und Halboffenland) 

trennen Emissionsorte von Siedlungs- oder Erholungsbereichen, 
5. sehr hoch Wald oder Parklandschaften, die Siedlungsbereiche von Emissionsorten 

räumlich trennen. 

Lufthygienische Bedeutung / Luftqualität1 
1. sehr gering  Industriegebiet mit belastenden Betrieben oder ähnlich wirksamen Emit-

tenten (Autobahn, Schweinemastbetrieb etc.); vielfach Kessellage, 
2. gering mäßig durch Industrie (oder ähnliche Emittenten) belastete Bereiche so-

wie Umfeld stark belasteter Bereiche, 
3. mittel mäßig belastete Bereiche wie z.B. vorstädtische Flächen oder ländliche 

Räume, 
4. hoch weitgehend unbelastetes Gebiet, 
5. sehr hoch unbelastetes Gebiet mit geringen industriellen und verkehrsbedingten 

Emissionen und meist hohem Waldanteil. 

Die lokalklimatische sowie lufthygienische Empfindlichkeit lässt sich wie folgt bewerten: 
1. sehr gering  starke lufthygienische Vorbelastung und allenfalls geringe lokalklimati-

sche Ausgleichsfunktion, 
2. gering lufthygienische Vorbelastung bei mäßiger lokalklimatischer Ausgleichs-

funktion; hoch wirksame Barrieren vorhanden, 
3. mittel mäßig belastete oder belastete Bereiche werden durch lokalklimatische 

Liftsysteme entlastet, 
4. hoch allenfalls schwach belasteter Bereich; i.d.R. durch wirksame lokalklimati-

sche Strömungen entlastet, 
5. sehr hoch unbelastetes Gebiet oder schwach belastetes Gebiet; profitiert von hoch 

wirksamen lokalen Luftaustauschsystemen. 

 
1 Im Einzelnen wird hinsichtlich der Vorbelastungen eines Gebiets der Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in 
Deutschland (www.uba.de) herangezogen. 
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3.3.2  Wirkzone 

Bezüglich des Naturguts Klima und Luft werden der Geltungsbereich sowie die sich Richtung 

Nordosten anschließenden, höher gelegenen und offenen Bereiche betrachtet.  

3.3.3  Beschreibung 

Das Schutzgut Klima / Luft umfasst die klimatischen sowie die lufthygienischen Ausgleichs-

funktionen.  

Offene Acker- und Grünlandflächen fungieren als Kaltluftbildungsfläche. Die Kaltluft wird der 

Topographie folgende transportiert (Kaltluftabfluss), und kann dabei auch Frischluft transpor-

tieren. Vor allem Wälder sind Frischluftbildner. 

Zu bedenken ist, dass mittelhessische Dörfer wie Dornholzhausen eine allenfalls moderate 

Wärmebelastung im Sommer aufweisen. Dennoch sollten die von zonalen, meist vorherr-

schenden Windströmungen unabhängigen Austauschprozesse in sommerlichen Strahlungs-

nächten nicht von vornherein als gering bedeutsam eingestuft werden, zumal sie auch Frisch-

luft transportieren können. 

Abb. 12 (s.u.) verdeutlicht die Zusammenhänge. Der stärkste Kaltluftstrom verläuft im Tal des 

Strauchbachs. Er wird von den umliegenden, offenen Hanglagen – so auch aus dem Plange-

biet - gespeist und fließt vor allem ins alte Ortszentrum von Dornholzhausen. Grundsätzlich 

transportiert er auch Frischluft von den westlich gelegenen Wäldern. Jedoch wird deren Wert 

bereits durch die viel befahrene L3133 deutlich gemindert. 

Der Beitrag des Plangebiets bzw. der in Fließrichtung oberhalb gelegenen Hangbereiche zur 

Kalt- und Frischluftversorgung von Dornholzhausen ist gering. Zum einen ist die Hanglänge 

oberhalb des Plangebiets mit kaum 200 m kurz, zum anderen stellt die oberhalb gelegene 

Mittelstamm-Plantage bereits eine wirksame Barriere dar.  

Sonstige bedeutsame Klimaschutzfunktionen des Plangebiets sind gleichermaßen nicht zu 

erkennen. 

3.3.4  Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Auf Basis der Beschreibung sind die Funktionen des Plangebiets für das Schutzgut Klima / 

Luft ist wie folgt zu bewerten (Tab.7).  

Tabelle 7: Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung des Schutzguts Klima / Luft 

Räumlicher Bezug 

Bewertungskriterien / Funktionen 

Lokalklimatische 
Austauschfunktion 

Immissions-
schutzfunktion 

Lufthygienische 
Bedeutung 

Plangebiet in der 
Wirkzone Klima / Luft  

2 1 2 

Erläuterungen: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel / durchschnittlich, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 
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Dem Plangebiet kommt somit keine besondere Bedeutung hinsichtlich des Schutzgutes Klima 

/ Luft zu. Alle zu beurteilenden Funktionen sind als gering oder sehr gering bedeutsam einzu-

stufen. Das spiegelt sich auch in der Empfindlichkeit des Schutzguts gegenüber Eingriffen 

wider (Tab. 8). 

Tabelle 8: Bewertung der Empfindlichkeit des Schutzguts Klima / Luft 

Räumlicher Bezug 
Lokalklimatische und lufthygieni-
sche Empfindlichkeit 

Wirkzone Klima / Luft 2 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel / durchschnittlich, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

3.3.5  Naturschutzfachliche Relevanz des Naturguts 

Angesichts der geringen Bedeutung des Schutzguts kann auf eine weitere, vertiefte Betrach-

tung des Schutzguts verzichtet werden. Bedeutsame Auswirkungen durch die mit dem Be-

bauungsplan ermöglichten Vorhaben können ausgeschlossen werden. 
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Abb. 12: Funktionsbewertung Klima / Luft 
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3.4 Schutzgut Biotoptypen / Vegetation 

3.4.1 Hinweise zur Bewertung 

In der Regel erfolgt die Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen anhand der Hessischen 
Kompensationsverordnung (KV) vom November 2018. Dies ist in Bebauungsplan-Verfahren 
nicht obligatorisch, soll hier aber dennoch entsprechend gehandhabt werden.  

Abgewichen wird davon aber in Bezug auf einer möglicherweise erforderliche Zusatzbewer-
tung, die in der KV in Anlage 2 unter 2. geregelt ist. Statt der dort genannten Beurteilungsgrö-
ßen werden hier die nachfolgend genannten Bewertungskriterien für mögliche Korrekturen 
des Grundwerts angewendet, wobei die Kriterien in Teilen den Beurteilungsgrößen der KV 
entsprechen. In der KV wird bei der Zusatzbewertung auf die Bedeutung der anderer Schutz-
güter abgestellt, die im vorliegenden Umweltbericht aber ohnehin gesondert betrachtet wer-
den und im Falle einer besonderen Wertigkeit auch mit zusätzlichen, ggf. funktional wirksa-
men Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 

Hier werden daher Kriterien benannt, die tatsächlich auf die örtliche Ausprägung der einzelnen 
Biotoptypen oder Teilen davon abheben.  

Analog zur KV können für jedes Kriterium maximal 3 WP. korrigiert werden, insgesamt maxi-
mal 10 Wp. 

Natürlichkeit / Naturnähe 
1. sehr gering  sehr hohe Nutzungsintensität bzw. Überformung, 
2. gering hohe Nutzungsintensität, 
3. mittel durchschnittliche Nutzungsintensität bzw. Überformung, 
4. hoch extensive Nutzung oder Brache bzw. mäßige Überformung, 
5. sehr hoch keine Nutzung bzw. nur sehr geringe Überformung. 

Verbreitung / Häufigkeit / Repräsentanz der Nutzungs- und Biotoptypen  
1. sehr gering  sehr häufiger, allgemein verbreiteter Biotoptyp, 
2. gering häufiger Biotoptyp, 
3. mittel mäßig verbreiteter, ungefährdeter Biotoptyp, 
4. hoch seltener, gefährdeter Biotop- oder Lebensraumtyp, 
5. sehr hoch sehr seltener, stark gefährdeter Biotop- und / oder Lebensraumtyp. 

Strukturvielfalt und Artenreichtum der Nutzungs- und Biotoptypen  
1. sehr gering  sehr geringe Strukturvielfalt und / oder sehr stark an Arten verarmt, 
2. gering geringe Strukturvielfalt und / oder stark an Arten verarmt, 
3. mittel mäßige durchschnittliche Vielfalt an Strukturelementen, 
4. hoch hohe Strukturvielfalt sowie Auftreten historischer Elemente der Kulturland-

schaft und / oder hohe Artenvielfalt, 
5. sehr hoch reich an Biotop- und Nutzungstypen sowie historischen Strukturelementen 

der Kulturlandschaft und / oder sehr hohe Artenvielfalt. 

Bedeutung für den Schutz seltener und / oder gefährdeter Arten  
1. sehr gering  keine Nachweise von seltenen und / oder gefährdeten Arten, 
2. gering wenige Nachweise regional als selten und / oder gefährdet eingestufter 

Arten (v.a. Arten der Vorwarnlisten der Roten Listen), 
3. mittel mehrere regional und / oder wenige überregional als selten und / oder ge-

fährdet eingestufte Arten der Roten Listen, 
4. hoch regional und überregional als selten und / oder gefährdet einzustufende 

Arten häufig vorkommend, sowie mehrere Arten der Roten Listen von bun-
desweiter Bedeutung und / oder wenige Arten des Anhangs II od. IV der 
FFH-Richtlinie, 

5. sehr hoch häufige Nachweise von Arten der Roten Listen (regional übergreifend) und 
/ oder mehrere Arten des Anhangs II od. IV der FFH-Richtlinie. 

Bedeutung für den Schutz seltener und / oder gefährdeter Biotoptypen  
(Die Bewertung dieses Kriteriums erfolgt primär nach der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands (Finck u. a. 2017)). 

1. sehr gering keine Gefährdung des Biotoptyps und der darin vorkommenden Pflanzen-
gesellschaften, allgemein sehr häufiger Biotoptyp, 
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2. gering keine Gefährdung des Biotoptyps und der darin vorkommenden Pflanzen-
gesellschaften, mäßig häufiger Biotoptyp, 

3. mittel keine Gefährdung des Biotoptyps und der darin vorkommenden Pflanzen-
gesellschaften, kein häufiger Biotoptyp (bei Grünland > 30 Arten), 

4. hoch Biotoptyp der Vorwarnliste oder gefährdet oder regional seltener Biotop; 
typische Ausprägung der Pflanzengesellschaft 

5. sehr hoch mindestens gefährdeter Biotoptyp; seltene und / oder gefährdete Pflanzen-
gesellschaften. 

Regenerierbarkeit / Wiederherstellbarkeit  
(die Bewertung beruht auf Haaren (2004), S. 239 f.). 

1. sehr gering  Regenerationsdauer ≤ 3 Jahre; z.B. stark gestörte Ruderalgesellschaften, 
intensiv genutzte Äcker, Straßenränder, versiegelte Flächen, 

2. gering Regenerationsdauer  3 bis ≤ 10 Jahre; z.B. kurzlebige Ruderalgesell-
schaften, Schlagfluren im Wald, 

3. mittel Regenerationsdauer > 10 bis ≤ 25 Jahre; z.B. Wiesen und Magerrasen, 
artenreiche Hochstaudenfluren, Saumgesellschaften, Gebüsche und Vor-
wälder, Verlandungsvegetation eutropher Gewässer, 

4. hoch Regenerationsdauer > 25 bis ≤ 50 Jahre; z.B. junge Wälder, Feldgehölze, 
5. sehr hoch  Regenerationsdauer > 50 Jahre; z.B. ältere Wälder, Hochmoore. 

3.4.2  Wirkzone 

Wirkzone ist der Geltungsbereich. 

3.4.3  Beschreibung 

Der Beschreibung der Biotoptypen liegt der Biotop- und Nutzungstypenschlüssel nach Anlage 

3 der Hessischen Kompensationsverordnung (HMUKLV 2018) zugrunde.  

➢ Biotop- und Nutzungstypen 

Die Beschreibung der vom Eingriff betroffenen Biotop- und Nutzungstypen ist der folgenden 

Tabelle zu entnehmen, kartographisch der Karte A.1 (Anhang 5). 

Tabelle 9: Beschreibung der Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet 

Code Nutzungstyp Beschreibung des Biotop- und Nutzungstyps 

04.110 Obstbaum, ein-
heimisch (s. auch 
Abb. 5, 7 und 9 
sowie 13) 

Recht zentral im Plangebiet steht auf einer Frischwiese ein alter 
Hochstamm-Apfelbaum. Der Baum würde in den nächsten 10 
Jahren absterben. Ein größerer Ast ist bereits ausgebrochen. Die 
vormals ggf. genutzten Baumhöhlen sind inzwischen verwaist. 

Abb. 13: Alter Apfelbaum. 
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Code Nutzungstyp Beschreibung des Biotop- und Nutzungstyps 

06.350 Frischwiese, in-
tensiv (s. auch 

Abb. 5 +7, sowie 
Foto rechts) 

Zwischen den beiden Ackerflächen erstreckt sich eine stark ge-
störte, von wenigen Obergräsern und Rotklee dominierte Frisch-
wiese. Sie geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Einsaat von 
Futterpflanzen zurück, hat sich aber inzwischen in Richtung 
Frischgrünland weiterentwickelt. Typische Arten der Glatthafer-
wiese treten aber noch immer deutlich zurück und sind nur mit 
einer geringen Artenzahl vertreten.  

Die Wiese ist daher einer intensiv genutzten Wirtschaftswiese 
gleichzustellen, obgleich die aktuelle Nutzungsintensität geringer 
ist. Die Wiese nimmt rund 0,42 ha ein. 

Abb. 14: Frischwiese. 

 

09.121 / 
09151 

Mäßig artenrei-
che Saumvege-
tation frischer 
Standorte (s. 
auch Abb. 8 und 
Foto rechts) 

Auch durch den Einfluss der benachbarten ökologischen Land-
wirtschaft kommt es hier zu einer Erhöhung der Artenzahl, die 
durch eine Breite von mindestens 1 Meter begünstigt wird. Beides 
bewirkt (vgl. Anhang 2) das Zusammentreffen von Arten aus un-
terschiedlichen Pflanzengemeinschaften. Vertreten sind sowohl 
Arten der Äcker, des Frischgrünlands, der kurz- und langlebigen 
Ruderalfluren oder auch der Trittrasen. 

Es handelt sich bei den Säumen jedoch nicht um artenreiche 
Säume (magerer) Standorte, sondern um mäßig artenreiche 
Säume. Daher wäre sowohl die Klassifizierung als 09.121 (arten-
reich) wie auch als 09.151 (artenarm) grob falsch, weshalb der 
Mittelwert aus beiden Biotoptypen gebildet wurde. 

Abb. 15: Saum am Blankweg. 

 

10.510 Völlig versie-
gelte Fläche 

Beton- und Feldwege. 
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Code Nutzungstyp Beschreibung des Biotop- und Nutzungstyps 

11.195 Acker, Öko-
Landbau 

Die Äcker im Plangebiet werden ökologisch bewirtschaftet. Das 
zeigt sich unter anderem in einer deutlich erhöhten Artenzahl (vgl. 
Anhang 2) und einem größeren Strukturreichtum. 

Die ackerbaulich genutzten Flächen umfassen rund 2,23 ha. 

In den drei flächenhaft vorkommenden Biotoptypen wurden auch typische Pflanzenarten er-

hoben (Anhang 2). Die Artenliste verdeutlicht, dass nur allgemein häufige und per se nicht 

planungsbedeutsame Arten nachgewiesen werden konnten. Zugleich wird deutlich, dass die 

ökologische Wirtschaftsweise auf den Ackerflächen und den benachbarten Säumen eine 

überdurchschnittliche Artenvielfalt ermöglicht. 

3.4.4  Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der im Geltungsbereich vorkommenden Biotopty-

pen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Wertpunkte gemäß Kompensationsverordnung (KV). Die 

übrigen Parameter verdeutlichen den naturschutzfachlichen Wert und ermöglichen so ggf. 

eine Korrektur der KV-Werte analog zur Anlage 2 der KV (Zusatzbewertung). Im Hinblick auf 

die Kriterien der „Artenvielfalt“ und der „Gefährdung der Arten“ fließen die Erkenntnisse zur 

Fauna (vgl. Kap. 3.5) bereits mit ein.  

Tabelle 10: Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung der einzelnen Biotoptypen 

Code Biotoptyp 

Werte nach 
KV 

Bewertung nach naturschutzfachli-
chen Kriterien  

Wp. 
KV 

Korr.  
KV 

Nat Hä
uf 

Art Gef 
Art 

Gef 
Bio 

Re
g 

ge-
samt 

04.110 Obstbaum, einhei-
misch  

34 - 4 3 3 3 4 4 3,5 

06.350 Frischwiese, inten-
siv 

21 - 3 2 3 2 2 3 2,5 

09.121/ 
09.151 

Feldsaum, frisch, 
mäßig artenreich 

39,5 - 3 4 4 2 4 3 3,3 

10.510 Völlig versiegelte 
Fläche 

3 - 1 1 1 1 1 1 1,0 

11.195 Acker, Öko-Land-
bau 

21 - 2 3 4 2 3 2 2,7 

Erläuterung:  
Bewertungsstufen: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 =mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch, − = keine Bewertung. 
In der Spalte „gesamt“ findet sich in Klammern jeweils der auf- oder abgerundete Gesamtwert als Wertstufe. 
Wp. = Wertpunkte; Korr. = Korrekturbedarf; Nat = Natürlichkeit / Naturnähe, Häuf = Häufigkeit, Art = Artenreichtum, 
Gef Art = Gefährdete Arten; Gef Bio = Gefährdete Biotoptypen, Reg = Regenerierbarkeit. 

Die naturschutzfachliche Bewertung zeigt, dass die Werte der Anlage 3 der KV aufrechterhal-

ten werden können. Die örtliche Ausprägung dieser Biotop- und Nutzungstypen weicht mithin 

nicht wesentlich von der „normalen“ Ausprägung ab.  

Die Einstufung des Gesamtwerts erfolgt in der nachfolgenden Tabelle 11 anhand folgender 

Werteskala: 
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• sehr hochwertig (Wertstufe 5):  >= 60 Wertpunkte; 

• hochwertig (Wertstufe 4):  >= 40 Wertpunkte und < 60 Wertpunkte; 

• mittel (Wertstufe 3):  >= 20 Wertpunkte und < 40 Wertpunkten; 

• geringwertig (Wertstufe 2):  >= 10 Wertpunkte und < 20 Wertpunkte; 

• sehr geringwertig (Wertstufe 1): 0 bis 9 Wertpunkte. 

Tabelle 11: Bewertung der Biotoptypen 

Code Nutzungstyp 
Bewertungsklasse nach KV-

Werten 

04.110 Obstbaum, einheimisch  3 (mittelwertig) 

06.350 Frischwiese, intensiv 3 (mittelwertig) 

09.121 / 09.151 Feldsaum, frisch, mäßig ar-
tenreich 

3 (mittelwertig) 

10.510 Völlig versiegelte Fläche 2 (geringwertig) 

11.195 Acker, Öko-Landbau 3 (mittelwertig) 

Bewertungen: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel / durchschnittlich, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

Im Plangebiet bestehen keine naturschutzfachlich hoch bedeutsamen Biotop- und Nutzungs-

typen. Mit Ausnahme der Feldwege sind alle Flächen als mittelwertig einzustufen. Den höchs-

ten Wert erreichen die mäßig artenreichen Feldsäume. 

Ackerflächen werden im Regelfall (konventionelle Bewirtschaftung) naturschutzfachlich als 

geringwertig eingestuft. Hier jedoch führt die ökologische Bewirtschaftung durch einen in der 

Nähe ansässigen Betrieb zu einer Aufwertung. Dass diese höhere Bewertung gerechtfertigt 

ist, zeigt die relativ hohe Artenvielfalt der Pflanzen (vgl. Anhang 2).  

Ein alter Apfelbaum befindet sich bereits im Altersstadium und würde in den kommenden 

Jahren nach und nach absterben. Schon 2021 war ein großer Ast ausgebrochen. Lebensstät-

tenfunktionen für anspruchsvolle Höhlenbrüter oder Fledermäuse konnten nicht mehr festge-

stellt werden. 

Die zwischen den Ackerflächen gelegene Frischwiese ist wohl vor einigen Jahren aus acker-

baulich genutzten Flächen hervorgegangen, und wurde dann zunächst zum Feldfutterbau ge-

nutzt. Inzwischen hat sich die Artenvielfalt erhöht und es treten auch typische Arten des 

Frischgrünlands auf. Alles in allem ist sie als mäßig artenreich einzustufen (s.o.). 

Keinem der angetroffenen Biotop- und Nutzungstypen kommt ein Status als gesetzlich ge-

schützter Biotoptyp nach § 30 BNatSchG (ggf. in Verbindung mit § 13 HAG BNatSchG) oder 

als Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-Richtlinie zu.  

3.4.5  Relevanz des Schutzguts 

Das Schutzgut Biotoptypen / Vegetation ist das zentrale Kriterium für die Bewertung und die 

Konfliktanalyse und ist somit stets in die Konfliktanalyse einzustellen. 
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3.5 Schutzgut Fauna 

3.5.1 Wirkzone 

Als Wirkzone wird der Geltungsbereich herangezogen. Bezüglich der Vögel wurde zudem ein 

Puffer von mindestens 50 m mit betrachtet.  

3.5.2 Methodisches Vorgehen 

Freiland-Untersuchungen erfolgten zu folgenden Arten und Artengruppen: 

• Sommervögel (Brutvögel und Nahrungsgäste im Frühjahr / Sommer); 

• Fledermäuse 

• Feldhamster und  

• Reptilien. 

Wie in Kap. 2 (Abschichtung) der Artenschutzprüfung (Anlage 1) herausgearbeitet, bedurften 

andere Artengruppen zunächst keiner vertieften Betrachtung unter artenschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten.  

Dennoch wurde im Zuge der Begehungen stets auf Hinweise zu weiteren, planungsbedeut-

samen Arten geachtet. Im Fokus standen dabei die Schmetterlinge der Anhänge II und IV der 

FFH-Richtlinie. Auf naturschutzfachlich ggf. zu berücksichtigende Arten (im Rahmen der Ein-

griffsregelung der §§ 13 ff. BNatSchG) wird in Kap. 3.5.3 eingegangen. 

• Erfassung der Sommervögel 

Aus Tabelle 12 gehen die Erfassungstermine zur Erhebung der Avifauna hervor.  

Tabelle 12: Termine und Bedingungen zur Erfassung der Avifauna im Jahr 2021 

Datum Zeitraum 

(Uhrzeit) 

Bewölkung Temp. 
°C 

Wind 
bft. 

Sicht 
km 

Bedingungen 

23.02. 17:30 - 19:00 wolkenlos 14 - 
10 

1 > 20  ideal 

26.03. 07:30 – 09:00 0 – 10 %  4 - 6 1 > 20 ideal 

31.03. 19:00 – 20:45 0 – 10 % 18 - 
15 

1 > 20 ideal 

19.04. 07:00 – 08:45 Nebel, langsam 
aufklarend 

5 - 6 1 < 1 mäßig, später 
gut 

19.05. 07:00 – 08:15 75 – 90 % 6 - 8 2 > 20 gut 

02.06. 21:00 – 22:30 0 – 10 % 17 - 
15 

0 > 20 ideal 

25.06. 17:00 – 19:15 25 – 50 % 25 1 > 20 ideal 

Neben diesen speziellen vogelkundlichen Untersuchungen wurden auch bei allen sonstigen 

Begehungen (siehe unten) vogelkundliche Daten erfasst. Alle Nachweise von Vögeln wurden 

punktgenau in ein mobiles, GPS-basiertes GIS eingegeben und konnten anschließend in das 

stationäre Büro-GIS eingelesen werden. 
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Die Untersuchung der Vögel diente der möglichst vollständigen Erfassung der Sommervogel-

arten, also der Brutvögel und Nahrungsgäste.  

Es erfolgte eine Revierkartierung in Anlehnung an die Methodenstandards zur Erfassung der 

Brutvögel Deutschlands (Südbeck u. a. 2005). Bei den Kartierungen kamen folgende Erfas-

sungsmethoden zum Einsatz: 

1. Akustisches Verhören revieranzeigender Gesänge und Rufe, 

2. Einsatz von Klangattrappen zur Erfassung des Rebhuhns und von Eulen (hier vor allem 

Steinkauz); 

3. Sichtbeobachtungen unter Zuhilfenahme eines Fernglases (s. o.). 

Die Statusangaben beruhen auf den Standards nach Südbeck u. a. (2005). Danach werden 

folgende Statusangaben differenziert: 

• A: Mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung, 

• B: Wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht, 

• C: Gesichertes Brüten / Brutnachweis. 

Darüber hinaus fanden folgende Statusangaben Verwendung: 

• Nahrungsgast (N): Beobachtung bei der Nahrungssuche ohne revieranzeigendes 

Verhalten und 

• Überflug (Ü): Die beobachtete Art überflog das Untersuchungsgebiet nur und zeigte 

keinerlei funktionale Beziehungen zu diesem. 

• Erfassung der Fledermäuse 

Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte auf Basis von Detektorbegehungen unter Zuhilfen-

ahme einer Wärmebildkamera und eines Fernglases.  

Tabelle 13: Termine und Bedingungen zur Erfassung der Fledermäuse im Jahr 2021 

Datum Zeitraum 

(Uhrzeit) 

Bewölkung Temp. 
°C 

Wind 
bft. 

Sicht Bedingungen  

18.05. 21:00 - 22:30 50 – 90 % 8  2 > 20 gut 

02.06. 21:30 - 23:00 0 – 10 % 16 - 15 0 > 20 ideal 

21.07. 21:00 – 22:30 wolkenlos 20 - 18 1 - 2 > 20 ideal 

Die Registrierungen wurden punktgenau in ein mobiles GIS eingegeben.  

Bei den Statusangaben wurde unterschieden zwischen: 

• Quartier / Wochenstube, 

• Jagd und Transferflug. 

• Erfassung des Feldhamsters 

Zur Erhebung des Feldhamsters können zwei Zeitfenster genutzt werden (vgl. z. B. Hessen-

Mobil 2017):  
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1. Etwa Ende April bis Anfang Mai zur Erfassung von Fallröhren von aus dem Winter-

schlaf erwachten Feldhamstern auf vegetationsfreien oder -armen Flächen (z. B. Zu-

ckerrübe, Mais) und 

2. die Nacherntephase im Getreide (meist von Mitte Juli bis Mitte August) auf gedrosche-

nen, nicht gegrubberten Getreidefeldern. 

In der Nacherntephase können Hamstervorkommen meist besser erkannt werden, da sich die 

Tiere dann umfangreiche Baue („Hamsterburgen“) geschaffen haben und nach der ersten 

erfolgten Reproduktion auch deutlich mehr Tiere auf den Feldern leben. Da die Eingriffsfläche 

mit Getreide bestellt war und auch ringsum mehrere Getreideflächen vorhanden waren, be-

schränkte sich die Untersuchung auf die Nacherntephase. 

Die Kartierungen erfolgten am 03., 04. und 24. August. Am 04. August wurden drei Kartierer 

eingesetzt. 

• Untersuchung der Reptilien 

Die Untersuchung fokussierte sich auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte Zau-

neidechse (Lacerta agilis). Vor allem die Säume um die Äcker erschienen zumindest bedingt 

geeignet.  

Tabelle 14: Termine und Bedingungen zur Erfassung der Reptilien im Jahr 2021 

Datum Zeitraum 

(Uhrzeit) 

Wetter allgemein Temp. 
°C 

Wind 
bft. 

Sicht gesamt 

20.04 11:00 – 12:00 0 – 10 % 12-13 1 - 2 > 20 ideal 

25.06. 16:00 – 17:00 0 – 10 % 27 1 - 2 > 20 ideal 

23.07. 10:00 – 11:00 wolkenlos 21 1 - 2 > 20 ideal 

Auf Vorkommen von Reptilien wurde auch im Zuge der übrigen Begehungen geachtet. Dazu 

gehörte auch das regelmäßige Prüfen von im Gelände vorhandenen potenziellen Verstecken 

wie Brettern oder Steinen. 

3.5.3 Beschreibung / Ergebnisse 

Avifauna 

Die nachgewiesenen Vogelarten lassen sich der folgenden Tabelle (Tab. 15) entnehmen. In 

Abb. 13 (s. u.) sind die Reviermittelpunkte / Brutplätze bzw. Nachweisorte der bemerkenswer-

ten Vogelarten dargestellt. Als bemerkenswert wurden alle Arten aufgefasst, die in den Roten 

Listen oder den Vorwarnlisten von Hessen oder Deutschland verzeichnet sind und / oder in 

Hessen einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen. Bemerkenswerte Brutvogelarten 

des Geltungsbereichs werden in Tab. 15 durch fette Schrift hervorgehoben. 

Die Erhaltungszustände der Brutvogelarten in Hessen sind in der Spalte „RL Hessen“ abge-

bildet. „Grün“ signalisiert einen günstigen, „Gelb“ einen ungünstigen, unzureichenden und 

„Rot“ einen ungünstigen, schlechten Erhaltungszustand.  
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Tabelle 15: Nachgewiesene Vogelarten innerhalb des Geltungsbereichs und des Umfelds 

Nr. 
Deutscher 
Name 

Wissenschaftli-
cher Name 

Gefähr-
dung 

Arten-
schutz 

Inner-
halb GB Im Puffer 

R
L

 D
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1.  Amsel Turdus merula - - Art.1 b   C V 

2.  Bachstelze Motacilla alba - - Art.1 b   A,N I,I 

3.  Blaumeise Parus caeruleus - - Art.1 b   B II 

4.  Bluthänfling Carduelis cannabina 3 3 Art.1 b   A,N 2,>10 

5.  Buchfink Fringilla coelebs - - Art.1 b   B II 

6.  Dorngrasmücke Sylvia communis - - Art.1 b   B I 

7.  Elster Pica pica - - Art.1 b   B,N I,III 

8.  Feldlerche Alauda arvensis 3 V Art.1 b B 1 B 2 

9.  Goldammer Emberiza citrinella V V Art.1 b   B 2-4 

10.  Grünfink Carduelis chloris - - Art.1 b   B II 

11.  Grünspecht Picus viridis - - Art.1 b,s   N I 

12.  Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochruros 

- - Art.1 b   B III 

13.  Haussperling Passer domesticus V V Art.1 b   C >10 

14.  Heckenbraunelle Prunella modularis - - Art.1 b   B II 

15.  Hohltaube Columba oenas - -     N >5 

16.  Klappergrasmü-
cke 

Sylvia curruca - V Art.1 b   B a 1 

17.  Kohlmeise Parus major - - Art.1 b   B IV 

18.  Mauersegler Apus apus - - Art.1 b N >10 N >10 

19.  Mäusebussard Buteo buteo - - Art1, 
AhI 

b,s   N I 

20.  Mehlschwalbe Delichon urbicum V 3 Art.1 b A,N 2,>10 C,N 1,>10 

21.  Mittelspecht Dendocopos medius - - Art.1 b   N 1 

22.  Mönchsgrasmü-
cke 

Sylvia atricapilla - - Art.1 b   B II 

23.  Nilgans Alopochen aegyptica - -     N II 

24.  Rabenkrähe Corvus corone - - Art.1 b   N II 

25.  Rebhuhn Perdix perdix 2 2 Art.1 b B I B II 

26.  Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 Art.1 b N >10 N >10 

27.  Ringeltaube Columba palumbus - - Art.1 b   B II 

28.  Rotkehlchen Erithacus rubecula - - Art.1 b   B III 

29.  Rotmilan Milvus milvus V V,!!!,!! Art1, 
AhI 

b,s   N I 

30.  Singdrossel Turdus philomelos - - Art.1 b   B I 

31.  Star Sturnus vulgaris - 3 Art.1 b N >10 C,N 2,>10 

32.  Stieglitz Carduelis carduelis - V Art.1 b   B >2 

33.  Stockente Anas platyryhnchos - V Art.1 b   Ü 2 
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Nr. 
Deutscher 
Name 

Wissenschaftli-
cher Name 

Gefähr-
dung 

Arten-
schutz 
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34.  Straßentaube Columba livia f. do-
mestica 

- -     N >5 

35.  Sumpfrohrsänger Acrocephalus palust-
ris 

- - Art.1 b   A I 

36.  Turmfalke Falco tinnunculus - - Art.1 b,s   A,N I,II 

37.  Türkentaube Streptopelia decaocto - - Art.1 b   B a 1 

38.  Wacholderdros-
sel 

Turdus pilaris 
- - Art.1 b N >5 B,N >1,>10 

39.  Waldohreule Asio otus - 3 Art.1 b,s   A a 1 

40.  Wiesenschaf-
stelze 

Motacilla flava 
- - Art.1 b   B I 

41.  Zilpzalp Phylloscopus col-
lybita 

- - Art.1 b   B II 

Erläuterungen: a = Nachweis deutlich außerhalb des Plangebiets und des Puffers. 
Gefährdung: RL H = Rote Liste Hessen, RL D = Rote Liste Deutschland; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste.  
Artenschutz: VS-RL = Vogelschutzrichtlinie, Art.1 / At1 = Art des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie, 
AhI= Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, b = besonders geschützt, s = streng geschützt. 
Häufigkeit: I = Einzelnachweis; II = 2 – 3 Tiere / Brutpaare; III = 4 - 5 Tiere / Brutpaare; IV = 6 – 8 Tiere 
/ Brutpaare; V = > 8 Tiere / Brutpaare.  
Status: A = Brutzeitbeobachtung, B = wahrscheinlich brütend / Brutverdacht, C = sicher brütend / Brut-
nachweis, N = Nahrungsgast, Ü = Überflug. A = nur außerhalb des Geltungsbereichs nachgewiesen. 
Quellen: RL Hessen: (Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und Staatliche 
Vogelschutzwarte (VSW) 2014), RL Deutschland: (Grüneberg, C., Bauer, H.G., Haupt, H., Hüppop, O., 
Ryslavy, T. & Südbeck 2015); Erhaltungszustände: (Staatliche Vogelschutzwarte Hessen (VSW) 2014). 

Die beachtliche Artenvielfalt der Vögel ging vorwiegend auf Arten im Umfeld des Plangebiets 

zurück. Aufgrund der Lage am Siedlungsrand und benachbart zu halboffenen Flächen waren 

sowohl Arten der Siedlungen, des Offen- und Halboffenlandes vertreten. 

Im Plangebiet selbst war die Zahl der nachgewiesenen Arten mit Feldlerche und Rebhuhn 

sehr gering. Dabei war bei der Feldlerche nur von einer Zweitbrut auszugehen und das Reb-

huhn brütet wohl in einer benachbarten Brache. Das Plangebiet war aber wichtiger Teil seines 

Reviers. 

Zum Teil direkt benachbart zum Plangebiet konnten neben weiteren Revieren von Feldlerche 

und Rebhuhn einige weitere Brutvogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand in Hessen 

nachgewiesen werden. Zu nennen sind Bluthänfling, Goldammer, Girlitz, Haussperling, Mehl-

schwalbe, Steinkauz und Wacholderdrossel. Die Klappergrasmücke konnte wie die Türken-

taube oder die Waldohreule 2021 erst in einiger Entfernung vom Plangebiet festgestellt wer-

den. Die Wiesen-Schafstelze als weitere typische Art von Ackerflächen brütete 2021 nicht im 

Plangebiet, aber innerhalb des 50m-Puffers (UG Vögel). 
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Abb. 16: Bemerkenswerte Vogelarten 
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Fledermäuse 

Mit Ausnahme des alten Apfelbaums bestanden im Plangebiet keine denkbaren Quartierfunk-

tionen. Ansonsten kämen dafür nur die nördlich angrenzende Mittelstamm-Obstplantage so-

wie die benachbarten Siedlungs- und Gewerbefläche in Betracht. 

Um dennoch Aussagen zu den Fledermäusen zu treffen, wurden drei Begehungen mit dem 

Ultraschalldetektor durchgeführt (s. Kap. 3.5.2). Dabei konnten folgende Arten nachgewiesen 

werden (Tab. 16). 

Tabelle 16: Nachgewiesene Fledermausarten 

Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Gefähr-
dung 

Arten-
schutz 
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1.  Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 IV b,s I N 

2.  Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 IV b,s I N 

3.  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - 3 IV b,s III N 

Erläuterungen: 
Gefährdung: RL H = Rote Liste Hessen, RL D = Rote Liste Deutschland, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, - = nicht gefährdet.  
Artenschutz: IV = Art des Anhangs IV der FFH-RL, b = besonders geschützt, s = streng geschützt.  
Häufigkeit: ? = Nachweis nicht gesichert; I = Einzelnachweis, II = geringe Dichte / Anzahl; III = mittlere Dichte / 
Anzahl; IV = hohe Dichte / Anzahl; V = dominant, sehr hohe Dichte / Anzahl.  
Status: N = nahrungssuchend oder transferfliegend. 
Quellen: Rote Liste Hessen: (Kock und Kugelschafter 1995), Rote Liste Deutschland: (BfN 2009); Erhaltungszu-
stände Hessen: (Hessen-Forst FENA 2014); Erhaltungszustände Deutschland: (Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
2019). 

Bei den Begehungen wurden drei Arten nachgewiesen, wobei allein die allgemein sehr häu-

fige Zwergfledermaus regelmäßig auftrat. Die beiden Abendseglerarten traten nur vereinzelt 

transferfliegend in der Dämmerung auf. 

Vorkommensschwerpunkte, die als Indiz für ein nahe gelegenes Quartier hätten gewertet 

werden können, ergaben sich nicht. Gleichwohl waren die Zwergfledermäuse am Siedlungs-

rand nordöstlich des Plangebiets und einem nördlich benachbarten Gartengrundstück am 

häufigsten zu beobachten. Die hier vorhandenen Strukturen eignen sich besonders zur Nah-

rungssuche. 

Keine Nachweise gelangen am alten Apfelbaum und am östlichen Rand des Gewerbegebiets. 

Auf dem Blankweg zwischen dem Siedlungsrand und dem Gewerbegebiet gelangen mehr-

fach Nachweise von Zwergfledermäusen. Wahrscheinlich dient der Weg als schwach ausge-

prägte Leitlinie bei Transferflügen. Zudem befanden sich südlich des Weges Ackerbrachen, 

die als Jagdgebiet genutzt wurden. 

Mit Hilfe der abendlich-nächtlichen Begehungen konnte somit auch hinreichend sicher belegt 

werden, dass Fledermäuse auch in den, dem Plangebiet benachbarten Strukturen keine som-

merlichen Quartiere nutzen. Innerhalb des Plangebiets waren Quartiere auszuschließen. 
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3.5.3.3 Feldhamster 

Der Feldhamster wurde auf den im Geltungsbereich sowie in dessen Umfeld liegenden Ge-

treideflächen untersucht. Nachweise gelangen hier nicht, weshalb ein aktuelles, reproduzie-

rendes Vorkommen hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Auch aus früheren Jah-

ren liegen aus dem Umfeld des Plangebiets keine Hinweise auf Vorkommen dieser Art vor 

(so auch Wenisch, mündl.). 

3.5.3.4 Reptilien 

Das Plangebiet weist keine für Reptilien gut geeigneten Strukturen auf. Einzig die Säume 

entlang der Wege sowie der Übergangsbereich zwischen der nördlichen Ackerfläche und den 

Gehölzen nördlich davon erschienen nicht völlig ungeeignet für die Zauneidechse (Lacerta 

agilis). Die Suche nach dieser Art war jedoch nur an den Böschungen des benachbarten Ge-

werbegebiets zum Blankweg hin erfolgreich. Hier konnte auch das nachfolgend abgebildete 

Männchen (Abb. 17) beobachtet werden. 

Abb. 17: Nachweis der Zauneidechse westlich des Plangebiets 

 

Unerwartet konnte aus dem Garten der gewerblich genutzten Flächen am Blankhof auch ein 

rufendes Männchen der Amphibienart Kreuzkröte (Epidalea calamita) verhört werden. Die 

Kreuzkröte ist eine Pionierart und vermag sich dank ihrer Wanderfreudigkeit rasch neue, ggf. 

nur temporär geeignete Habitate zu erobern. Eine erfolgreiche Fortpflanzung ist jedoch kaum 

zu erwarten. Unabhängig davon bestehen keine funktionalen Beziehungen zum Plangebiet. 

Sonstige relevante Arten 

Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere (insbesondere unter artenschutzrechtlichen Ge-

sichtspunkten) bedeutsame Arten bzw. Artengruppen. Unter den im Zuge der anderen Unter-

suchungen mit erfassten Tagfaltern und Heuschrecken waren durchweg nur Allerweltsarten, 

die nahezu ausschließlich als Nahrungsgäste oder vagabundierend einzustufen waren. Pla-

nungsbedeutsame Arten konnten schon mangels geeigneter Habitate ausgeschlossen wer-

den. 
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3.5.4 Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Räumliche Einheiten für die Bewertung der Fauna sind „Funktionsräume“, die als möglichst 

homogene Habitate einer Lebensgemeinschaft verstanden werden. Im Geltungsbereich wur-

den folgende Funktionsräume differenziert: 

• Funktionsraum 1: Geltungsbereich, 

• Funktionsraum 2: Siedlungsflächen östlich angrenzend, 

• Funktionsraum 3: Gewerbegebiet westlich angrenzend, 

• Funktionsraum 4: Halboffene Bereiche nördlich und nordöstlich des Plangebiets und  

• Funktionsraum 5: Offene Flächen südlich angrenzend. 

Auf dieser Basis ergibt sich die naturschutzfachliche Bewertung der Fauna wie folgt (Tab. 17). 

Tabelle 17: Bewertung der Funktionsräume für die Fauna 

Bezugsraum 

Bewertungskriterien 

Seltenheit / Gefähr-
dung 

Stenöke Arten Artenreichtum /  

Repräsentativität 

Funktionsraum 1 4 4 1 

Funktionsraum 2 3 2 4 

Funktionsraum 3 3 2 3 

Funktionsraum 4 3 3 4 

Funktionsraum 5 4 4 2 

Erläuterungen: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die hohen Bewertungen im Plangebiet bezüglich Seltenheit der 

Arten und Stenökie einzig auf das Rebhuhn zurückgehen. 

Die Sensibilität der nachgewiesenen Arten gegenüber den mit der Umsetzung des B-Plans 

einhergehenden Beeinträchtigungen ist wie folgt zu bewerten (Tab. 18). 

Tabelle 18: Bewertung der Empfindlichkeit der Fauna 

Bezugsraum 

Empfindlichkeit gegen 

Lärm, Licht 
Zerschneidung,  

Barriere, Kulissen 

veränderte 
Habitate 

Kollisio-
nen 

Funktionsraum 1 3 4 4 1 

Funktionsraum 2 1 1 2 2 

Funktionsraum 3 1 1 2 2 

Funktionsraum 4 3 2 2 2 

Funktionsraum 5 3 4 4 1 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

Trotz der vor allem im Plangebiet selbst geringen faunistischen Artenvielfalt ist das Plangebiet 

gegenüber den durch den B-Plan ermöglichten Veränderungen als mäßig bis hoch sensibel 

zu bewerten. Wie schon in Bezug auf die naturschutzfachliche Bewertung festgestellt, geht 

auch diese Bewertung im Wesentlichen auf das Vorkommen des deutschlandweit stark 
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gefährdeten Rebhuhns zurück. Die Art weist westlich von Dornholzhausen generell einen 

stabilen Bestand auf. Die Dichten sind vergleichsweise sehr hoch. 

3.5.5 Naturschutzfachliche Relevanz des Schutzguts 

Schon aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Artenschutzrechts ist für das Schutzgut 

Fauna stets eine Konfliktanalyse durchzuführen.  

3.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholungsfunktion 

3.6.1  Wirkzone 

Aufgrund der Topographie wird die mit dem B-Plan ermöglichte Bebauung nur in einem räum-

lich begrenzten Umfeld landschaftsbildwirksam. Das betrifft im Grunde nur das Strauchbach-

tal mit den angrenzenden Hanglagen bis zur westlichen Ortsgrenze von Dornholzhausen im 

Osten und dem Waldrand im Westen. 

3.6.2  Beschreibung 

In § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) werden vier wesentliche Kriterien für die 

Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes genannt: 

➢ Vielfalt, 

➢ Eigenart, 

➢ Schönheit und 

➢ Erholungswert von Natur und Landschaft. 

Diese Kriterien sind planerisch nicht leicht zu operationalisieren. Nachfolgend werden sie des-

halb für den vorliegenden Fall kurz erläutert: 

• Bei der Beschreibung und Bewertung der Vielfalt einer Landschaft oder eines Land-

schaftsausschnittes ist zunächst zwischen der Strukturvielfalt und der Gestaltvielfalt 

zu unterscheiden. Die Strukturvielfalt wird bestimmt über die Vielfalt an verschiedenen 

Nutzungen und / oder Vegetationsstrukturen. Die Gestaltvielfalt wird vor allem durch 

das Relief (Oberflächengestalt) bestimmt. Zusätzlich zu bewerten ist die Gewässer-

vielfalt. 

Relief: Das Plangebiet ist eingebettet in ein mäßig bis stark bewegtes Umfeld. Mar-

kante geomorphologische Strukturen sind das Strauchbachtal mit seinen mäßig ge-

neigten Hanglagen. Die Reliefvielfalt ist daher als hoch (Wertstufe 4) zu bewerten. 

Strukturvielfalt: Innerhalb des Geltungsbereichs besteht eine mäßige Strukturvielfalt, 

in der übrigen Wirkzone jedoch ein hohe. Hier treffen verschiedene Acker- und Grün-

landnutzungen, der Auenbereich des Strauchbachs sowie die unterschiedlichen be-

bauten Bereiche aufeinander. Daher ist von einem hohen Wert (Wertstufe 4) auszu-

gehen. 

Gewässervielfalt: Aufgrund des Strauchbachs mittel (Wertstufe 3). 
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• Die Eigenart der Landschaft ist als typischer Landschaftscharakter zu verstehen. Als 

Referenzzeitraum wird vielfach der Landschaft der 50er- und 60er-Jahre des letzten 

Jahrhunderts herangezogen. Die Eigenart des Betrachtungsraums ist durch die Neu-

bebauung am westlichen Ortsrand von Dornholzhausen und durch die Bebauung der 

gewerblich genutzten Flächen westlich des Plangebiets (Blankhof) beeinträchtigt. 

Deshalb ist die landschaftliche Eigenart als gering zu bewerten (Wertstufe 2). 

• Die Schönheit einer Landschaft ist als Bewertungskriterium höchst subjektiv. Es liegt 

jedoch nahe, sie als Naturnähe aufzufassen und die landschaftliche Vielfalt (Klein-

gliedrigkeit) einzubeziehen. Eine relativ hohe Naturnähe besteht in den grünlandge-

prägten Bereichen südlich des Plangebiets (Strauchbachtal und angrenzende Hang-

lagen) mitsamt der Streuobstflächen und vielfältigen Gehölze. Im Plangebiets selbst 

sowie nördlich davon bestehen - nach Norden hin zunehmend - intensive Nutzungen, 

die der traditionellen Landnutzung weitgehend entsprechen, wobei jedoch die Bewirt-

schaftungseinheiten - vor allem im Ackerland - deutlich größer geworden sind. Im Um-

feld des Plangebiets bestehen zudem naturferne Siedlungen und Straßen. Insgesamt 

ist die Schönheit der Landschaft als mittel (Wertstufe 3) einzustufen. 

• Die Erholungseignung ist als gering bis mittel (Wertstufe 2 - 3) einzustufen. Es beste-

hen keine Erholungseinrichtungen. Dennoch wird der Bereich wegen seiner Ortsnähe 

regelmäßig von Anwohnern zum Spazierengehen und Gassigehen genutzt. 

3.6.3  Natur- und umweltschutzfachliche Bewertung 

Auf Basis der Beschreibung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktionen ergibt sich 

die nachfolgende Bewertung für das Schutzgut (Tab. 19).  

Tabelle 19: Bewertung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion 

Funktionsraum / 
Landschaftsbild-
raum 

Bewertungskriterien 

Eigen-
art 

Vielfalt Natur-
nähe / 
Schön-

heit 

Erho-
lungs-

eig-
nung g

e
s
a

m
t 

Relief- 

vielfalt 

Gewäs- 

ser- 

vielfalt 

Struk- 

tur- 

vielfalt 

Wirkzone 2 4 3 4 3 2,5 2,8 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

Insgesamt sind Landschaftsbild und Eignung für die naturnahe Erholung somit als mittelwertig 

(Wertstufe 3) einzustufen.  

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes und der naturnahen Erholungsfunktionen ist wie 

folgt zu bewerten (Tab. 20). 
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Tabelle 20: Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes / der Erholungsfunktion 

Funktionsraum / Land-
schaftsbildraum 

Empfindlichkeit gegenüber 

Überformung / visuelle Stö-
rungen 

Verlärmung / sonstige 
Störreize 

Wirkzone 2 2 

Erläuterungen: Bewertung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch. 

Die Landschaft ist im Geltungsbereich und dessen Umfeld als gering sensibel gegenüber Be-

einträchtigungen durch die vorgesehenen Eingriffe einzustufen. Diese Bewertung geht vor 

allem auch auf die bestehenden Vorbelastungen im Umfeld des Plangebiets zurück und be-

rücksichtigt, dass die Erholungsfunktionen durch die vorgesehene Planung allenfalls unwe-

sentlich beeinträchtigt werden. Die vorgesehene Bebauung fügt sich in die bestehenden (öst-

lich: Siedlungsbereich Dornholzhausen, westlich: Blankhof) ein. Die Sichtbeziehungen sind 

eng. Für die ortsnahe Erholung bedeutsame Wege werden nicht unterbrochen. 

Somit kommt dem Geltungsbereich und seinem Umfeld keine besondere Schutzfunktion für 

das Landschaftsbild zu. Kein wesentlicher Einfluss besteht auch auf die gleichermaßen nicht 

besonders schutzwürdige Erholungsfunktion. Die Funktionen Spazierengehen und Gassige-

hen werden keine relevante Beeinträchtigung erfahren. 

3.6.4  Natur- und umweltschutzfachliche Relevanz des Naturguts 

Angesichts der geringen Empfindlichkeit und mäßigen Bedeutung der Landschaftsbild- und 

der Erholungsfunktionen ist das Schutzgut im Weiteren nicht mehr zu betrachten. Umwelt-

schutzfachlich relevante Beeinträchtigungen des Schutzguts kommen nicht in Betracht. 

3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bedeutsame Kultur- und Sachgüter sind im Geltungsbereich nach aktuellem Kenntnisstand 

nicht betroffen.  

Im potenziell relevanten Umfeld konnten keine bedeutsamen Kulturgüter recherchiert werden. 

Im Dorfkern von Dornholzhausen (Bereiche Kirchhof, Dorfstraße) besteht eine geschützte 

Gesamtanlage (Quelle: denkX-Web), deren Beeinträchtigung durch die mit dem B-Plan vor-

bereiteten Vorhaben definitiv ausgeschlossen werden kann. 
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3.8 Schutzgut Mensch 

Wesentliche Funktionen für das Schutzgut Mensch wurden bereits im Zusammenhang mit 

anderen Schutzgüter bearbeitet. Zu nennen sind vor allem: 

1. Klimatische Austauschfunktionen: Sehr gering und damit nicht bedeutsam. 

2. Erholungsfunktion: Nicht relevant beeinträchtigt und damit nicht bedeutsam.  

Neben diesen Funktionen sind in Bezug auf das Schutzgut folgende zu betrachten: 

1. Lärm; 

2. Schadstoffe, Staub; 

3. Sonstige Wohn- und Wohnumfeldfunktionen. 

3.8.1 Lärm / Geräuschemissionen 

Zu den möglichen Beeinträchtigungen durch Lärm liegt eine Immissionsberechnung vor 

(Schalltechnisches Büro A. Pfeifer: Immissionsberechnung Nr. 4953). Hinsichtlich der Lärm-

immissionen durch das benachbarte Gewerbe kommt das Gutachten im Kern zu folgendem 

Ergebnis: 

„Die Berechnungen mittels flächenbezogenen Schallleistungspegel für die gewerbliche 

Nutzung westlich des Plangebietes zeigen für das gesamte Plangebiet die Einhaltung der 

Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 für allgemeine Wohngebiete zur 

Tagzeit von L = 55 dB(A) und zur Nachtzeit von L = 40 dB(A). 

…. Es wird dennoch empfohlen, passive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.“ 

Bezüglich des Straßenverkehrs formuliert das Gutachten abschließend: 

„Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete werden durch den 

Straßenverkehr auf der L 3133 an den Immissionsorten tags und nachts eingehalten.“ 

Relevante Lärmimmissionen können damit hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Die 

Empfehlung passiver Schallschutzmaßnahmen im allgemeinen Wohngebiet in den dem Ge-

werbe zugewandten Wohnbereichen wird in den B-Plan übernommen. 

3.8.2 Schadstoffe, Staub 

Von einem Wohngebiet gehen keine relevanten Schadstoffemissionen aus. Staubemissionen 

sind auf die Bauphase begrenzt und temporär. Weiterhin sind beim Bau von Wohnhäusern 

keine relevanten Emissionen zu erwarten. 

3.8.2 Sonstige Wohn- und Wohnumfeldfunktionen 

Hinweise auf weitere, ggf. relevante Funktionen ergaben sich nicht. 

3.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkungen wurden – soweit sie beachtlich waren – im Rahmen der Bearbeitung der 

einzelnen Schutzgüter betrachtet. 
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4 Auswirkungsprognose / Konfliktanalyse 

4.1 Methodische Hinweise zur Auswirkungsprognose 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose ist die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen zu be-

urteilen. Analog zum bisherigen Vorgehen findet auch hier eine einfache Bewertungsskala 

Verwendung: 

1 = keine oder sehr geringe Erheblichkeit, 

2 = geringe Erheblichkeit, 

3 = mittlere Erheblichkeit, 

4 = hohe Erheblichkeit und 

5 = sehr hohe Erheblichkeit. 

Von relevanten, planerisch zu berücksichtigenden Beeinträchtigungen wird ab Erheblichkeits-

stufe 2 (geringe Erheblichkeit) ausgegangen. Je erheblicher die Beeinträchtigungen, desto 

höher werden die Anforderungen an eine sachgerechte Bewältigung des Konflikts.  

4.2 Ermittlung der relevanten Wirkfaktoren 

Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets und Mischgebiets bringt bestimmte mögli-

che Auswirkungen mit sich, die nachfolgend betrachtet werden sollen. Dabei wird auch eine 

Abschätzung vorgenommen, ob die betreffenden Wirkfaktoren im Sinne der Umweltverträg-

lichkeitsbeurteilung, der Eingriffsregelung oder des Artenschutzrechts wirksam bzw. relevant 

werden können („Relevanzprüfung“). Definitiv nicht relevante Wirkfaktoren werden in der wei-

teren Konfliktanalyse nicht mehr berücksichtigt. 

Ebenso werden Schutzgüter, deren Relevanz für das hier zu betrachtende Vorhaben / Pla-

nung bereits im Rahmen der Bestandserfassung und –bewertung ausgeschlossen werden 

konnte, nicht mehr behandelt. 

Eine Zusammenstellung aller in Planungsverfahren ggf. zu berücksichtigenden Wirkfaktoren 

ist Lambrecht u. a. (2004) zu entnehmen2. Aus dem Spektrum dieser Wirkfaktoren bedürfen 

folgende keiner Prüfung, da sie für das zu betrachtende Vorhaben ohne Belang sind: 

• Strahlung durch elektromagnetische Felder oder 

• Radioaktive Strahlung sowie die 

• gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen. 

Zu betrachtende Schutzgüter sind gemäß Kapitel 3: 

• Boden, 

• Wasser (Grundwasser), 

• Biotoptypen / Vegetation und  

• Fauna. 

 
2 Miller u.a. (2019) haben die Liste der Wirkfaktoren in Bezug auf den Boden erweitert. 
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4.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme (Abgrabung, Versiegelung) 

- Boden und Wasser: Anschnitt von Grund- / Stau- oder Schichtenwasser 

Eine Relevanz ist nicht von vornherein auszuschließen, da ein temporäres 

und / oder punktuelles Auftreten von Grund- bzw. Schichtenwasser möglich 

erscheint. 

- Boden: Inanspruchnahme gewachsenen Bodens 

Grundsätzlich relevant, da die Bodenfunktionen verloren gehen. Zu berück-

sichtigen sind dabei auch mögliche Stoffeinträge. Dem gegenüber können 

wesentliche Erosionsprozesse durch die Planung ausgeschlossen werden. 

Die Verdichtung ist auf ohnehin weitgehend versiegelten Flächen belanglos. 

- Biotoptypen / Vegetation: Zerstörung / Veränderung von Biotoptypen  

Grundsätzlich relevant. 

- Fauna: Zerstörung von Lebensstätten 

Relevant, da artenschutzrechtlich bedeutsame Lebensstätten bestehen. 

- Fauna: Tötung / Verletzung von Tieren 

Baubedingt in Bezug auf die Zerstörung von Lebensstätten relevant. 

• Wirkfaktor: Veränderung von Standortfaktoren 

- Boden: Physikalisch-chemische Veränderungen / Stoffeintrag 

Geht hier von der Flächeninanspruchnahme aus und bedarf daher keiner ge-

sonderten Analyse. 

- Boden: Veränderungen der Morphologie / Erosion 

Aufgrund der gegebenen Hangneigungen wird es zu Geländeanpassungen 

kommen. Dies wird Erosionsgefährdungen verringern, kann jedoch ohne 

wirksame Gegenmaßnahmen zu einer vollständigen Zerstörung des gewach-

senen Bodens führen. 

- Flora / Fauna: Änderungen der besiedlungsbestimmenden Standortfaktoren 

und Habitatbedingungen (Wasserhaushalt, Bodenchemie, Beschattung etc.) 

Nicht relevant, da sensible Ausprägungen der Naturgüter (grundwasserbe-

einflusste Standorte, Trockenstandorte etc.) nicht bestehen und bedeutsame 

Wirkungen im Umfeld der Bebauung nicht zu erwarten sind. Im Plangebiet 

selbst kommt es bei Bebauung stets zu einer vollständigen Veränderung der 

Vegetation. 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Fauna: Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht) 

Im Zuge der Artenschutzprüfung zu betrachten und somit relevant. 
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- Fauna: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung 

Durch das Plangebiet hätte bisher theoretisch ein Biotopverbund von Nord 

nach Süd (und umgekehrt) bestanden. Für einzelne, auch flugfähige Arten, 

die Siedlungsgebiete meiden oder nicht durchqueren, sind daher lokal wirk-

same Folgen zu betrachten. 

• Wirkfaktor Stoffliche Einwirkungen 

- Boden / Wasser: Eintrag von Baustoffen, ggf. auch Schadstoffen 

Hier nicht von vornherein irrelevant, da die Bautätigkeit punktuell oder tem-

porär bis in Grund-, Stau- oder Schichtenwasser vordringen könnte. 

- Fauna / Flora: Eintrag von Stäuben 

Nicht relevant, da allenfalls temporär wirksam und insgesamt nur mit bauty-

pischen, geringen Emissionen zu rechnen ist. 

4.2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 

- Boden: Versiegelung  

Grundsätzlich relevant, da umfangreiche Flächen dauerhaft ihre Funktionen 

im Naturhaushalt verlieren.  

- Wasser: Versiegelung 

Grundsätzlich relevant, da relevante Flächen dauerhaft ihre Retentionsfunk-

tion verlieren und überschüssiges Niederschlagswasser anfällt.  

- Wasser: Belastungen des Vorfluters durch Zuleitung von überschüssigen 

Niederschlagswasser (Dachflächen) 

Zu betrachten, da ggf. Vorkehrungen gegen eine erhöhte Einleitung getroffen 

werden müssen. 

- Biotoptypen / Vegetation: Dauerhafter Verlust von Biotoptypen / Vegetation 

Grundsätzlich relevant, da Biotoptypen dauerhaft verloren gehen. 

- Fauna: Dauerhafter Verlust von Lebensstätten 

Relevant, da geschützte Lebensstätten und deren Funktionen dauerhaft ver-

loren gehen könnten. Zu betrachten sind dabei auch Kulissenwirkungen, wel-

che u.a. die Meidung von siedlungsnahen Bereichen zur Folge haben kön-

nen. 

• Wirkfaktor: Veränderung der Standortfaktoren 

- Boden: Dauerhafte Veränderungen der Morphologie 

Die Böden werden im großen Stil umgelagert. Das ist bei einem Baugebiet in 

Hanglage unvermeidlich. 

- Flora / Fauna: Änderungen der besiedlungsbestimmenden Standortfaktoren 

und Habitatbedingungen (Wasserhaushalt, Bodenchemie, Beschattung etc.) 
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Nicht relevant (s.o. bei baubedingt), da standörtliche Auswirkungen auf die 

Umgebung nicht zu erwarten sind. Im Baubereich steht die Flächeninan-

spruchnahme im Vordergrund. 

• Wirkfaktor Störungen 

- Fauna: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung 

Der Aspekt ist zu betrachten, da ein Siedlungsband zwischen bestehendem 

Ortsrand und der Bebauung am Blankhof entsteht. 

• Wirkfaktor Baukörper mit Glasflächen 

- Fauna: Kollisionen 

Relevant, wenn es zur Entstehung besonderer Gefahrenpunkte (etwa durch 

Glasfassaden, große Fenster) kommen könnte.  

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Überschüssiges Niederschlagswasser: 

- Wasser: Belastungen des Vorfluters durch Zuleitung von überschüssigen 

Niederschlagswasser (Dachflächen) 

Grundsätzlich weiter zu betrachten. 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Fauna: Störungen durch den Betrieb des Wohngebiets (Lärm, Licht, Anwe-

senheit Mensch / Haustiere) 

Wirkungen, die über das eigentliche Plangebiet hinausgehen, sind einzelar-

tenbezogen zu betrachten. 

• Wirkfaktor Stoffliche Einwirkungen 

- Boden / Wasser: Eintrag von Produktionsstoffen 

Nicht relevant, da betriebsbedingt keine wesentlichen Emissionen zu erwar-

ten sind. 

In der Auswirkungsprognose sind dem gemäß folgende Wirkfaktoren zu betrachten: 

• Baubedingte Flächeninanspruchnahme: Mögliche Beeinträchtigungen der Schutzgü-

ter Boden, Wasser, Fauna sowie Biotoptypen / Vegetation. 

• Bau- und anlagenbedingte Veränderung der Standortfaktoren: Denkbar ist die voll-

ständige und ggf. vermeidbare Umlagerung gewachsener Böden. 

• Baubedingte stoffliche Einwirkungen: Mögliche Beeinträchtigungen durch nicht aus-

zuschließende Anschnitte von Grund-, Stau- oder Schichtenwasser. 

• Bau- anlagen- und betriebsbedingte Störungen der Fauna: Im Umfeld sind Vorkom-

men potenziell störungssensibler Arten auch zukünftig zu erwarten. 
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• Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme: Mögliche Beeinträchtigungen von Bo-

den, Wasser, Biotoptypen / Vegetation und Fauna. 

• Anlagenbedingte Baukörper mit Glasflächen: Kollisionsgefährdung für Vögel. 

4.3 Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

Der Auswirkungsprognose sind die Vermeidungsmaßnahmen (Tab. 21) - sowie in Bezug auf 

das Artenschutzrecht auch die ggf. erforderlichen CEF-Maßnahmen (vorgezogener Aus-

gleich, Tab. 22) - zugrunde zu legen. Sie werden daher den Ausführungen zur Auswirkungs-

prognose vorangestellt. 
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Tabelle 21: Vermeidungsmaßnahmen 

Code Bezeichnung Beschreibung 

V 1 Umwelt-Baubegleitung (ein-
schließlich Bodenkunde und 
Artenschutz) 

Die ökologische Baubegleitung umfasst auch eine bodenkundliche und artenschutzrechtliche Bau-
begleitung. 

Ihre Aufgaben sind im Kern: 

1. Ansprechpartner für Bauverantwortliche in Bezug auf alle mit dem Natur- und Artenschutz 
verbundenen Fragen. Das betrifft insbesondere die Arbeiten zur Baufeldfreimachung und der 
Erschließung, umfasst aber auch ggf. erfolgende archäologische Vorarbeiten oder solche 
des Kampfmittelräumdienstes. 

2. Ansprechpartner für die unteren Naturschutzbehörde (UNB). Dazu gehört auch die Informa-
tion der UNB im Falle des Auftretens zuvor planerisch nicht erkennbarer und nicht gelöster 
Konflikte und deren einvernehmliche Lösung. 

3. Organisation und Umsetzung ggf. erforderlicher zusätzlicher Konfliktlösungen. 

4. Sicherstellung und Dokumentation der Umsetzung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen; 

5. Bauzeitliche Überprüfung von potenziell artenschutzrechtlich relevanten Strukturen sowie ge-
gebenenfalls Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Tierrettung und Umsiedlung 
und deren Voraussetzungen. 

6. Bodenkundliche Begleitung, insbesondere der Arbeiten zur Baufeldfreimachung und der Er-
schließung. 

V 2 Schutz von Bodendenkmälern Sollten es bei der Baufeldfreimachung und Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmäler geben, 
sind diese gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. 
Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und 
Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeig-
neter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

V 3 Schonender Umgang mit dem 
Boden auf bisherigen und zu-
künftigen Grünflächen 

• Bei Erdarbeiten auf den bisherigen Ackerflächen sind Ober- und Unterboden getrennt auszu-
heben, fachgerecht zu lagern und - wo möglich - wieder einzubauen (s. DIN 18915, DIN 
19731). Oberbodenmieten dürfen maximal 2 m hoch sein. 

• Wo möglich, sollte der gewachsene Ackerboden in späteren Grünflächen unverändert belas-
sen werden. Er ist dann in geeigneter Weise gegen Befahren mit schweren Maschinen oder 
andere Beeinträchtigungen zu schützen. 
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Code Bezeichnung Beschreibung 

• Überschüssige Bodenmassen sind vorzugsweise zur Bodenverbesserung auf schlechteren 
landwirtschaftlichen Flächen zu nutzen. Selbige sind dem Bodenviewer Hessen zu entneh-
men. 

• Nasse Oberböden dürfen nicht befahren werden. 

• Dauerhaft zwischengelagerter Boden (> 1 Monat) ist in geeigneter Weise abzudecken oder 
zu begrünen. 

V 4 Wasserdurchlässige Versie-
gelung von nicht zwingend 
voll versiegelten Flächen 

Rad- und Gehwege, Garagenzufahrten, Hofflächen und PKW-Stellplätze sind in wasserdurchläs-
siger Bauweise zu befestigen. 

V 5 Verwertung von Nieder-
schlagswasser und Drosse-
lung des Regenwasserabflus-
ses 

Das auf Dachflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist in Zisternen aufzufangen 
und als Brauchwasser in Garten und Haushalt zu verwenden. Das in Zisternen gesammelte Re-
genwasser ist aufgrund seines zu erwartenden Keimgehaltes als Brauchwasser für das Bewäs-
sern von zum Verzehr geeigneten Pflanzen nur bedingt geeignet. Das Fassungsvermögen der 
Zisterne soll mindestens 25 Liter/m² projizierte Dachfläche betragen. Eine Dachbegrünung ist als 
Alternative zum Zisternenbau zulässig. 

Die Drosselung des Abflusses des überschüssigen Niederschlagswassers erfolgt über einen Stau-
wasserkanal. 

V 6 Verzicht auf Schottergärten Großflächig mit Stein, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren Materialschüttungen bedeck-
ten Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement sind und Pflan-
zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. Stein- oder Kies-
schüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von 
Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. 

V 7 Nutzung heimischer, standort-
gerechter Bäume und Sträu-
cher für Bepflanzungen, ein-
schließlich der Eingrünung 
des Baugebiets 

In öffentlichen und privaten Anpflanzungsflächen sind mit einem Anteil von mindestens 60% hei-
mische und standortgerechte Bäume und Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

Geeignete Pflanzenarten sind den Pflanzlisten in Anhang 4 zu entnehmen. 

V 8 Mindestbepflanzung auf Stell-
platzflächen 

Pro 6 PKW-Stellplätzen ist mindestens ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen und zu unterhal-
ten. 
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Code Bezeichnung Beschreibung 

V 9 Bauzeitenregelung für Ro-
dungs- und Fällarbeiten  

Die Fällung und Rodung von Gehölzen und Bäumen erfolgt ausschließlich in der Phase vom 1. 
Oktober bis zum 28./29. Februar. Das betrifft hier nur den zentralen, alten Apfelbaum. 

V 10 Vermeidung einer Ansiedlung 
geschützter Arten während 
der Bebauung 

Sofern im Vorfeld der Bebauung in zusammenhängenden Flächen von mindestens ca. 1 ha die 
derzeitige Nutzung aufgegeben wird, ist im Vorfeld der Baufeldfreimachung dafür Sorge zu tragen, 
dass sich in der Zeit vom 1. März bis 30. September des betreffenden Jahres keine geschützten 
Vogelarten ansiedeln. Das Vorgehen ist durch die ökologische Baubegleitung zu dokumentieren 
und mit der UNB abzustimmen. 

V 11 Insektenschonende Beleuch-
tung 

Zur Außenbeleuchtung sind nur Leuchten mit warmweißen LED-Lampen oder Natriumdampf-
Hochdrucklampen mit UV-armen Lichtspektren und geschlossenem Gehäuse, die kein Licht nach 
oben emittieren, zulässig. 

Es wird ferner empfohlen, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr auf eine Außenbeleuchtung zu 
verzichten bzw. ihre Dauer auf ein Minimum zu reduzieren. 

V 12 Vermeidung eines signifikant 
erhöhten Kollisionsrisikos für 
Vögel an Glasflächen 

Bei Fenstern und / oder Glasfassaden mit mehr als 3 m² Fläche, die Bäume oder andere naturnahe 
Strukturen widerspiegeln oder die einen Durchblick auf naturnahe Flächen ermöglichen, ist sicher-
zustellen, dass geeignete Vorkehrungen gegen vermehrte Kollisionen von Vögeln umgesetzt wer-
den.  

Leicht umsetzbare Maßnahmen sind etwa: 

• Horizontale Markierungen / Bedrucken des Glases. 

• Verwendung transluzenter Gläser. 

• Einsatz reflexionsarmer Gläser. 

Die betreffende Beurteilung ist im Bauantrag vorzunehmen. Das Aufkleben von Vogelsilhouetten 
oder die Nutzung von UV-Stiften ist unwirksam und damit nicht statthaft. 

V 13 Bauzeitenregelung auf Acker-
flächen 

Die Baufeldfreimachung auf den bisherigen Ackerflächen erfolgt möglichst außerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeit der hier ggf. vorkommenden Offenland-Vogelarten (1. März bis 30. September). Soll 
von dieser Regelung begründet abgewichen werden, kann dies nur auf Basis einer artenschutz-
rechtlichen Voruntersuchung und Freigabe der Fläche erfolgen. 

Dabei sind in der Regel Maßnahmen zu ergreifen, um eine Tötung von Individuen geschützter Arten 
hinreichend sicher zu unterbinden. Dies kann z. B. durch regelmäßiges mechanisches Bearbeiten 
der vorgesehenen Bauflächen (Grubbern) geschehen, um einen Aufwuchs zu verhindern.  
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Code Bezeichnung Beschreibung 

V 14 Angebot zusätzlicher Brut-
funktionen (Ausweichmöglich-
keiten) für den Steinkauz 
während der Bauphase  

Auf den westlich benachbart gelegenen Kompensationsflächen (Bereich Blankhof) sind mindestens 
3 geeignete Niströhren für den Steinkauz fachgerecht anzubringen. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch die Umwelt-Baubegleitung zu dokumentieren und der 
UNB unaufgefordert vorzulegen. 

V 15 Passiver Schallschutz Zum Schutz gegen Außenlärm werden die Anforderungen an die Schalldämmung der DIN 4109 
(Schallschutz im Hochbau) für schutzwürdige Räume erfüllt. Die erforderlichen Schalldämmungen 
sind im Einzelfall objektbezogen zu dimensionieren.  

Tabelle 22: Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahmen (vorgezogene, funktional wirksame Ausgleichsmaßnahmen) 

Code Bezeichnung Beschreibung 

C 1 Maßnahmen zugunsten be-
troffener Offenlandarten  

Zugunsten von Rebhuhn und Feldlerche sind Blühflächen/-streifen im Umfang von mindestens 0,5 
ha anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

Als Maßnahmenfläche wird folgendes Flurstück der Gemeinde Langgöns festgelegt. 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 15, Fl.-Stück 31. 

Diese Fläche wird im Grundbuch als Ausgleichsfläche festgelegt und in Natureg hinterlegt. 

Mit dem Pächter und Bewirtschafter dieser Fläche wird vertraglich vereinbart, dass die Maßnahme 
an anderer, im Einvernehmen mit der Gemeinde festgelegter und fachlich geeigneter Stelle durch-
geführt werden kann. Dazu wurden aktuell die im Anhang 3, Maßnahmenblatt 1 bezeichneten Flä-
chen festgelegt.  

Auf diesen vier Schlägen sollen die Maßnahmen - vorzugsweise je zwei Teilflächen von 2.500 m² - 
nach Maßgabe des Maßnahmenblatts rotieren. 
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4.4 Prognose bei Nichtdurchführung des Vorhabens / Planungsalternativen 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich in Landschaft und Naturhaushalt nichts ändern. 

Die städtebaulichen Ziele könnten nicht erreicht werden. Damit ist die Null-Variante als Pla-

nungsalternative untauglich. 

4.5 Prognose bei Durchführung des Vorhabens / der Planung  

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter beschrieben und be-

wertet, soweit sich ihre Betrachtung in den Kapiteln 3 und 4.2 als notwendig erwiesen hat. 

Dies betrifft hier folgende Schutzgüter 

• den Boden; 

• das Wasser / Wasserhaushalt; 

• die Biotoptypen / Vegetation sowie  

• die Fauna. 

Hinsichtlich der jeweils zu untersuchenden Wirkfaktoren wird Bezug zu Kap. 4.2 genommen.  

4.5.1 Schutzgut Boden 

Kenndaten möglicher Beeinträchtigungen (vgl. Anhang 1 sowie Kap. 1.2): 

Flächeninanspruchnahme:  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 28.457 m². Grundsätzlich ist auf nahezu 

der gesamten Fläche mit Eingriffen in den Boden zu rechnen, wobei es auf zukünftig über-

bauten Flächen zu einem Totalverlust der Bodenfunktionen kommen wird. Letzteres betrifft 

maximal ca. 2,16 ha. 

Zu prüfende Wirkfaktoren (gemäß Kap. 4.2) 

• Baubedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Abgrabung / Versiegelung (umfasst hier auch ggf. wie-

derhergestellte Bodenflächen). 

• Anlagenbedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Dauerhafte Versiegelung. 

Relevante Vorbelastungen: 

• Bestehende Versiegelung und Teilversiegelung (hier nur im Bereich bestehender 

Wege / Straßen). 
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Naturschutzfachliche Bewertung der Bodenfunktionen: (siehe vor allem Tabelle 4) 

Flächen mit mittlerem Bodenfunktionswert (Wertstufe 3) umfassen ca. 1,5 ha, solche mit ge-

ringem Bodenfunktionswert ca. 1,4 ha. Hohe Funktionswerte (Wertstufe 4) werden allein in 

den Bereichen mit mittlerem Bodenfunktionswert und einzig in Bezug auf das Ertragspotenzial 

erreicht. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutzgut Boden: 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind zugunsten des Bodens umzusetzen: 

Code Bezeichnung 

V 1 Umwelt-Baubegleitung 

V 2 Schutz von Bodendenkmälern 

V 3 Schonender Umgang mit dem Boden auf bisherigen und zukünftigen Grünflä-
chen 

V 4 Wasserdurchlässige Versiegelung von nicht zwingend voll versiegelten Flächen 

V 6 Verzicht auf Schottergärten 

Verbleibende Beeinträchtigungen und Eingriffserheblichkeit: 

Die Eingriffserheblichkeit ist in Bezug auf den Boden – nach Umsetzung der Vermeidungs-

maßnahmen – als „mittel – Stufe 3“ einzustufen. 

Begründung: 

• Baubedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Abgrabung / Versiegelung: 

Die Flächeninanspruchnahme betrifft Böden mit geringem bis mittlerem Boden-

funktionswert. Wo immer möglich (in der Regel außerhalb versiegelter oder teil-

versiegelter Flächen), wird der gewachsene Boden belassen oder schichtenkon-

form wieder eingebaut. 

• Anlagenbedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Dauerhafte Versiegelung: 

Der Gesamtumfang des dauerhaften, vollständigen Funktionsverlusts umfasst 

maximal etwas mehr als 2 ha. Er betrifft Böden, die im Vergleich zu den meisten 

Ackerflächen in der Gemeinde Langgöns einen geringeren Funktionswert aufwei-

sen. Die typischen Lössböden in der Gemarkung Langgöns weisen überwiegend 

hohe bis sehr hohe Funktionswerte auf. 

Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen: 

Die Gegenüberstellung des ermöglichten, maximalen Eingriffs und der vorgesehenen Kom-

pensation ergibt – unter Berücksichtigung kompensatorisch wirkender Vermeidungsmaßnah-

men – Folgendes (Tab. 23): 
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Tabelle 23: Gegenüberstellung des Eingriffs und der Kompensation zum Schutzgut Boden 

Funktions-
raum Boden 

Eingriff Kompensation / Ausgleich 

Ackerflächen / 
Grünland 

• ca. 1,4 ha; 

• Bodenfunktionswert 2. 

• Mehrjährige Aufgabe der 
ackerbaulichen Nutzung auf 
0,5 ha durch Anlegen von Blüh-
flächen (Maßnahme C1 / EK 
2); 

• Dauerhafter Nutzungsverzicht 
auf ca. 4,0 ha Waldfläche im 
NSG Wehrholz (Ökokonto-
Maßnahme). 

Ackerflächen / 
Grünland 

• ca. 1,5 ha; 

• Bodenfunktionswert 3. 

Die Kompensation erfolgt bezüglich des Bodens über den schutzgutübergreifenden Ansatz 

der Kompensationsverordnung in Form der Ersatzmaßnahmen EK 1 und EK2 (s. Tab. 24).  

Die Ersatzmaßnahmen umfassen auch Funktionsverbesserungen, die unmittelbar bodenwirk-

sam sind. Dem Verlust gering- und mittelwertigen Bodens steht eine etwas größere Fläche 

mit einer Aufwertung der Bodenfunktionen entgegen, die auf einer verminderten Nutzungsin-

tensität (Maßnahme EK 2) und einem vollständigen, dauerhaften Nutzungsverzicht im Wald 

(EK 1) beruht. 

4.5.2 Schutzgut Wasser 

Kenndaten möglicher Beeinträchtigungen:  

• Flächendaten s. o. unter Boden. 

• Ein punktueller Eingriff in ggf. nur temporär grund-, schichten-, oder stauwasserlei-

tende Schichten ist nicht von vornherein auszuschließen. 

Zu prüfende Wirkfaktoren 

• Baubedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Abgrabung in grundwasserführenden Schichten. 

- Eintrag von Baustoffen, ggf. auch Schadstoffen. 

• Anlagenbedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Dauerhafte Baukörper in grundwasserführenden 

Schichten. 

• Betriebsbedingte Auswirkungen: 

- Belastungen des Vorfluters durch Zuleitung von überschüssigen Niederschlags-

wasser (Dachflächen). 

Relevante Vorbelastungen: 

Keine. 
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Naturschutzfachliche Bedeutung des Schutzguts Wasser: (siehe vor allem Tab. 5 und 6) 

Von Bedeutung ist in einem Baugebiet dieser Größe stets die Funktion der Retention und 

Abflussregulation. Zudem kann hier nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass in der 

Bauphase – ggf. nur temporär - Grund-, Stau- oder Schichtenwasser führende Bereiche an-

geschnitten werden könnten, weshalb auch eine geringe bis mäßige Grundwasserschutzfunk-

tion gegeben ist. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind zugunsten des Schutzguts Wasser vorzusehen: 

Code Bezeichnung 

V 1 Umwelt-Baubegleitung 

V 3 Schonender Umgang mit dem Boden auf bisherigen und zukünftigen Grünflä-
chen 

V 4 Wasserdurchlässige Versiegelung von nicht zwingend voll versiegelten Flächen 

V 5 Verwertung von Niederschlagswasser und Drosselung des Abflusses durch ei-
nen Stauwasserkanal 

V 6 Verzicht auf Schottergärten 

Verbleibende Beeinträchtigungen und Eingriffserheblichkeit: 

Die Eingriffserheblichkeit in Bezug auf das Schutzgut Wasser ist Boden – nach Umsetzung 

der Vermeidungsmaßnahmen – als gering (Stufe 2) zu bewerten. 

Begründung: 

Wasserrechtliche Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

• Baubedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Abgrabung in wasserführenden Schichten. 

Das Vordringen in grundwasserführende Schichten ist innerhalb des Plangebiets 

nicht auszuschließen. Sofern dies tatsächlich eintreten sollte, sind die üblichen 

Maßnahmen der Wasserhaltung zu ergreifen (vgl. BGM 2022). 

- Boden / Wasser: Eintrag von Baustoffen, ggf. auch Schadstoffen. 

siehe zuvor und insbesondere BGM (2022, Kap. 5.2.6). 

• Anlagenbedingte Auswirkungen: 

- Flächeninanspruchnahme: Dauerhafte Baukörper in grundwasserführenden 

Schichten. 

Sofern im Einzelfall Baukörper (temporär) wasserführende Schichten erreichen 

(in Betracht kommt vor allem der Kanalbau), wären damit jedoch aller Voraussicht 

nach weder beachtenswerte Schadstoff-Einträge verbunden, noch wäre eine nen-

nenswerte Barrierewirkung von Bauwerken für Grundwasserströme zu prognosti-

zieren.  
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• Betriebsbedingte Auswirkungen: 

- Wasser: Belastungen des Vorfluters durch Zuleitung von überschüssigen Nieder-

schlagswasser (Dachflächen) 

Die überschüssigen Niederschlagswässer werden zum Teil genutzt oder gedros-

selt der Kanalisation zugeführt. Die Zisternen dienen gleichermaßen der Verbes-

serung des Retentionsvermögens wie auch der Drosselung des Wasserabflus-

ses. Für die weitere Drosselung ist ein Stauwasserkanal vorgesehen. 

Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen: 

Der Kompensationsbedarf bezüglich des Schutzguts Wasser kann - nach Umsetzung der 

Vermeidungsmaßnahmen sowie der ggf. erforderlichen Wasserhaltung - durch den schutz-

gutübergreifenden Ansatz der Kompensationsverordnung gedeckt werden.  

4.5.3 Schutzgut Biotoptypen / Vegetation 

Kenndaten möglicher Beeinträchtigungen: 

Die flächenmäßigen Daten zum Voreingriffszustand und zum Zustand bei Ausschöpfung der 

maximal möglichen Bebauung sind im Detail der Eingriffsbilanzierung in Anhang 1 zu entneh-

men. 

Demnach können auf rund 1,7 ha Gebäude errichtet werden. Auf weiteren ca. 0,55 ha ent-

stehen Verkehrs- und Parkraumflächen, von denen ca. 0,1 ha teilversiegelt sind. Die verblei-

benden ca. 0,6 ha entfallen auf gärtnerisch gepflegte Außenanlagen. 

Zu prüfende Wirkfaktoren 

• Baubedingte Wirkfaktoren 

- Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme (Abgrabung, Versiegelung): Zerstörung / 

Veränderung von Biotoptypen  

• Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

- Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme: Dauerhafter Verlust von Biotoptypen / Ve-

getation. 

Relevante Vorbelastungen: 

Bestehende Versiegelung und Teilversiegelung auf Wegen und Straßen im Plangebiet. 

Naturschutzfachliche Bedeutung des Schutzguts (siehe Tab. 10 und 11) 

Die flächenhalft im Geltungsbereich ermittelten Biotop- und Nutzungstypen sind durchweg als 

mittelwertig einzustufen.  
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Vermeidungsmaßnahmen zugunsten des Schutzguts 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind zugunsten des Schutzguts Biotoptypen / Vegetation 

vorzusehen: 

Code Bezeichnung 

V 1 Umwelt-Baubegleitung (einschließlich Bodenkunde und Artenschutz) 

V 6 Verzicht auf Schottergärten 

V 7 Nutzung heimischer, standortgerechter Bäume und Sträucher für Bepflanzun-
gen, einschließlich der Eingrünung des Baugebiets 

V 8 Mindestbepflanzung auf Stellplatzflächen 

Verbleibende Beeinträchtigungen / Erheblichkeit: 

In Bezug auf das Schutzgut ist die Eingriffserheblichkeit – unter Zugrundelegung der Vermei-

dungsmaßnahmen – als mittel (Wertstufe 3) zu bewerten.  

Begründung:  

• Baubedingte und anlagenbedingte Wirkfaktoren 

- Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme (Abgrabung, Versiegelung): Zerstörung / 

Veränderung von Biotoptypen sowie dauerhafter Verlust von Biotoptypen / Vege-

tation: 

o Die Eingriffe erfolgen fast ausschließlich in naturschutzfachlich geringwer-

tige (Wege, Straßen) oder mittelwertige Biotoptypen. Lediglich auf ca. 600 

m² des 2,8 ha großen Plangebiets wird in die hochwertigen Säume einge-

griffen. Dem steht im Rahmen der Kompensation eine Aufwertung um 

durchschnittlich fast 9 Wp. / m² auf ca. 4 ha Waldfläche im Gebiet „Wehr-

holz“ entgegen sowie die Schaffung von Blühflächen auf mindestens 0,5 

ha Fläche (Aufwertung 6 Wp. / m²).  

o Geschützte Biotoptypen sind nicht betroffen. So werden insbesondere 

keine Biotoptypen nach § 30 BNatSchG (in Verbindung mit § 13 HAGB-

NatSchG) in Anspruch genommen. Ebenso fehlen Biotoptypen des An-

hangs 1 der FFH-Richtlinie. 

o Die beplanten Bereiche sind auf zwei Seiten (Westen und Osten) bereits 

von bebauten Bereichen umschlossen. 

Kompensation / Ausgleich: 

Die Eingriffe in das Schutzgut sind daher vollständig über den schutzgutübergreifenden An-

satz der Kompensationsverordnung zu kompensieren. Funktional wirksame Ausgleichserfor-

dernisse bestehen hinsichtlich der Biotoptypen und der Vegetation nicht. 
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4.5.4 Schutzgut Fauna 

Kenndaten möglicher Beeinträchtigungen: 

Hinsichtlich der Fauna sind vor allem die artenschutzrechtlichen Anforderungen zu beurteilen. 

Wie die Artenschutzprüfung (Anlage 1) zeigte, sind hier vor allem die Auswirkungen auf die 

Feldlerche und das Rebhuhn bedeutsam. Alle weiteren Brutvogelarten sind entweder außer-

halb des Plangebiets zu verorten oder gehören den Arten mit günstigem Erhaltungszustand 

an. 

Nachweise artenschutzrechtlich relevanter Arten aus anderen Tiergruppen gelangen nicht. 

Hinweise auf Arten, die ggf. über die artenschutzrechtlichen Aspekte hinaus hinsichtlich der 

Eingriffsregelung gesondert zu betrachten wären, gab es gleichermaßen nicht. 

Näheres dazu ist der Artenschutzprüfung in Anlage 1 zu entnehmen. 

Relevante Wirkfaktoren 

4.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme (Abgrabung, Versiegelung) 

- Zerstörung von Lebensstätten: 

- Tötung / Verletzung von Tieren. 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht). 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung. 

4.2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 

- Dauerhafter Verlust von Lebensstätten. 

• Wirkfaktor Störungen 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung. 

• Wirkfaktor Baukörper mit Glasflächen:  

- Kollisionen. 

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Fauna: Störungen durch den Betrieb des Wohngebiets (Lärm, Licht, Anwe-

senheit Mensch / Haustiere). 

Relevante Vorbelastungen: 

Keine relevanten. 
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Naturschutzfachliche Bedeutung des Schutzguts (s. auch Tab. 17 und 18). 

Die hohen Bewertungen hinsichtlich der Kriterien „Seltenheit / Gefährdung“ und „Stenöke Ar-

ten“ im Plangebiet gehen auf das Vorkommen des Rebhuhns zurück. Dieses gilt deutschland-

weit als stark gefährdet und weist einen schlechten Erhaltungszustand auf. 

Vermeidungsmaßnahmen zugunsten des Schutzguts:  

V 1 Umwelt-Baubegleitung 

V 6 Verzicht auf Schottergärten 

V 7 Nutzung heimischer, standortgerechter Bäume und Sträucher für Bepflanzun-
gen, einschließlich der Eingrünung des Baugebiets 

V 8 Mindestbepflanzung auf Stellplatzflächen 

V 9 Bauzeitenregelung für Rodungs- und Fällarbeiten 

V 10 Vermeidung einer Ansiedlung geschützter Arten während der Bebauung 

V 11 Insektenschonende Beleuchtung 

V 12 Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für Vögel an Glasflä-
chen 

V 13 Bauzeitenregelung auf Ackerflächen 

V 14 Angebot zusätzlicher Brutfunktionen für den Steinkauz während der Bauphase 

Verbleibende Beeinträchtigungen / Erheblichkeit: 

Für die Fauna verbleibt nach Umsetzung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen eine ge-

ringe Eingriffserheblichkeit (Wertstufe 2).  

Begründung:  

4.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme (Abgrabung, Versiegelung) 

- Zerstörung von Lebensstätten:  

o Die relevanten Beeinträchtigungen für die sensiblen Offenlandarten – 

insbesondere das Rebhuhn – können funktional ausgeglichen werden. 

- Tötung / Verletzung von Tieren:  

o Durch die Vermeidungsmaßnahmen V1 (Baubegleitung), V9 (Bauzeiten-

regelung Baum), V10 (Vermeidung Ansiedlung Bauphase) und V13 

(Bauzeitenregelung Acker) kann eine signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

vermieden werden. 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht):  

o Erhebliche baubedingte Störungen für den angrenzend brütenden Stein-

kauz werden aufgrund der Maßnahme V 14 nicht wirksam. 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: 

o Baubedingt letztlich nicht relevant. 
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4.2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 

- Dauerhafter Verlust von Lebensstätten: 

o siehe analog unter baubedingt. 

• Wirkfaktor Störungen 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: 

o In der Artenschutzprüfung zeigte sich, dass dieser Aspekt letztlich für 

keine der nachgewiesenen Arten von Bedeutung ist. 

• Wirkfaktor Baukörper mit Glasflächen:  

- Kollisionen: 

o Mit Hilfe der Maßnahmen V12 können relevante Auswirkungen im Sinne 

des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots ausgeschlossen werden. 

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

• Wirkfaktor Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Barrieren) 

- Fauna: Störungen durch den Betrieb des Wohngebiets (Lärm, Licht, Anwe-

senheit Mensch / Haustiere): 

o Die zu erwartenden Störungen gehen nicht wesentlich über das bereits 

bestehende Maß hinaus. Besonders sensible Arten kommen nicht vor. 

Kompensation / Ausgleich: 

Die geringen Beeinträchtigungen, welche nach Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen 

und der CEF-Maßnahme verbleiben, sind vollständig über den schutzgutübergreifenden An-

satz der Kompensationsverordnung zu kompensieren.  
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5 Herleitung der Kompensationsmaßnahmen und Ökobilanz so-

wie Maßnahmenübersicht  

Nach Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen verbleiben nur für die Feldlerche und das 

Rebhuhn Beeinträchtigungen, die einen funktional wirksamen Ausgleich erfordern. Dieser 

wird mittels einer CEF-Maßnahme (Maßnahme C 1 / EK 2) sichergestellt.  

Ansonsten kann die Kompensation vollständig über den schutzgutübergreifenden Ansatz der 

Kompensationsverordnung erbracht werden. 

Das Kompensationsdefizit beläuft sich (siehe Anhang 1) auf 442.527 Wertpunkte. 

In diese Defizitberechnung sind bereits die innerhalb des Baugebiets möglichen kompensa-

torischen Wirkungen (z. B. Bepflanzungen) integriert, so dass der volle Kompensationsum-

fang extern zu erbringen ist.  

412.527 Wertpunkte werden durch Maßnahme EK 1 über das Ökokonto der Gemeinde Lang-

göns abgedeckt. Die Maßnahme C1 / EK 2 wird im Maßnahmenblatt 1 (s. Anhang 2) darge-

stellt und erläutert. Mit ihr können 30.000 Wp. erwirtschaftet werden (s. Anhang 1). 

Die Maßnahmen EK1 wird durch den Landschaftsvereinigung (LPV) Gießen erarbeitet. Die 

LPV stellt die Abbuchung vom Ökokonto der Gemeinde sicher und weist die dafür zuzuord-

nende Fläche aus. Die Wertpunkte entstammen der Stilllegung von Waldflächen im NSG 

„Wehrholz“. 

Im Einzelnen sind folgende Vermeidungs-, Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen 

umzusetzen (Tab. 24): 

Tabelle 24: Übersicht über alle durchzuführenden natur- und umweltschutzrechtlich gebote-
nen Maßnahmen 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme 

V 1 Umwelt-Baubegleitung (einschließlich Bodenkunde und Artenschutz) 

V 2 Schutz von Bodendenkmälern 

V 3 Schonender Umgang mit dem Boden auf bisherigen und zukünftigen Grünflächen 

V 4 Wasserdurchlässige Versiegelung von nicht zwingend voll versiegelten Flächen 

V 5 Verwertung von Niederschlagswasser (Retention, Drosselung des Regenwasser-
abflusses) 

V 6 Verzicht auf Schottergärten 

V 7 Nutzung heimischer, standortgerechter Bäume und Sträucher für Bepflanzungen, 
einschl. der Eingrünung des Baugebiets 

V 8 Mindestbepflanzung auf Stellplatzflächen 

V 9 Bauzeitenregelung für Rodungs- und Fällarbeiten  

V 10 Vermeidung einer Ansiedlung geschützter Arten während der Bebauung 

V 11 Insektenschonende Beleuchtung 

V 12 Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für Vögel an Glasflächen 

V 13 Bauzeitenregelung auf Ackerflächen 



Planungsbüro Gall (2022) B-Plan „Blankweg“ Umweltbericht 

 Seite: 65 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme 

V 14 Angebot zusätzlicher Brutfunktionen für den Steinkauz während der Bauphase  

V 15 Passiver Schallschutz 

EK 1 Ökokonto-Maßnahme „Wehrholz“ 

C1 / EK 2 Funktionale Ausgleichsmaßnahmen zugunsten der Offenlandarten und Schaffung 
eines Ackers mit Artenschutzfunktion 

Erläuterungen: AV = Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme, EV = Vermeidungsmaßnahme aus der Ein-
griffsregelung, E = Kompensationsmaßnahme aus der Eingriffsregelung, F = Ersatzaufforstung, C= Artenschutz-
rechtliche CEF-Maßnahme. 

Für die kompensationswirksamen Maßnahmen ergibt sich folgende Bilanz (Tab. 25, s. auch 

Anhang 1). 

Tabelle 25: Wertgewinn der Kompensationsmaßnahme 

Maßnahme Wertgewinn / Wp. 

Maßnahme EK 1 (Ökokonto)  442.527 

Maßnahme C1 / EK 2  30.000 

gesamt  412.527 

Damit kann das Kompensationsdefizit vollständig kompensiert werden. 

6 Verwendete Verfahren / Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 

Umweltprüfung 

Schwierigkeiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Daten oder Informationen traten im vor-

liegenden Verfahren nicht auf. Auf das methodische Vorgehen wurde in den vorhergehenden 

Kapiteln - insbesondere in Kap. 3 – umfassend eingegangen. 

7 Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

(Monitoring) 

Die zuständigen Behörden der Gemeinde überwachen im Rahmen ihrer Tätigkeit die ord-

nungsgemäße Anlage und Pflege der durchzuführenden Maßnahmen zur Vermeidung und 

Bewältigung von mit der Planung einhergehenden natur- und umweltschutzfachlichen Beein-

trächtigungen.  

Die Notwendigkeit spezieller Maßnahmen zum Monitoring und ggf. einem Risikomanagement 

ergab sich nicht. So sind etwa die Maßnahmen zugunsten der Feldlerche fachlich anerkennt 

und ihre Wirksamkeit nachgewiesen. 
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8 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Langgöns erstellt den Bebauungsplan „Blankweg“. Der Geltungsbereich 

schließt sich westlich an den Ortsrand von Dornholzhausen an und umfasst bisher ackerbau-

lich und als Grünland genutzte Flächen im Umfang von ca. 2,8 ha. Ziel der Planung ist die 

Schaffung von Wohnraum.  

Im Rahmen des Planverfahrens ist eine Strategische Umweltprüfung (SUP) in Form eines 

Umweltberichts vorzulegen, die auch sämtliche landschaftsplanerischen Aspekte im Sinne 

eines Grünordnungsplans umfasst. Zudem werden die artenschutzrechtlichen Aspekte in ei-

ner Artenschutzprüfung abgearbeitet.  

Der Umweltbericht bietet die Grundlage für die sachgerechte Abwägung der Umweltbelange 

durch die Kommune. Ihm liegen Erhebungen in Form einer Biotoptypen-Kartierung und der 

Fauna zugrunde. Andere relevante Aspekte zu den Schutzgütern wurden durch Recherchen 

im Internet oder aus anderen Quellen bzw. durch Ortsbesichtigungen untersucht. 

Auf Basis dieser Daten wurden die Schutzgüter beschrieben und bewertet.  

Von den Planungen sind keine Schutzgebiete oder -objekte des Naturschutzrechts, des Was-

serrechts oder anderen umweltbezogener Rechtsbereiche betroffen. Gleichermaßen beste-

hen keine rechtlich gebundenen Flächen dieser Rechtsbereiche, welche eine restriktive Wir-

kung entfalten könnten. 

Bei der Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter zeigte sich, dass den Schutzgütern 

Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholungsvorsorge sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

sowie Mensch keine planerische Relevanz zukam. Hinsichtlich des Schutzguts Mensch setzt 

dies jedoch Maßnahmen für einen objektbezogenen, passiven Schallschutz voraus. 

Für das Schutzgut Boden ergab sich ein geringer bis mittlerer Bodenfunktionswert. Flächen 

mit einem mittleren Wert betrafen etwa 1,5 ha des Plangebiets. Ausschlaggebend für diese 

Bewertung war ein hohes Ertragspotenzial. 

Hinsichtlich des Schutzguts Wasser verblieben Unsicherheiten hinsichtlich des Auftretens von 

punktuellem oder temporärem Grund-, Schichten- oder Stauwassers. Während Oberflächen-

gewässer fehlten, ergab sich somit für das Grundwasser und das Retentionsvermögen eine 

planerische Relevanz. 

Bei der Betrachtung des Schutzguts Biotoptypen / Vegetation ergaben sich keine Nachweise 

naturschutzfachlich bemerkenswerter Strukturen. Die flächenhaft vorkommenden Biotopty-

pen waren als mittelwertig einzustufen.  

Die Fauna des Plangebiets war insgesamt als wenig artenreich zu bewerten. Die Artenvielfalt 

ist im Umfeld – sowohl im Siedlungsraum wie auch in den offenen und halboffenen Bereichen 

– ungleich höher. Mit Feldlerche und Rebhuhn kamen dennoch zwei bemerkenswerte und 

planungsrelevante Arten vor. Im nahen Umfeld bestanden Vorkommen einiger Arten mit un-

günstigem Erhaltungszustand. Zu nennen sind beispielhaft Steinkauz, Bluthänfling, Mehl-

schwalbe oder Girlitz. 
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In der Auswirkungsprognose und Konfliktanalyse wurden zunächst die potenziell relevanten 

Wirkfaktoren (mögliche Beeinträchtigungen) herausgearbeitet. Die detaillierte Wirkungsprog-

nose zu den planungsrelevanten Schutzgütern zeigte, dass – unter Zugrundelegung der Ver-

meidungsmaßnahmen sowie einer vorgezogenen, artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-

nahme – keine hoch erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben.  

Die verbleibenden Beeinträchtigungen können daher durch Kompensationsmaßnahmen pla-

nerisch bewältigt werden.  

Das Kompensationsdefizit wurde mit ca. 442.500 Wertpunkten ermittelt.  

Der weitaus größte Teil dieses Defizits wird durch Zuordnung einer Maßnahme vom Ökokonto 

der Gemeinde abgedeckt. Hierzu werden etwa 412.500 Wp. aus Waldstilllegungen im Natur-

schutzgebiet Wehrholz zugeordnet. Weitere 30.000 Wp. werden durch Umsetzung der CEF-

Maßnahme zugunsten von Rebhuhn und Feldlerche generiert. 

Die CEF-Maßnahme kann auf ökologisch bewirtschafteten Flächen südwestlich von Dorn-

holzhausen sichergestellt werden. Hier erfolgt die Anlage von Blühstreifen im Umfang von 

mindestens 0,5 ha. 

Nach Sicherstellung und Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme sowie eine CEF-

Maßnahme verbleiben keine relevanten Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt so-

wie die Schutzgüter des Umweltrechts. 

Das BauGB fordert in Bezug auf die Bearbeitung des Umweltberichts auch eine Beschreibung 

der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. Bei dem hier geplanten Vor-

haben besteht jedoch weder eine besondere Anfälligkeit für umweltrelevante Unfälle, noch ist 

mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu rechnen, wenn es tatsächlich zu einem Unfall 

kommen sollte. 
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Anlage 1: Artenschutzprüfung 

1 Einleitung 

Die Ergebnisse der Erfassungen zur Flora und Fauna sind den Kapiteln 3.4 und 3.5 zu ent-

nehmen. Darauf wird im Folgenden Bezug genommen. 

In der Artenschutzprüfung wird geprüft, ob die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG 

durch das geplante Vorhaben ausgelöst werden können (s. Kap. 1.2). Im Gegensatz zur all-

gemeinen Beschreibung der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen (s. Kap. 4.2) werden 

nun einzelne Arten konkret betrachtet, wobei letztlich die Wirkungen der Vermeidungs- und 

CEF-Maßnahmen (s. Kap. 4.3) zugrunde zu legen sind. 

Die Prüfung besteht aus der Abschichtung der potenziell relevanten Arten, zu der auch eine 

vereinfachte Prüfung für bestimmte Vogelarten gehört (siehe Anhang 1 zu Anlage 1), und 

einer detaillierten einzelartenbezogenen Konfliktanalyse, wobei in letztere nur jene Arten ein-

gestellt werden, für die im Rahmen der Abschichtung und der vereinfachten Prüfung eine 

Verletzung von Verboten nicht ausgeschlossen werden konnte. 

2 Abschichtung 

Die Abschichtung setzt sich aus zwei Arbeitsschritten zusammen: 

1. Zusammenstellung der potenziell relevanten Arten (Relevanzprüfung) und 

2. Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums. 

Grundsätzlich in die Prüfung einzustellen sind folgende Artengruppen: 

• Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie; 

• die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie. 

Im Rahmen der Abschichtung werden alle Arten vom weiteren Prüfprozess freigestellt, 

1. die vom Wirkraum des Vorhabens sicher nicht erfasst werden (Kriterium 1) und / 

oder 

2. deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenspezifisch so gering ist, dass keine Ver-

botstatbestände ausgelöst werden können (Kriterium 2). 

Die Abschichtung auf der Ebene der Artengruppen vollzieht sich in Tab. 26. 

Bisweilen werden Hinweise auf Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie gegeben. Diese sind 

zwar nicht in die Artenschutzprüfung einzustellen, könnten aber im Hinblick auf die Eingriffs-

regelung und das Umweltschadensrecht zu beachten sein. Sie wären dann im Rahmen der 

Kapitel 3.5 und 4.5.4 zu bearbeiten. 
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Tabelle 26: Relevanzprüfung auf der Ebene der Artengruppen 

Artengruppe Relevanz Begründung 

Farn- und Blütenpflan-
zen 

keine Die wenigen und sehr anspruchsvollen Arten des 
Anhangs IV sind hier definitiv auszuschließen. Die 
Erhebungen vor Ort konnten dies bestätigen. 

In Hessen kommen nur drei Arten vor (Frauen-
schuh, Sand-Silberscharte, Prächtiger Dünnfarn). 
Anhang IV umfasst keine in Hessen vorkommen-
den Moosarten. 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Weichtiere keine Die wenigen und sehr anspruchsvollen Arten des 
Anhangs IV sind hier definitiv auszuschließen. Ha-
bitate solche Arten werden nicht tangiert. 

Der Gruppe gehören deutschlandweit nur drei Ar-
ten an, in Hessen nur die wassergebundene Bach-
muschel (Unio crassus). 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Fisch und Rundmäuler keine Habitate von Fischen und Rundmäulern werden 
nicht tangiert. 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

(Xylobionte) Käfer keine Für keinen der holzfressenden (xylobionten) Käfer 
finden sich geeignete Strukturen wie besonnte alte 
Eichen in der Zerfallsphase. In Hessen kommen 
mit dem Eremiten und dem Heldbock nur zwei Ar-
ten des Anhangs IV vor. 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Hinweis: Fehlende geeignete Fortpflanzungshabi-
tate lassen im Geltungsbereich auch ein boden-
ständiges Vorkommen der FFH-II-Art Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) ausschließen. 

Libellen keine Habitate von Libellen des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie werden nicht tangiert.  

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Schmetterlinge keine Die Arten des Anhangs IV sind hier mangels ge-
eigneter Habitate auszuschließen.  

Vor allem die im weiteren Umfeld (wechselfeuch-
tes Grünland) vorkommenden Arten der Gattung 
Maculinea kommen hier nicht in Betracht. Auch für 
den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proser-
pina) bestehen im Plangebiet keine geeigneten 
Habitate.  

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Amphibien keine Habitate von Amphibien des Anhangs IV werden 
nicht tangiert.  
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Artengruppe Relevanz Begründung 

Die Kreuzkröte kommt benachbart ohne funktio-
nale Beziehungen zum Plangebiet vor. 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Reptilien keine In Betracht kommt unter den Arten des Anhangs 
IV nur die Zauneidechse. Im Rahmen der aktuel-
len Untersuchungen konnte im Geltungsbereich 
kein Nachweis der Art erbracht werden. Sie 
kommt benachbart ohne funktionale Beziehungen 
zum Plangebiet vor. 

Kriterium 1 trifft somit für die gesamte Artengruppe 
zu. 

Vögel gegeben Brutvögel kommen vor und sind somit weiter zu 
betrachten. 

Fledermäuse gegeben Fledermäuse nutzen das Gebiet zur Nahrungssu-
che und transferfliegend.  

sonstige Säugetiere keine Nachweise des Feldhamsters gelangen aktuell 
nicht. Ein Vorkommen konnte hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden. 

Weitere Arten aus dieser Gruppe (z. B. Hasel-
maus, Wildkatze) sind definitiv nicht betroffen. 

Die Abschichtung der Artengruppen kommt zum Ergebnis, dass nur die Gruppen der 

Vögel und Fledermäuse weiter zu betrachten sind.  

Auch von den nachgewiesenen Vogelarten müssen jedoch nicht alle einer Einzelartenprüfung 

unterzogen werden. Vielmehr sieht der Hessische Leitfaden zur Artenschutzprüfung 

(HMUELV 2011) eine vereinfachte Prüfung für Vogelarten vor, die einen günstigen Erhal-

tungszustand aufweisen (s. u. in Abschnitt 3).  

Darüber hinaus kann auch für einige nachgewiesene Vogelarten mit ungünstigem Erhaltungs-

zustand und Fledermausarten ein relevanter räumlicher (Kriterium 1) oder funktionaler (Krite-

rium 2) Bezug zum Plangebiet von vornherein ausgeschlossen werden, so dass auch sie 

keiner vertieften Betrachtung bedürfen. Von vornherein als prüfungsrelevant – also nicht ab-

schichtbar - wurden Feldlerche und Rebhuhn betrachtet. 

Das Ergebnis dieses Abschichtungsschrittes dokumentiert Tab. 27. Darin werden folgende 

Kürzel verwendet: 

• EHZ = Erhaltungszustand; U1 = ungünstig, unzureichend; U2 = ungünstig, schlecht, FV = günstig. 

• N = Nahrungsgast, Ü = überfliegend / transferfliegend, D = Durchzügler, Rastvogel. 

• Kriterium? = Kriterium trifft zu?;  

- K1 = Vorkommen liegt außerhalb des Wirkraums;  

- K2 = Art ist (vorliegend) nicht wirkungsempfindlich. 

• Abschichtung? = Abschichtung erfolgt?; Ja = zutreffend, Nein = nicht zutreffend. 

• PG = Plangebiet (Geltungsbereich).  
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Tabelle 27: Ergebnis der Abschichtung bestimmter Arten 

Dt. Name E
H

Z
 H

e
s

s
e

n
 

S
ta

tu
s
 

K
ri

te
ri

u
m

?
 

Begründung A
b

s
c

h
ic

h
tu

n
g

?
 

Vögel 

Bluthänfling U2 B - Der Bluthänfling ist Brutvogel des nahen 
Umfelds. Funktionale Beziehungen sind 
denkbar. 

Nein 

Goldammer U1 B - Die Goldammer ist Brutvogel des nahen 
Umfelds. Funktionale Beziehungen sind 
denkbar. 

Nein 

Haussperling U1 B - Der Haussperling ist Brutvogel des nahen 
Umfelds. Funktionale Beziehungen sind 
denkbar. 

Nein 

Hohltaube U1 N K1 • Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Klappergras-
mücke 

U1 B K1, 
K2 

• Kein Brutvorkommen in der Wirkzone; 

• PG nicht essenziell für Nahrungssu-
che. 

Ja 

Mauersegler U1 N K1, 
K2 

• Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG in den umliegenden Siedlungen; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Mehl-
schwalbe 

U1 B - Der Mehlschwalbe ist Brutvogel des nahen 
Umfelds. Funktionale Beziehungen sind 
denkbar. 

Nein 

Mittelspecht U1 N K1, 
K2 

• Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG in den umliegenden Siedlungen; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Rauch-
schwalbe 

U1 N K1, 
K2 

• Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Rotmilan U1 N K1 • Brutvorkommen weit entfernt; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Steinkauz U1 B - Brutvorkommen liegen am Rand des PG. Nein 

Stieglitz U1 B - Brutvorkommen liegen am Rand des PG. Nein 

Stockente U1 N K1 • Brutvorkommen weit entfernt; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 
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Dt. Name E
H

Z
 H

e
s

s
e

n
 

S
ta

tu
s
 

K
ri

te
ri

u
m

?
 

Begründung A
b

s
c

h
ic

h
tu

n
g

?
 

Türkentaube U1 B K2 • Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Wacholder-
drossel 

U1 B  Brutvorkommen liegen nahe PG; Nein 

Waldohreule U1 B K1 • Brutvorkommen liegen außerhalb des 
PG; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Fledermäuse / Säugetiere 

Großer 
Abendsegler 

U2 N,Ü K1, 
K2 

• Quartiere sind grundsätzlich auszu-
schließen; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Kleiner 
Abendsegler 

U1 N,Ü K1, 
K2 

• Quartiere sind im PG auszuschließen; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im PG nicht. 

Ja 

Zwergfleder-
maus 

FV N,Ü K1, 
K2 

• Quartiere sind hinreichend sicher aus-
zuschließen; 

• Essenzielle Nahrungssuchflächen be-
stehen im Geltungsbereich nicht. 

Ja 

Die Abschichtung ergab somit, dass  

1. sämtliche Fledermausarten keiner weiteren Prüfung im Rahmen der artenschutz-

rechtlichen Konfliktanalyse bedürfen. Diese Arten werden daher abgeschichtet. 

2. Vögel, die nur als Nahrungsgast und / oder überfliegend beobachtet werden konn-

ten, mangels essenzieller Funktionen der Nahrungssuchflächen im Plangebiet abzu-

schichten sind.  

3. Gleiches gilt für einige Brutvögel des Umfeldes. Bei diesen Arten ist ohne weiteres 

erkennbar, dass keine relevanten funktionalen Beziehungen zum Plangebiet bestehen. 

Nicht abgeschichtet wurden dagegen Bluthänfling, Goldammer, Haussperling, Mehlschwalbe, 

Steinkauz, Stieglitz und Wacholderdrossel. 
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3 Vereinfachte Prüfung bei bestimmten Vogelarten 

Der Hessische Leitfaden zur Artenschutzprüfung (HMUELV 2011) sieht als besondere Form 

der Abschichtung auch eine „vereinfachte Prüfung“ für die Vögel mit günstigem Erhaltungs-

zustand vor. Die hier nachgewiesenen Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand werden 

im Anhang 1 der vorliegenden Artenschutzprüfung der vereinfachten Prüfung unterworfen.  

Dabei zeigt sich, dass für keine dieser Arten eine Verletzung von Verbotstatbeständen in Be-

tracht kommt. Für einige Arten - und insbesondere für die im Offenland lebende Wiesenschaf-

stelze - sind allerdings Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. 

4 Einzelartenbezogene Konfliktanalyse 

Die einzelartenbezogene Konfliktanalyse ist auf Basis des Hessischen Leitfadens zur Arten-

schutzprüfung (HMUELV 2011, HMUKLV 2015) für alle Arten durchzuführen, die nicht bereits 

im Rahmen der Abschichtung oder der vereinfachten Prüfung der Vogelarten (s. o. Kap. 2) 

aus dem Prüfprozess entlassen werden konnten.  

Somit ergibt sich für die Art-für-Art-Prüfung folgende Artenliste (Tab. 34): 

Tabelle 28: In die einzelartenbezogene Prüfung einzustellende Arten  

Nr. Dt. Name Wissenschaftlicher Name 

1.  Bluthänfling Carduelis cannabina 

2.  Feldlerche Alauda arvensis 

3.  Goldammer Emberiza citrinella 

4.  Haussperling Passer domesticus 

5.  Mehlschwalbe Delichon urbicum  

6.  Rebhuhn Perdix perdix 

7.  Steinkauz Athene noctua 

8.  Stieglitz  Carduelis carduelis 

9.  Wacholderdrossel Turdus pilaris 

Hinweis zum Vorgehen bei der einzelartenbezogenen Konfliktanalyse:  

Die Herleitung des Erhaltungszustandes der Population wird in zwei Fällen erforderlich: 

1. bei Notwendigkeit eines Ausnahmeverfahrens nach § 45 (7) BNatSchG und  

2. wenn relevante Störungen nicht von vornherein auszuschließen sind.  

Nur in diesen beiden Fällen wird daher der Erhaltungszustand der Population hergeleitet, wo-

bei dies im Hinblick auf Störungen die „lokale“ Population betrifft, im Ausnahmeverfahren die 

Population in einem größeren räumlichen Zusammenhang. 
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Art Nr. 1: Bluthänfling 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Bluthänfing (Carduelis cannabina)) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   3 

  Europäische Vogelart RL Hessen:   3 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

jeweils nach (Bezzel 1993): 

- Sonnige, offene, mit Hecken und Sträuchern bewachsene Flächen mit 
kurzer, aber samentragender Krautschicht. Zum Beispiel heckenrei-
che Agrarlandschaften, Heide- und Ödlandflächen, Weinberge, Ru-
deralfluren, Parks und Gärten. 

- Nest in dichten Hecken und Büschen von Laub- und Nadelhölzern. 
Höhe < 2 - < 5 m. 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche 
Reproduktion): oft kolonieartig mit bis zu 59 Brutpaaren auf 0,6 ha. 
Nestterritorien im Radius 15 m. 

2.1.2 Brutplatz- / Ort-
streue: 

Nest wird alljährlich neu gebaut. Nistplatzwahl durch Weibchen (Bauer 
u. a. 2005b). 

2.1.3 Nahrung / Nah-
rungssuchraum: 

- Fast ausschließlich vegetabilisch, Sämereien von Kräutern und Stau-
den, aber auch Baumsamen sowie kleine Insekten und Spinnen (Be-
zzel 1993). 

- Nahrungserwerb an Stauden und auf dem Boden (Glutz von Blotz-
heim 1994). 

2.1.4 Wanderung / Rast: jeweils nach (Bezzel 1993): 

- Kurz- und Mittelstreckenzieher, Teilzieher und Standvogel mit weiten 
Dismigrationen. 

- Tagaktiv, Tagzieher. 

2.1.5 Phänologie / Fort-
pflanzung: 

jeweils nach (Bezzel 1993): 

- Wegzug: Ab Ende Juli / Anfang August Umherstreifen, Zug ab Mitte 
September mit kurzem Höhepunkt im Oktober, Nachzügler im Novem-
ber. 

- Heimzug: Ende Februar bis Anfang Mai. 

- Fortpflanzung: Monogame Saisonehe, 1 - 2 Jahresbruten. Vollgelege: 
3 - 6 Eier, Legebeginn: einige schon Ende April, Gipfel 2. Maihälfte. 
Letzter Legebeginn in der 1. Augustdekade. Ausnahmsweise Nest-
linge bis Anfang September. 

2.1.6 Störungssensibili-
tät: 

jeweils nach (Garniel und Mierwald 2010a): 

- Art der Gruppe 4 (Brutvögel mit untergeordneter Lärmempfindlich-
keit); 
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- Effektdistanz an viel befahrenen Straßen: 200 m. 

2.1.7 Kollisionsgefähr-
dung: 

Spezielle Angaben konnten nicht recherchiert werden. 

2.1.8 Sterblichkeit / Alter: jeweils nach (Bauer u. a. 2005b): 

- Sterblichkeit 63 % bei Adulten und 66 % bei Juvenilen; 

- Mittlere Lebenserwartung: 1,63 - 1,87 J. 

2.1.9 Sonstige planungs-
bedeutsame Aspekte: 

jeweils nach (Bauer u. a. 2005b): 

- Brüten in lockeren Brutgemeinschaften, 

- Zusammenballung von Nestern bei „geklumpten“ Angebot an Nistplät-
zen. 

2.2 Verbreitung 

Europa: 10 Mio. - 28 Mio. Bp. (Birdlife International 2004). 

Deutschland: 125.000 – 235.000 Reviere, starke Bestandsabnahme (Zeitraum 1990 – 2009) 
(Gedeon u. a. 2014). 

Hessen: 10.000 - 20.000 Reviere (Stübing u. a. 2010).  

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Ein Reviermittelpunkt des Bluthänflings konnte nördlich angrenzend an das Plangebiet in der Mittel-
stamm-Plantage festgestellt werden. Weitere Reviere mit Brutzeitbeobachtungen fanden sich im 
Siedlungsbereich nordöstlich des Plangebiets sowie in Gebüschen in den gewerblich genutzten Flä-
chen in westlicher Richtung. 

Randlagen von Siedlungen sind ein typischer Brutplatz für die Art, die in Dörfern zu den Leitarten 
gehört (Flade 1994) und hier inzwischen vielfach deutlich häufiger ist als im Außenbereich.  

Dornholzhausen und seine Umgebung bieten der Art günstige Brutbedingungen, so dass sie hier als 
mäßig häufiger Brutvogel anzusprechen ist. Brachflächen im Umfeld werden regelmäßig zu Nah-
rungssuche genutzt. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: In Lebensstätten wird 
nicht unmittelbar eingegriffen.  

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: Im Plangebiet 
bestanden für die Art gute Nahrungssuchbedingungen, die jedoch umliegend in gleicher Weise 
vorhanden sind. Dem Plangebiet kommt keine essenzielle Bedeutung für die Funktion der Le-
bensstätte (Brutplatz) zu. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten oder de-
ren Funktionen: Ein Wegfall der derzeitigen Lebensstätten kann auch dauerhaft ausgeschlossen 
werden. Bluthänflinge besiedeln Siedlungsrandbereiche und meiden die Nähe des Menschen 
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nicht. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-
zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Lebensstätten werden 
im Zuge der Baumaßnahmen nicht zerstört. 

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Bluthänflinge werden die neu entstehenden Gärten nutzen 
oder diese bei Transfer- oder Nahrungsflügen durchqueren. Im Falle der Entstehung besonderer 
Gefahrenpunkte kann es grundsätzlich zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko kommen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind umzusetzen: 

• Vermeidungsmaßnahme V12: Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für Vö-
gel an Glasflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Durch die Entschärfung von ggf. entstehenden Gefahrenpunkten für Vögel kann ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko für den Bluthänfling vermieden werden. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja   nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen):  

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht): Die temporären Störungen durch Bautätigkeiten 
sind für die wenig sensiblen Bluthänflinge ohne Relevanz. 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Solche Wirkungen sind für Vögel, die Siedlungen 
nicht meiden, ohne Bedeutung. 

- Anlagenbedingte Störungen: 

Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baubedingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 

Bluthänflinge sind vielfach eng an menschliche Siedlungen gebunden. Durch Licht, Freizeitlärm 
oder die Anwesenheit von Menschen werden sich daher keine wesentlichen Störungspotenziale 
ergeben. Auch ist keine wesentliche Veränderung durch Hunde oder Katzen zu erwarten, da de-
ren Zunahme allenfalls marginal sein dürfte.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 
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Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!    ja    nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?     ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur Ver-
meidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-
tion, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festge-
legt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich 
ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 2: Feldlerche 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  3 

  Europäische Vogelart  RL Hessen:         V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

jeweils nach (Bezzel 1993) 

- Typischer Brutvogel weithin offener Landschaften, die keine „Kulis-
sen“ in Form von Siedlungs-, Waldrändern oder ähnlichen Strukturen 
aufweisen. Die Abstände zu geschlossenen Vertikalstrukturen (z.B. 
Waldrand) betragen mindestens 60 – 120. 

- Bei der Feldlerche finden während der Brutsaison Umsiedlungen 
statt, wenn die Feldfrüchte der im Frühjahr besiedelten Flächen zu 
hoch gewachsen sind. Danach werden vielfach auch Wege und Weg-
ränder als Brutplätze akzeptiert. 

- Nest auf trockenem bis wechselfeuchten Boden in niedriger und ab-
wechslungsreicher Vegetation mit offenen Stellen. 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche 
Reproduktion): 0,3 – 0,8 ha (Flade 1994). 

2.1.2 Brutplatz- / Orts-
treue: 

Reviertreue nachgewiesen (Bauer u. a. 2005b). Keine Brutplatztreue. 

2.1.3 Nahrung / Nah-
rungssuchraum: 

nach (Bezzel 1993): Sehr vielseitig. Ab Mitte April zunehmend Insekten, 
Spinnen, Schnecken und Regenwürmer. Im Winter jedoch Getreide- und 
Unkrautsamen, Keimlinge und junge Blätter. Die Nahrung wird haupt-
sächlich vom Boden aufgenommen. 

2.1.3 Wanderung / Rast: Kurzstreckenzieher, dabei Tag- und Nachtzieher (Bezzel 1993). 

2.1.5 Phänologie und 
Fortpflanzung: 

jeweils nach (Bezzel 1993) 

- Wegzug: In Mitteleuropa ab Mitte September bis Ende Oktober / An-
fang November. 

- Heimzug: Ab Ende Januar / Mitte Februar mit Gipfel im März, bis Ende 
April / Anfang Mai. Stark wetterabhängig, Umkehrzug nach Kälteein-
brüchen. 

- Brut: 2 Jahresbruten (bei Erstbruten mehrere Ersatzbruten möglich), 
Legebeginn ab Mitte April, Brutdauer: 11-12 Tage, Nestlingsdauer: 7 
– 11 Tage, Juvenile mit 30 Tagen selbständig (Glutz von Blotzheim 
1994).  

2.1.6 Störungssensibili-
tät: 

- Nach Garniel & Mierwald (2010): Art der Gruppe 4: Brutvogel mit un-
tergeordneter Lärmempfindlichkeit. 

- Fluchtdistanz: 20 - 50 m. 
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- Feldlerchen meiden die direkte (60 - 120 m) Nähe zu Gebäudekulis-
sen (Bezzel, 1993). 

- Feldlerchen brüten nach eigenen Erkenntnissen auch im nahen Um-
feld von durch Bautätigkeiten gestörten Bereichen (eigen Beobach-
tungen z. B. beim Bau von WEA in der Wetterau). 

2.1.7 Kollisionsgefähr-
dung: 

- Verkehr: Keine relevante, da die Art Straßen meidet; 

- Glasflächen: Keine relevante, da die Art Siedlungen meidet. 

2.1.8 Sterblichkeit / Alter: jeweils nach (Bauer u. a. 2005b): 

- Sterblichkeit bei Adulten ca. 30-35 % / Jahr, offenbar im Winter am 
größten.  

- Generationslänge < 3,3 Jahre.  

- Ältester Ringvogel: 10 Jahre.  

2.1.9 Sonstige planungs-
bedeutsame Aspekte: 

- Tagaktiv, Beginn der Aktivität vor Sonnenaufgang (Glutz von Blotz-
heim, 1985). 

- Rasch laufender Bodenvogel mit markanten Singflügen (Bezzel, 
1993). 

2.2 Verbreitung 

Europa: - In ganz Europa in Zonen mit borealem, gemäßigtem oder mediterra-
nen Klima (Bezzel 1993).  

- Gesamtbestand 40 – 80 Mio. Brutpaare (Birdlife International 2004). 

Deutschland: 1,3 - 2 Mio. Brutpaare, starke Bestandsabnahme (1985-2009) (Gedeon 
u. a. 2014). 

Hessen: 150.000 - 200.000 Reviere. Starke Abnahmen bis Mitte der 90er-Jahre. 
Seither knapp behauptet mit leichter Rückgangstendenz (Stübing u. a. 
2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Die Feldlerche brütet in Deutschland in der Regel zweimal jährlich. Im Plangebiet lag in der zweiten 
Brutphase ein Reviermittelpunkt. Weitere Reviere finden sich in den südlich angrenzenden und im 
Norden gelegenen Offenlandbereichen. 

Die konkrete Anzahl und Verteilung der Brutplätze ändert sich jährlich vor allem in Abhängigkeit von 
den Nutzungen.  

Bereits jetzt sind im Plangebiet die Kulissen der Obstplantage im Norden sowie der Siedlungsberei-
che im Westen und Osten wirksam. Mit dem Plangebiet werden die Kulissenwirkungen auch nach 
Süden hin verstärkt. Unabhängig von diesen jährlichen und jahreszeitlichen Änderungen wird hier 
vom Wegfall zweier Brutreviere ausgegangen.  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Baubedingt ist auf 
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Basis der Ergebnisse der Verlust eines Brutreviers zu prognostizieren.  

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: Im Plangebiet 
bestanden für die Art gute Nahrungssuchbedingungen, die jedoch umliegend in gleicher Weise 
vorhanden sind. Dem Plangebiet kommt keine essenzielle Bedeutung für die Funktion der Le-
bensstätte (Brutplatz) zu. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten oder 
deren Funktionen (einschließlich Kulissenwirkungen): Dauerhaft ist vom Verlust zweier Brutre-
viere auszugehen, da dann auch die Kulissenwirkungen zum Tragen kommen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahme V 1: Artenschutzrechtliche Baubegleitung; 

• Vermeidungsmaßnahmen V 13: Bauzeitenregelung auf Ackerflächen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-
zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Die beiden Vermeidungsmaßnahmen verhindern die direkte Inanspruchnahme aktuell genutzter Le-
bensstätten, nicht aber den dauerhaften Wegfall von Lebensstättenfunktionen. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Folgende CEF-Maßnahme ist umzusetzen: 

• C 1: Funktionaler Ausgleich zugunsten der Feldlerche. 

Durch die Maßnahme C1 erfolgt eine zielgerichtete Aufwertung des Lebensraums der örtlichen Po-
pulation. Die Lebensstättenkapazität wird in mindestens dem gleichen Maße erhöht, wie sie im Zuge 
des Vorhabens maximal verloren geht. Mit Hilfe dieser Maßnahme bleiben die ökologischen Funkti-
onen im räumlichen Zusammenhang (Lebensraum der lokalen Population) gewahrt (vgl. Richarz u. a. 
2010).  

In Bezug auf die Anlage von Blühstreifen oder -flächen gehen Richarz u. a. (2010) pragmatisch von 
einem Bedarf von 1.000 m² Ausgleichsfläche pro verlorenem Revier aus. Durch Maßnahme C1 ist 
die Umsetzung von jährlich mindestens 2.500 m² sehr gut geeigneter Brutflächen in einem offenen 
Umfeld gewährleistet. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!  

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungs-
maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Die Feldlerche 
kommt auch in den in Anspruch genommenen Flächen vor, so dass Tötungen und Verletzun-
gen während der Brut- und Aufzuchtphasen möglich sind.  

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Die Feldlerche dringt nicht in Siedlungsbereiche ein und 
ist daher an Glasflächen an Fassaden grundsätzlich nicht relevant schlaggefährdet 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahme V 1: Artenschutzrechtliche Baubegleitung; 

• Vermeidungsmaßnahmen V 13: Bauzeitenregelung auf Ackerflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko kommt auf Basis der Vermeidungsmaßnahmen nicht in Be-
tracht. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja    nein 
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4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen):  

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht): Die temporären Störungen durch Bautätigkeiten 
sind für die voraussichtlich im Umfeld vorkommenden Feldlerchen ohne Relevanz. Sie ist dies-
bezüglich nicht störungssensibel. 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Die Feldlerche meidet Siedlungsflächen. Den-
noch ist nicht mit relevanten Barrierewirkungen zu rechnen, da die Art während der Brutzeit 
das nahe Umfeld des Brutplatzes nutzt und keine größeren Transfer- und Nahrungsflüge un-
ternimmt. 

- Anlagenbedingte Störungen: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baube-
dingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 
Feldlerchen meiden den Nahbereich von Siedlungen. Dieser Kulisseneffekt wurde unter dem 
Schädigungsbegriff subsummiert. In den neu entstehenden Revieren werden die Störungen 
durch Siedlungen jedenfalls nicht stärker wirksam als bisher. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen vollständig vermie-
den? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!    ja    nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?  

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL er-
forderlich ist 
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 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 3: Goldammer 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Goldammer (Emberiza citrinella) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:   V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

- Brutvogel offener und halboffener, abwechslungsreicher Landschaf-
ten mit Büschen, Hecken und Gehölzen und / oder vielen Randlinien 
(z. B.: Waldrand, Kahlschläge, Heckenlandschaften abwechslungs-
reiche Feldflur).  

- Neststand am Boden in der Vegetation oder niedrig in Büschen 
(Bauer et al. 2005). 

2.1.2 Brutplatz- / Ort-
streue: 

Zur Brutzeit territorial, Gesang von erhöhten Warten (Bauer et al. 2005). 

2.1.3 Nahrung/Nah-
rungssuchraum: 

- Vielfalt an Sämereien, im Sommer viele Insekten und deren Larven 
sowie Spinnen (Bauer et al. 2005). 

- Nahrungssuche oft auf dem Boden in niedriger Vegetation oder auf 
vegetationsfreien Flächen, auch in der Luft (Bauer et al. 2005). 

2.1.4 Wanderung/Rast: Kurzstreckenzieher, Teilzieher, überwiegend Standvogel (Bauer et al. 
2005). 

2.1.5 Phänologie: jeweils nach Bauer et al. (2005): 

- Revierbesetzung: ab Mitte Februar. 

- Legebeginn: ab Mitte April. 

- Nestlinge: bis Ende August / September. 

- Gelegegröße: 3 – 5. 

- Brutdauer: 12-14 d; 

- Jahresbruten: 2, Ersatzgelege häufig, bis 5 Gelege / Paar. 
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2.1.6 Störungssensibili-
tät: 

- Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, Art der Gruppe 4 
nach Garniel & Mierwald (2010). 

- Effektdistanz bezüglich stark befahrener Straßen von 100 m (Garniel 
& Mierwald 2010). 

- Fluchtdistanz: < 10 m (Flade 1994). 

2.1.7 Kollisionsgefähr-
dung: 

- (Dietz 1996) fand fünf Kollisionsopfer der Art an Straßen. Das kann 
als Hinweise auf eine nicht geringe Gefährdung an Straßen gewertet 
werden. 

- An Glasscheiben ist die Art in der Regel nicht besonders gefährdet, 
da sie in Siedlungsbereiche höchstens selten eindringt. 

2.1.8 Sterblichkeit / Alter: - Sterblichkeit: 47 % im 1. Jahr; mittlere Lebenserwartung 2 Jahre 
(Bauer et al. 2005). 

- Generationslänge: < 3,3 Jahre (Bauer et al. 2005). 

2.1.9 Sonstige planungs-
bedeutsame Aspekte: 

- Tagaktiv (Bauer et al. 2005). 

- Nach der Brutzeit ab Ende August/Anfang September bilden sich 
Trupps (Zusammenhalt bis Februar/Anfang März) (Bauer et al. 
2005). 

- Schlafplätze vor allem in Dornhecken und Nadelholzschonungen 
(Bauer et al. 2005). 

2.2 Verbreitung 

Europa: 18 bis 31 Mio. Bp. (BirdLife International 2004). 

Deutschland: 1,25 Mio. bis 1,85 Mio. Reviere (Gedeon et al. 2014).  

Hessen: 194.000 bis 230.000 Reviere (Stübing u. a. 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Die Goldammer ist um Dornholzhausen häufig. Sie brütet in der Regel zweimal, wobei es zu Ver-
schiebungen des Brutplatzes innerhalb der Reviergrenzen kommen kann.  

Nördlich des Plangebiets wurden drei Reviermittelpunkte ermittelt. Die übrigen westlich und südwest-
lich des Plangebiets gelegenen lagen etwas außerhalb des 50m-Puffers. 

Auch im weiteren Umfeld des Plangebiets brütet die Goldammer in hoher Dichte. Der kleinflächige 
Wechsel aus Gehölzen mit Säumen und Offenland ist für die Art günstig. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine Zerstörung von 
Brutplätzen im Rahmen der Baufeldfreimachung ist nicht zu erwarten.  

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: Auch die Funk-
tionalität der Lebensstätten wird in der Bauphase nicht relevant beeinträchtigt. Im Einzelfall sind 
temporäre Verlagerungen von Brutplätzen nicht auszuschließen. Dies ist bei der Art im Verlauf 
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der Brutperiode häufig der Fall. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: Die 
Goldammer brütet in der Regel nicht innerhalb von Siedlungsgebieten, hält aber auch keinen 
Abstand zu Ortsrändern. Daher ist nicht von einem dauerhaften Funktionsverlust auszugehen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-
zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine baubedingte 
Inanspruchnahme geschützter Lebensstätten ist auszuschließen.  

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Die Goldammer dringt in der Regel nicht in Siedlungsge-
biete ein.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja   nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen): 

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht): Die temporären Störungen durch Bautätigkeiten 
sind für die wenig störungssensible Goldammer ohne Relevanz. Die Art besiedelt geeignete 
Biotope selbst bei starken Störungen. Typische Beispiele sind Bahndämme oder Begleitpflan-
zungen an viel befahrenen Straßen.  

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Die Goldammer unternimmt während der Brutzeit 
keine größeren Transferflüge und ist zur Nahrungssuche nicht auf eine Querung des Bauge-
biets angewiesen. 

- Anlagenbedingte Störungen: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baube-
dingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 
Goldammern brüten regelmäßig im Nahbereich von Siedlungen. Häufig sind inzwischen nur noch 
hier geeignete Brutplätze zu finden, da in der Agrarlandschaft gliedernde Strukturen rar geworden 
sind. 

Grundsätzlich ist in Bezug auf Störungen zu berücksichtigen, dass die lokale Population der Art einen 
günstigen Erhaltungszustand aufweist. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 
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c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!    ja    nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?     ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Haussperling (Passer domesticus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:   V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Brutvogel in Siedlungen aller Art (Flade 1994). 

- Nest in Nischen oder Höhlen. Hauptsächlich an Gebäuden 
aber auch in Nistkästen (Bezzel 1993). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): Koloniebrüter, Aktionsradius 
< 2 km (Flade, 1994). 

2.1.2 Brutplatz- / Ortstreue: jeweils nach (Bauer u. a. 2005b) 

- Ganzjährig am Brutplatz, an dem meist festgehalten wird; 

- Auch Nestplatzwechsel oder Nutzung eines Nestplatzes 
durch mehrere Paare. 

2.1.3 Nahrung / Nahrungssuch-
raum: 

- Hauptsächlich Sämereien (Getreide), aber auch Insekten 
(bis max. 30 % der Nahrung). Jungvögel werden haupt-
sächlich mit Insekten gefüttert (Bezzel, 1993). 

- Vorwiegend am Boden, meist in der Nähe von Deckung 
(Glutz von Blotzheim, 1985). 

2.1.4 Wanderung / Rast: Standvogel mit Junidispersion (Bezzel, 1993). 

2.1.4 Phänologie / Fortpflanzung: - Zug: Gerichtete Bewegungen September/Oktober (90 % 
Jungvögel). Dismigrationen der Jungen nach der Brutzeit 
oder vor dem Brutbeginn durch unverpaarte Altvögel mög-
lich (Bezzel, 1993). 

- Brut: Monogame Dauerehe, Bigamie nachgewiesen. 2 - 3 
Jahresbruten; Vollgelege: 3 - 7 Eier, Legebeginn: von 
Temperatur abhängig, meist Mitte März - Ende April, Eiab-
lage allerdings in allen Jahreszeiten nachgewiesen. Spä-
teste Nestlinge bis November (Bezzel, 1993). 

2.1.6 Störungssensibilität - Fluchtdistanz: < 5 m (Flade, 1994); 

- Art der Gruppe 5: Brutvögel ohne spezifisches Abstands-
verhalten zu Straßen; Effektdistanz gegenüber viel befah-
renen Straßen: 100 m (Garniel und Mierwald 2010b). 

2.1.7 Kollisionsgefährdung: - An Glasflächen mindestens mäßig gefährdet und regelmä-
ßig Schlagopfer (eigene Erfahrungen); 
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- (Dietz 1996) fand den Haussperling 6-mal als Verkehrsop-
fer (Rotkehlchen 55, Amsel 48, Buchfink 52). Das spricht 
für eine mindestens mäßige Empfindlichkeit. 

2.1.8 Sterblichkeit / Alter: - Sterblichkeit: im 1. Monat 35 %, in Vorortlagen Rotterdam 
(Niederlande) 37 %, im ländlichen Umfeld 56 %. Adulte 30 
- 55 % (Bauer u. a. 2005a). 

- Alter: 11 - 15 % erreichen ein Alter von 4 Jahren (in 
Rotterdam), in Vororten wurden 9 % und in ländlicher Um-
gebung 2 % 5 Jahre alt (Bauer et al., 2005). 

- Ältester Ringvogel: 19 Jahre, in Gefangenschaft 23 Jahre 
(Bauer et al., 2005). 

- Generationslänge: < 3,3 Jahre (Bauer et al., 2005). 

2.1.9 Sonstige, planerisch bedeut-
same Aspekte: 

Sofern nicht anders angegeben nach Bezzel (1993): 

- Tagaktiv. 

- Haussperlinge vollführen Gruppenbalz. 

- Schlafgemeinschaften in Hecken, Büschen oder Gebäu-
den von wenigen bis zu hunderten Tieren. 

2.2 Verbreitung 

Europa: Sehr häufiger Brutvogel in Europa. 63 bis 130 Mio. Bp. (BirdLife Internatio-
nal, 2004). 

Deutschland: 3,5 bis 5,1 Mio. Reviere (Gedeon et al., 2014). Zweithäufigster Brutvogel in 
Deutschland!  

Hessen: 165.000 bis 293.000 Reviere (Stübing u. a. 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Haussperlinge brüten häufig in Kolonien und zeitigen jährlich etwa 4 - 5 Bruten mit ca. 5 Eiern. In 
Dornholzhausen und auch im Umfeld des Plangebiets findet der Haussperling in Siedlungs- und Ge-
werbeflächen eine Vielzahl geeigneter Brutplätze, die auch umfassend genutzt werden (s. auch Abb. 
13). 

Innerhalb des Plangebiets bestehen keine Brutplatzfunktionen. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine Zerstörung von 
Brutplätzen im Rahmen der Baufeldfreimachung kommt angesichts fehlender Lebensstättenfunk-
tionen im Plangebiet nicht in Betracht.  

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: Auch die Funkti-
onalität der Lebensstätten wird in der Bauphase nicht relevant beeinträchtigt. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: In Zu-
kunft werden mutmaßlich neuen Lebensstätten der Art entstehen, so dass sie eher von den 
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geplanten Maßnahmen profitiert. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-
zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Zu einer Zerstörung 
von Brutplätzen des Haussperlings wird es nicht kommen.  

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Der Haussperling wird die geplanten Siedlungsbereiche 
nutzen. Von Wohngebäuden geht in der Regel keine signifikant erhöhte Gefährdung aus (vgl. 
LAG-VSW 2021). Im Bauantragsverfahren wäre dies jedoch ggf. zu prüfen (s. Vermeidungsmaß-
nahme V 12). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahmen V 12: Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für 
Vögel an Glasflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Mit der Maßnahme V 12 ist sichergestellt, dass im Falle der Entstehung besonderer Gefahrenpunkte 
angemessene Maßnahmen gegen den Vogelschlag ergriffen werden. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja        nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingte Störungen: 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen): Störungen durch Bautätigkeiten 
(Lärm, Licht): Die temporären Störungen durch Bautätigkeiten sind für die sehr störungstole-
rante Art ohne Relevanz.  

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Als typische Siedlungsart sind Siedlungsbereiche 
für den Haussperling keine Barrieren. 

- Anlagenbedingte Störungen: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baube-
dingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 
Haussperlinge sind gegenüber Störungen eines Siedlungsgebiets nicht empfindlich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!      ja    nein 
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Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?       ja       nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   3 

  Europäische Vogelart RL Hessen:   3 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Die Aussagen zu Deutschland und Europa betreffen jeweils die „kontinentale“ Region. 

Europa:   unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

- Kulturfolger, brütet an hohen Steinbauten (Ortskerne) oder selten in 
Baumhöhlen und Nistkästen (Bezzel, 1985).  

- Brutplatz an Gebäuden häufig in Ritzen uns Spalten unter dem Dach 
(Bezzel, 1985). 

2.1.2 Brutplatz- / Ort-
streue: 

jeweils nach Bauer et al. (2005): 

- Vorjährige Nester werden gerne wieder benutzt; 

- Neubau bevorzugt an Stellen mit Spuren alter Nester. 

2.1.3 Nahrung/Nah-
rungssuchraum: 

Fliegende Insekten, die im freien Luftraum im Flug erbeutet werden (Bez-
zel 1985). 

2.1.4 Wanderung/Rast: Langstreckenzieher (Bezzel ,1985). 

2.1.5 Phänologie: - Wegzug: Ende Juli/Anfang August selten September/Oktober (Glutz 
von Blotzheim, 1985). 

- Heimzug: Mitte April bis Anfang Mai (Bezzel, 1985). 

- Brut: 1 Jahresbrut, Partnerwechsel möglich. Erste Eier meist 2. Mai-
hälfte, früheste flügge Jungvögel Anfang Juli, späteste ausnahms-
weise Mitte September (Bezzel,1993). 

2.1.6 Störungssensibili-
tät: 

Lärm am Brutplatz unbedeutend (Garniel & Mierwald, 2010a). 

2.1.7 Kollisionsgefähr-
dung: 

- Dietz (1996) fand die Mehlschwalbe einmal als Verkehrsopfer (Rot-
kehlchen 55, Amsel 48, Buchfink 52). Das spricht für eine geringe 
Empfindlichkeit. 

- BUND NRW (2015, S.7) vermutet eine Gefährdung von Schwalben 
durch Glaskollisionen. 

2.1.8 Sterblichkeit / Alter: jeweils nach Bauer et al. (2005): 

- Sterblichkeit: 15 -23 % / J.). 

- Ältester Ringvogel: ca. 20 Jahre. 

- Generationslänge: 7 Jahre. 

2.1.9 Sonstige planungs-
bedeutsame Aspekte: 

- Tagaktiv, Tag- und Nachtzieher (Bauer et al. 2005). 
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2.2 Verbreitung 

Europa: 23 Mio. - 56 Mio. Bp. (BirdLife International 2004). 

Deutschland: 3 - 4 Mio. Tiere (Gedeon et al. 2014). 

Hessen: 186.000 - 243.000 Reviere (Stübing et al., 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Die Mehlschwalbe konnte brütend an einem gewerblich genutzten Gebäude im Bereich Blankhof 
festgestellt werden. Der nächstgelegene Brutplatz im Siedlungsbereich von Dornholzhausen lag etwa 
80 m vom Plangebiet entfernt. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine Zerstörung von 
Brutplätzen im Rahmen der Baufeldfreimachung kommt angesichts fehlender Brutplätze im Plan-
gebiet nicht in Betracht.  

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: Auch die Funkti-
onalität der Lebensstätten wird in der Bauphase nicht relevant beeinträchtigt. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: Die 
Mehlschwalbe wird ihre bestehenden Brutplätze weiter unbeeinträchtigt nutzen können. Ggf. 
kommen im Neubaugebiet Brutplätze hinzu. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-
zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Geschützte Lebens-
stätten werden nicht zerstört.  

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Mehlschwalben durchqueren häufig Siedlungen und sind 
daher bisweilen auch durch Glasschlag betroffen. 
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahmen V 12: Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für 
Vögel an Glasflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Auf Basis der Vermeidungsmaßnahme kann ein signifikant erhöhtes Mortalitätsrisiko ausgeschlossen 
werden. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja   nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingt:  

- Barrierewirkung: Für die Mehlschwalbe grundsätzlich irrelevant 

- Lärm, Licht: Auch hier ist die typische Siedlungsart nicht relevant sensibel. 

- Anlagenbedingt:  

Barrierewirkung: siehe analog bei baubedingt.  

- Betriebsbedingt:  

- Lärm: vgl. bei baubedingt.  

- Licht: analog zum Lärm. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!    ja    nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?     ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
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 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 6: Rebhuhn 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Rebhuhn (Perdix perdix) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  2 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig  ..ungünstig, 

unzureichend 

..ungünstig, 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig  ..ungünstig, 

unzureichend 

..ungünstig, 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig ..ungünstig, 

unzureichend 

..ungünstig, 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

- Brütet in offenen, aber gegliederten Feldfluren und Grünländern 
(extensiv bewirtschaftetes Kulturland), wobei es trockenen Unter-
grund und klimatisch begünstigte Gebiete bevorzugt (Bezzel 1985). 

- Bodenbrüter, Nest in guter Deckung (Bezzel 1985). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche 
Reproduktion): 3 - 5 ha (Flade, 1994). 

2.1.2 Brutplatz- / Ort-
streue: 

- Ansässige Rebhühner verbleiben auf wenigen km² (Bauer u. a. 
2005a). 

2.1.3 Nahrung / Nahrungs-
suchraum: 

- Überwiegend pflanzlich (Getreidekörner, verschiedene Pflanzen-
teile), während der Jungenaufzucht aber hoher Anteil an Insekten 
(Bezzel 1985). 

- Nahrungserwerb pickend und scharrend am Boden (Bezzel 1985). 

2.1.3 Wanderung / Rast: Stand- und nur selten Strichvogel (Bezzel, 1985). 

2.1.4 Phänologie / Fort-
pflanzung: 

- Brut: Legebeginn 2. Aprilwoche, Hauptlegezeit Mai;  

- Brutdauer 23 - 25 Tage,  

- Junge nach 5 Wochen selbständig, aber bis zum Winter im Fami-
lienverband (Bezzel 1985). 
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2.1.6 Störungsempfindlich-
keit: 

- Art der Gruppe 3 mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch 
Prädation (Garniel und Mierwald 2010a)  

- Fluchtdistanz 50 - 100 m (Flade 1994). 

- Das Rebhuhn bleibt trotz Gefahr auf dem Nest und fliegt erst im 
letzten Moment auf. Im allgemeinen zeigt das Rebhuhn nur wenig 
Scheu vor dem Menschen, in dichter Vegetation auch bei nicht brü-
tenden Vögeln bisweilen weniger als 3 m Fluchtdistanz (Dwenger 
1991) 

2.1.7 Kollisionsgefähr-
dung: 

- (Dietz 1996) fand das Rebhuhn einmal als Verkehrsopfer (Rotkehl-
chen 55, Amsel 48, Buchfink 52). Im Falle dieser Art spricht das für 
eine nicht geringe Gefährdung durch den Straßenverkehr, zumal 
Rebhühner oft in geringer Höhe Straßen überfliegen, wobei vor al-
lem flügge Jungvögel gefährdet sein könnten. 

- Glasflächen dürften höchstens in Einzelfällen ein Problem darstel-
len, da Rebhühner nur ausnahmsweise in Siedlungsbereiche vor-
dringen. 

2.1.8 Alter, Sterblichkeit jeweils nach Bauer et al. (2005): 

- Sterblichkeit in Deutschland: 74 % / J. in strukturarmen Gebieten 
und 53 % in strukturreichen. 

- Ältester Ringvogel: 6 Jahre, 11 Monate.  

2.1.9 Sonstige, planerisch 
bedeutsame Aspekte: 

Tag- und dämmerungsaktiv. Schließen sich im Winter zu größeren Grup-
pen zusammen (Bezzel, 1985). 

2.2 Verbreitung 

Europa: Verbreitet in ganz Europa, mit Lücken in Süd- und Nordeuropa. In Europa 
1,6 Mio. – 3,1 Mio. Bp. (Birdlife International 2004). 

Deutschland: Drastische Bestandseinbußen auf weniger als 20% des Vorkriegsbe-
standes (große Teile Mitteleuropas). In Deutschland 50.000 - 100.000 
Bp.; 37.000 – 64.000 Reviere, starke Bestandsabnahme (Zeitraum 1990 
– 2009) (Gedeon et al. 2014). 

Hessen: 4.000 - 7.000 Reviere. Kurzfristiger Bestandstrend (2005 - 2010) gleich-
bleibend. Zwischen 1980 und 2005 deutlicher Rückgang (Stübing u. a. 
2010). 

3.Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich vorkommend 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Das Rebhuhn ist im gesamten Umfeld des Plangebiets überdurchschnittlich häufig. Es profitiert hier 
von einer recht kleinteiligen Bewirtschaftung, vielen Brachen und der ökologischen Bewirtschaftung 
weiter Teile des Umfelds. 

Die Art konnte über die gesamte Untersuchungsphase auf nahezu allen Ackerflächen im Umfeld be-
obachtet werden. Am südlichen Rand des Plangebiets wurde ein Reviermittelpunkt ermittelt. Die bei-
den Ackerflächen im Plangebiet sind Teil dieses Reviers. 

Südwestlich schließt sich ein weiteres Revier an. Im Umfeld der Landesstraße konnten weitere balz-
rufende Hähne festgestellt werden. Nördlich der Mittelstammplantage waren Rebhühner nahrungssu-
chend anzutreffen. Hier ist gleichermaßen von einem Revier in nördlicher Richtung auszugehen. 

 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
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4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine direkte Inan-
spruchnahme eines Brutplatzes ist aktuell unwahrscheinlich. Je nach Nutzung könnte der Brut-
platz aber auch verlagert werden und dann im Plangebiet liegen. 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: In jedem Fall 
kommt es durch die vorgesehene Bebauung zu funktionalen Beeinträchtigungen. Zu prognosti-
zieren ist der Verlust eines Brutplatzes. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: Der dau-
erhafte Lebensstättenverlust ist ebenso zu bewerten wie der baubedingte. Auch dauerhaft ist 
folglich vom Verlust eines Brutplatzes auszugehen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahme V 1: Umwelt-Baubegleitung. 

• Vermeidungsmaßnahme V 10: Vermeidung einer Ansiedlung geschützter Arten während 
der Bebauung. 

• Vermeidungsmaßnahme V 13: Bauzeitenregelung auf Ackerflächen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Die Vermeidungsmaßnahmen bewirken nur, dass Eingriffe in brutrelevante Strukturen während der 
Brut- und Aufzuchtphase des Rebhuhns unterbleiben. Der Verlust wesentlicher Lebensstättenfunkti-
onen im Bereich eines Reviers wird dadurch nicht verhindert. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Folgende CEF-Maßnahme ist umzusetzen: 

• C 1: Maßnahmen zugunsten betroffener Offenlandarten. 

Durch die Maßnahme C1 erfolgt eine zielgerichtete Aufwertung des Lebensraums der örtlichen Po-
pulation. Sie stellt sicher, dass der Verlust des Reviers funktional vollständig ausgeglichen wird.  

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja   nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Die konkrete Lage 
des Brutplatzes hängt von den sich jahrweise ändernden Bewirtschaftungsverhältnissen ab. In-
sofern kann auch nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass sich ein Brutplatz im Plan-
gebiet befindet. 

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Der Anflug an Glasflächen ist beim Rebhuhn auszuschlie-
ßen, da es nur ausnahmsweise in Siedlungsgebiete eindringt.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahme V 1: Umwelt-Baubegleitung. 

• Vermeidungsmaßnahme V 10: Vermeidung einer Ansiedlung geschützter Arten während 
der Bebauung. 

• Vermeidungsmaßnahme V 13: Bauzeitenregelung auf Ackerflächen. 



Planungsbüro Gall (2022) B-Plan „Blankweg“ Umweltbericht 

 Seite: 98 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Rebhuhn (Perdix perdix) 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen eine 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Mithilfe der Vermeidungsmaßnahmen können die Eingriffe so gesteuert werden, dass eine signifikante 
Erhöhung des Tötungsrisikos für Rebhühner auszuschließen ist. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!      ja   nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen) 

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht): Das Rebhuhn wird zum Baugebiet einen Ab-
stand einhalten, der bei Wohngebieten aber bisweilen recht gering sein kann. Die Abstands-
haltung verhindert relevante Störungen. Der dadurch bedingte Verlust an Lebensstättenfunk-
tionen wurde beim Schädigungsverbot subsummiert (s.o.). 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Das Rebhuhn vermag Siedlungsbereiche zu 
überqueren, wird dies aber höchstens ausnahmsweise tun. Zu einer Zerschneidung kommt 
es dennoch nicht, da das Plangebiet auch umgangen werden kann. Ohnehin werden die Le-
bensstättenfunktion beiderseits des Baugebiets nicht beeinträchtigt. 

- Anlagenbedingte Störungen: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baube-
dingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 
Auch dieser Aspekt wurde mit der Betrachtung des Schädigungsverbots abschließend behandelt 
(s.o.). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!      ja    nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 
BNatSchG ein? 

  ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
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 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 7: Steinkauz 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Steinkauz (Athena noctua) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  3 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 

  unbekannt   günstig  ..ungünstig - 

unzureichend 

..ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 

  unbekannt   günstig ..ungünstig - 

unzureichend 

..ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig ..ungünstig - 

unzureichend 

..ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

- Offene, grünlandreiche Landschaften mit ausreichendem Angebot 
an Höhle, Rufwarten und einem Jagdgebiet mit ganzjährig kurzer 
Vegetation. Kopfbaumreiche Wiesen und Weiden, Streuobstwie-
sen, Dörfern und Steinbrüche bevorzugt (Bezzel, 1985). 

- Brütet in Baumhöhlen, Gebäuden und Spezialnistkästen (Bezzel, 
1985). 

2.1.2 Brutplatz- / Ortstreue: nach Bauer et al. (2005): 

- Hohe Brutortstreue; 

- Ganzjährig im Gebiet; schon früh im Winter, meistens im März, 
am Brutplatz. 

2.1.3 Nahrung/ Nahrungs-
suchraum: 

- Vielseitig. In Mitteleuropa mind. 25 Kleinsäuger- und 60 Vogelar-
ten nachgewiesen. Außerdem Reptilien, Amphibien, Insekten und 
Regenwürmer (Bezzel, 1985). 

- Großteil der Beute wird am Boden geschlagen. Anstandsjagd und 
niedriger Suchflug oft kombiniert. Sucht auch hüpfend auf dem 
Boden nach Insekten und Regenwürmern (Bezzel, 1985). 

2.1.4 Wanderung / Rast: Standvogel (Bezzel, 1985). 

2.1.5 Phänologie und Fort-
pflanzung: 

jeweils nach (Bauer u. a. 2005a) 

- Brut: Monogame Dauerehe offenbar häufig. 

- Hauptlegezeit Mitte April - Mitte Mai, Nachgelege bis Mitte Juni; 
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Vollgelege: 3 - 6/7 Eier; Brutdauer: 22 - 30 Tage. 

- Mit 35 Tagen verlassen die Jungvögel die Höhle, mit 38 - 46 Ta-
gen fliegen sie mindestens 50 m;  

- Mit 2 - 3 Monaten wandern sie aus dem Brutgebiet ab (Bezzel, 
1985). 

2.1.6 Störungssensibilität: - Fluchtdistanz: 50 – 100 m (Flade, 1994); 

- Art der Gruppe 2: Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit; Effekt-
distanz gegenüber viel befahrenen Straßen: 300 m (Garniel und 
Mierwald 2010b). 

2.1.7 Kollisionsgefährdung: - Steinkäuze halten sich gerne auf Straßen auf und zeigen biswei-
len – auch wenig befahrenen Wegen – nahezu keine Scheu (ei-
gene Beobachtungen); 

- Auch (Orf 2001) vermutet eine hohe Mortalität durch Verkehr. 

- Dem gegenüber dürften Kollisionen mit Glas ohne Bedeutung 
sein. Die Art tritt in Siedlungen in der Regel nur außerhalb der 
Brutzeit auf. 

2.1.9 Alter / Sterblichkeit: jeweils nach Bauer et a. (2005): 

- Sterblichkeit: ca. 70 % im 1. J.; 35 % bei Adulten. 

- Ältester Ringvogel: 15 Jahre, 7 Monate. 

2.1.9 Sonstige planungsbe-
deutsame Aspekte: 

Abendliche Hauptaktivität in der späten Dämmerung (Bezzel, 1985). 

2.2 Verbreitung 

Europa: 560.000 - 1.3 Mio. Bp. (Birdlife International, 2004). 

Deutschland: 8.000 - 9.500 Reviere (Gedeon u. a. 2014). 

Hessen: 750 - 1.100 Reviere (Stübing u. a. 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Der Steinkauz brütete 2021 erfolgreich in der Mittelstammplantage, die nördlich an das Plangebiet 
angrenzt. Die Anzahl der Jungvögel wurde nicht ermittelt, es konnten jedoch Bettelrufe aus der künst-
lichen Brutröhre gehört werden, in welcher die Brut erfolgte. 

Die Tiere nutzen die umliegenden Gehölze als Tageseinstände. Sehr gut geeignete und zum Teil 
ganzjährig nutzbare Nahrungsquellen finden sich im Umfeld in großer Zahl.  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine Inanspruch-
nahme des Brutplatzes erfolgt im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans nicht.  

- Bau- oder anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: 
Die Acker- und Grünlandflächen im Plangebiet wurden bisher regelmäßig zur Nahrungssuche 
genutzt, ohne dass ihnen eine essenzielle Funktion für die Funktion der Lebensstätte zukommt. 
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- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: Durch 
die Flächeninanspruchnahme geht auch dauerhaft keine geschützte Lebensstätte verloren. Mög-
liche indirekte Auswirkungen werden hier unter dem Störungsverbot subsummiert (s. 4.3). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 44 
(5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!  

  ja            nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Lebensstätten wer-
den nicht zerstört, so dass eine damit einhergehende Tötung ausgeschlossen werden kann. 

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Die Art ist nicht relevant kollisionsgefährdet. Zwar ist sie 
– vor allem außerhalb der Brutzeit - regelmäßig auch in Siedlungen anzutreffen. Auch die vor-
wiegend dämmerungs- und nachtaktive Lebensweise dürfte die Kollisionsgefährdung an Ge-
bäuden verringern.  
Weder bau- noch anlagen- oder betriebsbedingt kommt eine signifikant erhöhte Mortalität daher 
in Betracht. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!      ja           nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-den? 

  ja   nein 

Erhaltungszustand der lokalen Population: Im Umland von Gießen sowie in der Wetterau gehört der 
Steinkauz zu den typischen und mindestens mäßig häufigen Arten im Umfeld der Ortschaften und im 
Halboffenland. Auch aufgrund von Schutzmaßnahmen hat die Art in den letzten Jahren hier tenden-
ziell noch zugenommen. Vielfach profitiert sie auch von der Zunahme der Pferdehaltung, welche mit 
kurzrasigen Grünlandflächen einhergeht. Stübing u. a. (2010) sehen eine kurz- und langfristige Zu-
nahme der Bestände. Der Erhaltungszustand der Population in Landkreis Gießen und der nördlichen 
Wetterau ist somit als günstig zu beurteilen. 

- Baubedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen): 

- Störungen durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht): Dass der Steinkauz durch nahe des Brutplatzes 
durchgeführte Arbeiten temporär gestört werden könnte, ist nicht grundsätzlich auszuschlie-
ßen. Vor allem in der Phase der Brutplatzwahl kann ein Ausweichen nicht ausgeschlossen 
werden, wenn in der Nähe störungsintensive Arbeiten erfolgen. 

- Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: Es entstehen grundsätzlich keine relevanten Bar-
rieren, z. B. zwischen Brutplatz und Nahrungssuchräumen. Die Steinkäuze queren Siedlungs-
bereiche regelmäßig und nutzen große Aktionsräume zur Nahrungssuche. 
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- Anlagenbedingte Störungen: Störungen durch Barrieren / Zerschneidung: siehe unter baube-
dingt. 

- Betriebsbedingte Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit Mensch, Haustiere): 
Durch die im nahen Umfeld von Siedungsgebieten bestehenden Störungen werden Steinkäuze 
in der Regel nicht relevant (Aufgabe oder wesentliche Funktionsbeeinträchtigung des Brutplat-
zes) gestört. Bereits bisher grenzte der Brutplatz unmittelbar an das brutrelevante Umfeld an. Die 
Obstplantage mit dem Brutplatz wird gegen das Baugebiet zudem durch einen Pflanzstreifen 
weiter abgeschottet. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen sind folgende Vermeidungsmaßnahmen: 

• Vermeidungsmaßnahme V 14: Angebot zusätzlicher Brutfunktionen (Ausweichmöglichkei-
ten) für den Steinkauz während der Bauphase. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Eine im Sinne des Artenschutzrechts relevante Störung kann durch die Vermeidungsmaßnahme si-
cher vermeiden werden. Im Falle einer bedeutsamen Störung während der Bauphase finden die Tiere 
optimale Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld, so dass funktionale Beeinträchtigungen nicht in 
Betracht kommen. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!     ja          nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein? 

 ja         nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL er-
forderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 8: Stieglitz 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 
  unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebens-
raum: 

- Offene und halboffene Landschaften mit abwechslungsreichen, mo-
saikartigen Strukturen. In Obstwiesen, Siedlungen, Alleen, Parks 
und an Waldrändern (Bezzel 1993). 

- Nest auf äußeren Ästen in Bäumen und Sträuchern mit Sichtschutz, 
1 - 12 m hoch (Bezzel 1993). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche 
Reproduktion): < 1 - > 3 ha (Flade 1994). 

- Eigene Beobachtungen: Stieglitze besiedeln zum Teil in hohen Dich-
ten zunehmend das Innere von Siedlungen, sofern hier eine ge-
wisse Mindestbegrünung mit Bäumen (oft auch jungen) gegeben ist. 
Entlang von Alleen, Parks, durchgrünten Gartenstädten oder jungen 
Wohnsiedlungen gehört der Stieglitz inzwischen zu den häufigsten 
Brutvogelarten. 

2.1.2 Nahrung / Nah-
rungssuchraum: 

- Herbivor bzw. granivor, kleine Sämereien, selten auch Insekten (Be-
zzel 1993). 

- Abhängig vom Nahrungsangebot direkt von den jeweiligen Pflanzen 
im Nahrungsgebiet (Bezzel 1993). 

2.1.3 Wanderung / Rast: - Kurzstreckenzieher, Teilzieher, Winterflucht möglich (Bezzel 1993). 

- Tagzieher (Bezzel 1993). 

2.1.4 Phänologie: - Wegzug: Ende August bis Mitte November (Bezzel 1993). 

- Heimzug: Ende Februar bis Anfang Mai (Bezzel 1993). 

- Brut: Monogame Saisonehe, zwei Jahresbruten. Vollgelege: 4 - 6 
Eier, Legebeginn: Ende April – Mai; späteste Gelege Anfang Au-
gust; späteste flügge Jungvögel bis Ende August/Mitte September 
(Bezzel 1993).  

2.1.5 Verhalten: Nester zum Teil in lockeren Gruppen. Außerhalb der Brutzeit fast immer 
in Trupps. Jungvogeltrupps und Herbstschwärme übernachten gemein-
sam (Bezzel 1993). 

2.1.6 Sterblichkeit / Alter: - Sterblichkeit: im 1. Jahr in Tschechien 76 %; in Großbritannien 66 
%, bei Adulten 63 % / J. (Bauer et al. 2005). 
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- Ältester Ringvogel: mind. 12 Jahre, in Gefangenschaft bis 19 Jahre, 
Rekord angeblich 27 Jahre (Bauer et al. 2005). 

- Generationslänge: < 3,3 Jahre (Bauer et al. 2005). 

2.1.7 Störungssensibilität - Fluchtdistanz: < 10 – 20 m (Flade, 1994); 

- Art der Gruppe 4: Brutvögel mit untergeordneter Lärmempfindlich-
keit; Effektdistanz gegenüber viel befahrenen Straßen: 100 m (Gar-
niel & Mierwald, 2010). 

2.2 Verbreitung 

Europa: Häufiger Brutvogel mit 12 Mio. bis 29 Mio. Bp. (BirdLife International 
2004). 

Deutschland: 275.000 bis 410.000 Reviere (Gedeon et al. 2014). 

Hessen: 30.000 bis 38.000 Reviere (Stübing u. a. 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Stieglitze gehören - speziell auch an Siedlungsrändern und gut durchgrünten Siedlungsbereichen - zu 
den häufigsten Arten im süd- und mittehessischen Raum. Oft werden auch gepflanzte Jungbäume in 
Siedlungen als Brutplatz angenommen. 

Revieranzeigende Stieglitze konnten auch im nahen Umfeld des Plangebiets mehrfach festgestellt 
werden. Bruten erfolgten 2021 sowohl am Blankhof sowie in der Mittelstamm-Plantage nördlich des 
Plangebiets.  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä-
digt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Eine Inanspruch-
nahme von Brutplätzen erfolgt im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans nicht.  

- Bau- oder anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: 
Stieglitze meiden das Umfeld von Siedlungsbereichen auch in der Bauphase nicht. Vielmehr ist 
davon auszugehen, dass sich hier bereits kurzfristig neue Brutfunktionen ergeben. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: s. bei 
baubedingt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 
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Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein!   

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnah-
men zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Tötungen im Zuge 
der Zerstörung von Brutplätzen kommen nicht in Betracht. 

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Auch Stieglitze werden sich zukünftig in den neu bebau-
ten Siedlungsbereiche aufhalten und könnten somit einem erhöhten Tötungsrisiko an Glas-
scheiben ausgesetzt sein.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Umzusetzen ist folgende Vermeidungsmaßnahme: 

• Vermeidungsmaßnahmen V 12: Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für 
Vögel an Glasflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-
kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Mögliche erhöhte Kollisionsgefährdungen können durch die Maßnahme V 12 erkannt werden, um ggf. 
geeignete Maßnahmen dagegen zu ergreifen. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja    nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

Stieglitze sind nicht störungssensibel. Sie besiedeln stark gestörte Siedlungsräume ebenso wie stra-
ßenbegleitende Bäume. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!     ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen) 

  ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
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 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 9: Wacholderdrossel 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          - 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

EU: 

kontinentale Region 

  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  

kontinentale Region 

  unbekannt   günstig    ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

Hessen:   unbekannt   günstig   ungünstig - 

unzureichend 

  ungünstig - 

schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz und 
Lebensraum: 

jeweils nach (Bezzel 1993): 

- Halboffene Landschaften mit geeigneten Neststandorten und ergiebigen 
Nahrungsgründen (Grünland mit hoher Regenwurmdichte). 

- Nest in Bäumen oder Büschen an Waldrändern, Baumgruppen oder in 
Gärten und Parks, 5 - 8 m Höhe. 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche Re-
produktion): Koloniebrüter, Nahrungsflächen nur ausnahmsweise weiter 
als 250 m entfernt. 

2.1.2 Brutplatz- / 
Ortstreue: 

jeweils nach (Bauer u. a. 2005b): 

- Bei Brutverlusten schon früh Umsiedlungen, diese während gesamter 
Brutzeit typisch; 

- Wiedernutzung alter Nester ist bekannt. 

2.1.3 Nahrung / 
Nahrungssuchraum: 

jeweils nach (Bezzel 1993): 

- Im Sommerhalbjahr zumeist Regenwürmer, aber auch Insekten und 
Schnecken sowie Spinnen. Ab Mitte Juni Beeren und andere Früchte 
(Bezzel 1993). 

- Nahrungserwerb auf Grünflächen am Boden (Bezzel 1993). 

2.1.4 Wanderung / 
Rast: 

Mittel- und Kurzstreckenzieher. Zumeist Tagzieher (Bezzel 1993). 

2.1.5 Phänologie / 
Fortpflanzung: 

- Wegzug: September - November; Winterzug ab Oktober, aber haupt-
sächlich Dezember (Bezzel 1993). 

- Heimzug: Ende Februar - Mitte April (Bezzel 1993). 

- Brut: Monogame Saisonehe. 1-2 Jahresbruten, Vollgelege: 2-7 Eier, Le-
gebeginn Ende März - Mitte Juni, ausnahmsweise Zweitbruten bis No-
vember (Bezzel 1993). 

2.1.6 Störungsemp-
findlichkeit: 

Art der Gruppe 4 mit schwacher Lärmempfindlichkeit (Garniel und Mierwald 
2010a). 

2.1.7 Kollisionsge-
fährdung: 

- (Dietz 1996) fand Wacholderdrosseln viermal als Verkehrsopfer (Rot-
kehlchen 55, Amsel 48, Buchfink 52). Das spricht für eine geringe bis 
mäßige Empfindlichkeit. 

- Auf beachtenswerte Kollisionsgefährdungen von Wacholderdrosseln 
durch Totschlag an Glas gibt es bisher keine fundierten Hinweise.  



Planungsbüro Gall (2022) B-Plan „Blankweg“ Umweltbericht 

 Seite: 108 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

2.1.8 Sterblichkeit: Durchschnittliche jährliche Sterblichkeit bei Brutvögeln zwischen 53 % [im 
ersten Jahr höher] und 69 % (Bauer et al. 2005). 

2.1.9 Sonstige, pla-
nerisch bedeutsame 
Aspekte: 

Tagaktiv. Ganzjährig gesellig und bildet Brutkolonien sowie Nahrungs- und 
Wintertrupps. Hassen gemeinsam auf Feinde und bespritzen diese mit Kot 
(Bezzel, 1993). 

2.3 Verbreitung 

Europa: Gesamtbestand in Europa bei 14 Mio. - 24 Mio. Bp. (Birdlife International 
2004). 

Deutschland: 125.000 - 250.000 Bp. (Gedeon u. a. 2014) 

Hessen: 20.000 - 35.000 Reviere (Stübing u. a. 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lagepläne und weitere Darstellungen zu den Nachweisen: 

• Tabelle 15; 

• Abbildung 13. 

Wacholderdrosseln sind im Plangebiet als Nahrungsgäste und im Umfeld als Brutvögel häufig. 
Gerne brüten sie auch kolonieartig, was hier westlich des Plangebiets erkennbar ist. Auch in der 
Mittelstammplantage nördlich konnten revieranzeigende Wacholderdrosseln nachgewiesen wer-
den. 

Wacholderdrosseln scheuen die Nähe des Menschen nicht, sofern geeignete Brutbedingungen 
(meist dicht bewachsene Bäume) und Nahrungssuchbedingungen (vor allem auch kurzrasiges 
Grünland oder Rasen) vorhanden sind. Grünflächen oder Parks werden meist rasch besiedelt. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 
3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Der Verlust eines 
Brutplatzes / Revier durch Flächeninanspruchnahmen kommt nicht in Betracht.  

- Bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit Funktionsverlust der Lebensstätten: 
Eine relevante Beeinträchtigung essenzieller Nahrungshabitate oder sonstiger essenzieller Funk-
tionen und Räume ist auszuschließen. Wacholderdrosseln sind diesbezüglich wenig anspruchs-
voll. 

- Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme mit dauerhaftem Verlust der Lebensstätten: Die be-
stehenden Brutfunktionen werden nicht beeinträchtigt. Vielmehr ist zu erwarten, dass mittelfristig 
auch das Plangebiet besiedelt wird. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandlos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 
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Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein! 

  ja    nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-
nahmen zunächst unberücksichtigt) 

  ja   nein 

- Baubedingte Flächeninanspruchnahme mit Zerstörung von Lebensstätten: Aufgrund des Fehlens 
von Brutfunktionen im Plangebiet ist ein erhöhtes Tötungsrisiko im Zusammenhang mit Bautätig-
keiten ausgeschlossen. 

- Anlagenbedingte Kollisionen an Glas: Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko an Glasflächen kann 
für diese Art nicht von vornherein ausgeschlossen werden, zumal die Art regelmäßig auch das 
neue Siedlungsgebiet aufsuchen wird oder dort zukünftig brütet. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

F Umzusetzen ist folgende Vermeidungsmaßnahme: 

• Vermeidungsmaßnahmen V 12: Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos für 
Vögel an Glasflächen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

  ja   nein 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahme verbleibt kein erhöhtes Mortalitätsrisiko. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!    ja    nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

  ja   nein 

Wacholderdrosseln sind wenig störungssensibel. Weder in der Bau- noch in der Betriebsphase wer-
den die Tiere das Umfeld des Plangebiets meiden. Nach Bebauung des Plangebiets werden sie dort 
voraussichtlich regelmäßig anzutreffen sein. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!    ja   nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 
BNatSchG ein?  

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen – zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, d.h. einer erheblichen Störung. 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
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 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Zusammenhang hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung 
mit Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

5 Zusammenfassung der einzelartenbezogenen Konfliktanalyse 

Die Ergebnisse der Einzelartenprüfung werden in Tab. 35 zusammengefasst. 

Tabelle 29: Zusammenfassung der Einzelartenprüfungen 
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1.  Bluthänfling x n n n n n 

2.  Feldlerche x x n n n n 

3.  Goldammer n n n n n n 

4.  Haussperling x n n n n n 

5.  Rebhuhn x x n n n n 

6.  Steinkauz x n n n n n 

7.  Stieglitz x n n n n n 

8.  Wacholderdrossel x n n n n n 

Erläuterungen: x = erforderlich; n = nicht erforderlich / nicht zutreffend. 

Für die im Rahmen der Einzelartenprüfung betrachteten Vogelarten sind – mit Ausnahme der 

Goldammer - Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen.  

Bei jenen Arten, die regelmäßig das Innere von Siedlungsgebieten aufsuchen oder dort auch 

brüten, kann ein erhöhtes Kollisionsrisiko an Glasflächen und Fenstern nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden, weshalb hier ggf. eine Betrachtung im Rahmen des Bauantragsver-

fahrens erforderlich wird. Für die Feldlerche und das Rebhuhn als Brutvögel des Offenlandes 

ist vor allem sicherzustellen, dass sie nicht im Zuge der Baufeldfreimachung getötet werden 
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könnten. Für den Steinkauz als mäßig störungssensible Art sind zudem Möglichkeiten zum 

Ausweichen auf benachbarte Flächen zu schaffen, um störungsbedingte Funktionsverluste 

ausschließen zu können. 

Für Rebhuhn und Feldlerche sind auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnah-

men) sicherzustellen, was durch die Anlage von jährlich mindestens 0,5 ha Blühflächen ge-

währleistet werden kann. 

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen verbleiben keine relevanten Beeinträchtigungen 

im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 
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Anhang 1 zur Artenschutzprüfung: Vereinfachte Prüfung bestimmter Vogelarten (in Bearbeitung) 

Erläuterungen: n = Nachweis; p = potenziell; BV = Brutvogel, N = Nahrungsgast, Ü = überfliegend, GB = Geltungsbereich, a = außerhalb GB. 

Dt. Name Vork. Status potenzi-
ell be-

troffen: 
Tötung 

potenziell 
betroffen: 
Schädi-

gung 

potenzi-
ell be-

troffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Amsel n BV a x - - Vorkommen: Sehr häufiger Brutvogel außerhalb des 
GB. 

Verbotstatbestände:  

• Tötungsverbot: Die Art wird Brutvogel des neuen 
Baugebiets. Die Gefährdung durch Glasschlag 
ist bei Amseln sehr hoch. Durch die Maßnahme 
V12 kann sie jedoch auf ein nicht signifikantes 
Maß gesenkt werden. 

• Schädigungsverbot: Nicht einschlägig, da die 
ökologischen Funktionen im räumlichen Zusam-
menhang nicht relevant beeinträchtigt werden. 
Es kommt eher zu einer Zunahme der Brutfunkti-
onen. 

• Störungsverbot: Nicht einschlägig, da nicht stö-
rungssensibel und Rückwirkungen auf den Erhal-
tungszustand von vornherein auszuschließen 
sind. 

V 12 

Bachstelze n BV a - - - Vorkommen: Vereinzelter Brutvogel und Nahrungs-
gast außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände:  

• Tötungsverbot: Bachstelzen sind bisher nicht als 
besonders schlaggefährdet an Glasflächen in Er-
scheinung getreten.  

• Schädigungsverbot: Nicht einschlägig, da Schä-
digungen nicht zu prognostizieren sind. Analog 
zur Amsel. 

• Störungsverbot: Nicht einschlägig, da nicht stö-
rungssensibel und Rückwirkungen auf den 
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Dt. Name Vork. Status potenzi-
ell be-

troffen: 
Tötung 

potenziell 
betroffen: 
Schädi-

gung 

potenzi-
ell be-

troffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Erhaltungszustand von vornherein auszuschlie-
ßen sind. Analog zur Amsel. 

Blaumeise n BV a x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Buchfink n BV a x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Dorngrasmücke n BV a - - - Vorkommen: Vereinzelter Brutvogel im Bereich von 
Gehölzen außerhalb des GB. Die Dorngrasmücke 
wird auch zukünftig nicht im Plangebiet brüten. 

Verbotstatbestände:  

• Tötungsverbot: Die Art kommt weder aktuell 
noch zukünftig im GB vor. 

• Schädigungsverbot: s.o. 

• Störungsverbot: s.o.. 

 

Elster n BV a - - - Vorkommen: Vereinzelter Brutvogel im nahen Umfeld 
des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Bachstelze. Auch 
die Elster erscheint als nicht besonders gefährdet 
durch Glasschlag. 

 

Grünfink n BV a x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Grünspecht n N a x - - Vorkommen: Vereinzelt im Umfeld als Nahrungsgast 
auftretend. 

Verbotstatbestände:  

Schädigungen und Störungen kommen nicht in Be-
tracht.  

V 12 
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Dt. Name Vork. Status potenzi-
ell be-

troffen: 
Tötung 

potenziell 
betroffen: 
Schädi-

gung 

potenzi-
ell be-

troffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Grünspechte suchen aber häufig auch in Siedlungen 
nach Nahrung und sind besonders schlaggefährdet. 
Die Umsetzung von Schlaggefährdung an Glas ist da-
her auch für diese Art wichtig. 

Hausrotschwanz n BV a x - - Vorkommen: Häufiger Brutvogel an Gebäuden au-
ßerhalb GB. 

Verbotstatbestände:  Analog zur Amsel. 

V 12 

Heckenbraunelle n BV a x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB – auch im Sied-
lungsbereich. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Kohlmeise n BV a x - - Vorkommen: Häufiger Brutvogel im Bereich von Ge-
hölzen außerhalb GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Mäusebussard n N - - - Vorkommen: Vereinzelt im Umfeld als Nahrungsgast 
auftretend. Wird auch zukünftig höchstens ausnahms-
weise im Plangebiet jagen. 

Verbotstatbestände: Irrelevant. 

 

Mönchgrasmücke n BV x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB. Zukünftig auch im 
Plangebiet brütend. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Rabenkrähe n N - - - Vorkommen: Mäßig häufig im Umfeld als Nahrungs-
gast auftretend. 

Verbotstatbestände: Nur als Nahrungsgäste auftre-
tende Arten sind für die Prüfung nicht relevant. 

 

Ringeltaube n BV x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB - auch in Siedlun-
gen. 

V 12 
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Dt. Name Vork. Status potenzi-
ell be-

troffen: 
Tötung 

potenziell 
betroffen: 
Schädi-

gung 

potenzi-
ell be-

troffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. Die Art ist 
besonders schlaggefährdet. 

Rotkehlchen n BV a x - - Vorkommen: Häufiger Brutvogel im Bereich von Ge-
hölzen außerhalb des GB. Zukünftig auch häufiger 
Brutvogel im Plangebiet. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. Rotkehlchen 
sind grundsätzlich an Glas schlaggefährdet. 

 

Singdrossel n BV a - - - Vorkommen: Vereinzelter Brutvogel im Bereich von 
Gehölzen außerhalb des GB. Die Art wird auch zu-
künftig nicht im Plangebiet brüten. 

Verbotstatbestände: Analog zur Dorngrasmücke. 

 

Star n BV a x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Bäumen und Gebäuden, nur außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Sumpfrohrsänger n BV a - - - Vorkommen: Vereinzelter Brutvogel im Bereich von 
Gehölzen außerhalb des GB. Die Art wird auch zu-
künftig nicht im Plangebiet brüten. 

Verbotstatbestände: Analog zur Dorngrasmücke. 

 

Turmfalke  n BV / N 
a 

- - - Vorkommen: Vereinzelt im Umfeld als Nahrungsgast 
und Brutvogel auftretend. 

Verbotstatbestände: Analog zur Dorngrasmücke. 

 

Wiesenschafstelze n BV a x x - Vorkommen: Vereinzelte auftretender Brutvogel au-
ßerhalb des GB, jahrweise auch innerhalb. Wird zu-
künftig im Plangebiet nicht mehr vorkommen. 

Verbotstatbestände:  

• Tötungsverbot: Baubedingte Tötung kann nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Hier sind 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zu er-
greifen. 

• Schädigungsverbot: Wie Dorngrasmücke. 

V 1, V 13 
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Dt. Name Vork. Status potenzi-
ell be-

troffen: 
Tötung 

potenziell 
betroffen: 
Schädi-

gung 

potenzi-
ell be-

troffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

• Störungsverbot: Wie Dorngrasmücke. 

Zilpzalp n BV x - - Vorkommen: Mäßig häufiger Brutvogel im Bereich 
von Gehölzen außerhalb des GB. 

Verbotstatbestände: Analog zur Amsel. 

V 12 

Erläuterungen: n = Nachweis; p = potenziell; BV = Brutvogel, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler (ziehend, nicht rastend), Ü = überfliegend, GB = Geltungs-
bereich. 
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Anhang 1: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen 

Eingriffsbilanzierung 

Projekt: Langgöns – Dornholzhausen: Bebauungsplan "Blankweg“ 

 Nutzungs- / Biotoptyp nach Biotopwertliste WP / 
qm 

Fläche je Nutzungstyp in 
m² Biotopwert Differenz 

 

Typ-Nr. Bezeichnung 
 

vorher nachher 

vorher nachher 

 Sp. 3 x Sp.4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 – Sp. 10 

Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B
IL

A
N

Z
IE

R
U

N
G

 

1. Bestand 

04.110 Obstbaum 34 40*    1.360      

06.350 Frischwiese, intensiv 21 4.167    87.507      

09.121/09.151 Feldsäume, mäßig artenreich 39,5 908    35.866      

10.510 Voll versiegelte Fläche 3 1.100    3.300      

11.195 Acker, Öko-Landbau 21 22.282    467.922      

Summe  28.497    595.955      

2. Planung (Quelle: Flächenbilanz Planungsbüro Seifert) 

10.510 Voll versiegelte Fläche 3   4.518    13.554    

10.530 Schotterfläche 6   973    5.838    

10.710 Dachfläche (Trafo) 3   17.100    51.300    

11.221 Gärtnerisch gepflegte Anlage 14   5.866    82.124    

04.110 Neupflanzung Einzelbaum 34   18    612    

  Summe  28.497  28.475  595.955  153.428  442.527  

* Die Traufflächen der Bäume werden auf die darunter liegenden Biotoptypen aufsummiert, so dass die Flächenberechnung von der tatsächlichen Grundfläche 
abweichen kann. Bei der Planungsbilanz wurde auf die Anzahl festgesetzter Einzelbäume und Straßenbäume abgestellt und bei diesen eine Trauffläche von 
1 qm / Baum angenommen (vgl. KompVO für Neupflanzungen unter 16 cm Stammumfang). 
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Ausgleichsbilanzierung 

Die nachfolgend bilanzierte Maßnahme dient als funktional wirksame Ausgleichsmaßnahme für die Beeinträchtigungen der Lebensstättenfunk-
tionen von Feldlerche und Rebhuhn. 

Die Kompensation erfolgt im Kern über die Ökokonto-Maßnahme EK 1. 

Projekt: Langgöns – Dornholzhausen: Bebauungsplan "Blankweg“ 

Teil-Kompensation durch Umsetzung artenschutzrechtlicher Maßnahmen 

 Nutzungs- / Biotoptyp nach Biotopwertliste WP / 
qm Fläche je Nutzungstyp in m² Biotopwert Differenz 

 

Typ-Nr. Bezeichnung 
 

vorher nachher 

vorher nachher 

 Sp. 3 x Sp.4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 – Sp. 10 

Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B
IL

A
N

Z
IE

R
U

N
G

 1. Bestand 

11.195 Acker, Öko-Landbau 21 5.000    105.000      

Summe        135.000    

2. Planung 

11.194 Acker mit Artenschutzmaßnah-
men 

27  
 

5.000 
   

 
 

 
 

  Summe      105.000  135.000  +30.000  
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Anhang 2: Gesamtartenliste Pflanzen 

Tabelle 30: Nachgewiesene Pflanzenarten 
Erläuterung zum Nachweisbiotop: 1 = Ackerflächen; 2 = Säume; 3 = Wiese. 

Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

Gefähr-
dung 

Arten-
schutz 

N
a

c
h

w
e

is
b

io
to

p
 

R
L

 D
e
u

ts
c

h
la

n
d

 

R
L

 H
e
s

s
e

n
 

R
L

 R
e
g

io
n

a
l 

§
 7

 B
N

a
tS

c
h

G
 

F
F

H
-R

ic
h

tl
in

ie
 

1.  Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium - - - - - 2,3 

2.  Acker-Windhalm Apera spica-venti - - - - - 1,2 

3.  Gemeiner Beifuß Artemisia vulgaris - - - - - 2 

4.  Glatthafer Arrhenatherum elatius - - - - - 1,2,3 

5.  Weiche Trespe Bromus hordeaceus - - - - - 1,2 

6.  Weißer Gänsefuß Chenopodium album - - - - - 1,2 

7.  Rundblättrige Glocken-
blume 

Campanula rotundifoia - - - - - 2 

8.  Gewöhnliches Hirtentäschel Capsela bursa-pastoris - - - - - 1,2 

9.  Acker-Kratzdistel Cirsium arvense - - - - - 1,2,3 

10.  Zaun-Winde Calystegia sepium - - - - - 1,2 

11.  Wiesen-Pippau Crepis biennis - - - - - 3 

12.  Wiesenknäuelgras Dactylis glomerata - - - - - 2,3 

13.  Wilde Möhre Daucus carota - - - - - 2 

14.  Quecke Elymus repens - - - - - 1,2 

15.  Acker-Schachtelhalm Equisetum arvense - - - - - 1,2 

16.  Klettenlabkraut Galium aparine - - - - - 1,2,3 

17.  Wiesen-Labkraut Galium mollugo agg. - - - - - 3 

18.  Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense - - - - - 3 

19.  Kleiner Strochschnabel Geranium pusillum - - - - - 3 

20.  Gundermann Glechoma hederacea - - - - - 3 

21.  Wiesen-Bärenklau Heracleum sphondylium - - - - - 2,3 

22.  Wolliges Honiggras Holcus lanatus - - - - - 3 

23.  Kompasslattich Lactuca serriola - - - - - 1,2,3 

24.  Purpurrote Taubnessel Lamium purpureum - - - - - 1 

25.  Deutsches Weidelgras Lolium perenne - - - - - 1,2 

26.  Acker-Krummhals Lycopsis arvensis - - - - - 1,2 

27.  Echte Kamille Matricaria chamomilla - - - - - 1,2,3 

28.  Buntes Vergissmeinnicht Myosotis versicolor - - - - - 1,2 

29.  Klatsch-Mohn Papaver rhoeas - - - - - 1,2 

30.  Ampfer-Knöterich Persicaria lapathifolia - - - - - 1 

31.  Wiesen-Lieschgras Phleum pratense - - - - - 3 
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Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

Gefähr-
dung 

Arten-
schutz 

N
a

c
h

w
e

is
b

io
to

p
 

R
L

 D
e
u

ts
c

h
la

n
d

 

R
L

 H
e
s

s
e

n
 

R
L

 R
e
g

io
n

a
l 

§
 7

 B
N

a
tS

c
h

G
 

F
F

H
-R

ic
h

tl
in

ie
 

32.  Spitzwegerich Plantago lanceolata - - - - - 1,2,3 

33.  Wiesen-Rispengras Poa pratensis - - - - - 3 

34.  Acker-Vogelknöterich Polygonum aviculare - - - - - 1,2,3 

35.  Gänse-Fingerkraut Potentilla anserina - - - - - 3 

36.  Krauser Ampfer Rumex crispus - - - - - 2 

37.  Kleiner Wiesenknopf Sanguisorba minor - - - - - 3 

38.  Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre - - - - - 2 

39.  Weiße Fetthenne Sedum album - - - - - 2 

40.  Weg-Rauke Sisymbrium officinale  - - - - - 2 

41.  Gemeiner Löwenzahn Taraxacum officinalis - - - - - 2,3 

42.  Acker-Hellerkraut Thlaspi arvense - - - - - 1,2 

43.  Weißklee Trifolium repens - - - - - 2,3 

44.  Rotklee Trifolium pratense - - - - - 3 

45.  Hasenklee Trifolium arvense - - - - - 1 

46.  Geruchlose Kamille Tripleurospermum inodo-
rum 

- - - - - 1,2,3 

47.  Küsten-Kamille Tripleurospermum mariti-
mum 

- - - - - 1,2,3 

48.  Große Brennnessel Urtica dioica - - - - - 1,2,3 

49.  Persischer Ehrenpreis Veronica persica - - - - - 3 

50.  Viersamige Wicke Vicia tetrasperma - - - - - 1 

51.  Zottige Wicke Vicia villosa - - - - - 1 

52.  Acker-Stiefmütterchen Viola arvensis - - - - - 1,2 

Erläuterungen:  
Gefährdung: RL H = Rote Liste Hessen, RL D = Rote Liste Deutschland; 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = 
Vorwarnliste, - = keine Gefährdung. Artenschutz: b = besonders geschützt, s = streng geschützt. 
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Anhang 3: Maßnahmenblätter 

Anhang 3 umfasst folgende Maßnahmenblätter: 

• Maßnahme C 1 / EK 2: Maßnahmen zugunsten der Feldlerche und des Rebhuhns und 
Anlage eines Ackers mit Artenschutzmaßnahmen. 

Maßnahmenblatt 1 

Projektbezeichnung: 

B-Plan „Blankweg“ 

Vorhabenträger: 

Gemeinde Langgöns 

Maßnahmen-Kürzel:  

C1 / EK 2 

Bezeichnung der Maßnahme: 

C 1 / EK 2: Schaffung von Blühflächen (Buntbrachen) zu-
gunsten der Feldlerche und des Rebhuhns. 

Maßnahmentyp 
EV = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
EK = Ersatzmaßnahme 
AV= Vermeidungsmaßnahme 
C = Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 

Lage der Maßnahmenfläche: s. auch unten Abb. 20. 

Die im Grundbuch eingetragene Ausgleichsfläche befindet 
sich im Eigentum der Gemeinde Langgöns und trägt folgende 
Bezeichnung: 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 15, Fl.-stück 31. 

Die Fläche umfasst 5.925 m². 

Die Maßnahmen können auf Basis vertraglicher Regelungen 
mit den Pächtern / Bewirtschaftern an anderer, fachlich ge-
eigneter Stelle in der Gemarkung Dornholzhausen durchge-
führt werden.  

Vorgesehen sind dafür aktuell folgende Flächen: 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 18, Fl.-stück 127. 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 18, Fl.-stück 124 + 
125. 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 18, Fl.-stück 44 + 45. 

• Gemarkung Dornholzhausen, Flur 18, Fl.-stück 98 - 
103. 

Fachliche Begründung der Maßnahme: 

Die Umsetzung des Bebauungsplans führt zu artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen 
für die Feldlerche und das Rebhuhn bezüglich des Schädigungsverbots, so dass funktional 
wirksame Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich werden.  

In der Artenschutzprüfung wurde ein Verlust von einem Brutrevier des Rebhuhns ermittelt, 
welches in Bezug auf den Umfang der Flächen deutlich größere Ansprüche hat als die Feld-
lerche. Um die verminderten Lebensstättenfunktionen im räumlichen Zusammenhang funk-
tional auszugleichen, wird die Herstellung von 0,5 ha Buntbrachen erforderlich. 

Für die Beeinträchtigungen bezüglich der Feldlerche wäre nur ein Ausgleich im Umfang von 
ca. 2.000 m² erforderlich gewesen.  

Die Maßnahme wird auch zur Kompensation des Gesamtdefizits aus der Abarbeitung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung herangezogen. 

Beschreibung der Maßnahmen: 

Auf zwei der vier vertragsgemäß verfügbaren Flächen werden jährlich Buntbrachen im Ge-
samtumfang von 0,5 ha hergestellt. Es wurde eine Aufteilung auf zwei Teilflächen á 0,25 ha 
vereinbart (vgl. Abb. 18 und 19).  
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Maßnahmenblatt 1 

Projektbezeichnung: 

B-Plan „Blankweg“ 

Vorhabenträger: 

Gemeinde Langgöns 

Maßnahmen-Kürzel:  

C1 / EK 2 

Dabei gilt grundsätzlich: 

• Die Maßnahmen müssen zum Ortsrand von Dornholzhausen mindestens 50 m Ab-
stand halten; 

• Mindestens eine der beiden Teilflächen muss zu einem Gehölz / Hecke mindestens 
50 m Abstand halten. Auf diese Weise können die Ansprüche der Feldlerche sicher 
erfüllt werden. 

• Es ist maximal ein Pflegeschnitt pro Jahr durchzuführen, wobei ein Schlegeln der 
Maßnahmenfläche im Winter (bis 15. Februar) empfohlen wird.  

• In der Phase vom 15. Februar bis zum 15. Oktober erfolgen in der Regel keine Pfle-
gemaßnahmen. 

• Die Maßnahmen können im Hinblick auf die Anforderungen des ökologischen Land-
baus angepasst werden. 

Ausdrücklich gewünscht ist die Anlage mehrjähriger Blühflächen mit einer Standzeit von bis 
zu 5 Jahren. 

Die Saatgut-Mischung für die Blühfläche entspricht dem Typ „Blühende Landschaft - mehr-
jährig“ (bei Rieger-Hofmann) oder analog dem „Lebensraumtyp 1“ (bei Saaten-Zeller). An-
dere verwendete Mischungen sind diesen Typen in Artenzusammensetzung und Vorgehen 
bei Ansaat und Pflege nachzuempfinden.  

Es ist regionales Öko-Saatgut zu verwenden. 

Ökobilanz: 

Wertgewinn: 30.000 Wp. (Ermittlung nach KV, s. Anhang 1) 

Sicherstellung der Maßnahme 

Die festgesetzte Ausgleichsfläche befindet sich im Eigentum der Gemeinde Langgöns. Sie 
ist wird in Natureg und im Grundbuch eingetragen. 

Das Weitere – insbesondere die Veränderung der Lage der Maßnahmen – ist vertraglich 
mit dem Bewirtschafter festzulegen.  

Zeitliche Zuordnung 

  Maßnahme vor Baubeginn des Vorhabens 

  Maßnahme nach Abschluss des Vorhabens 

  Maßnahmen im Zuge des Baus des Vorhabens 

Die Maßnahme muss als CEF-Maßnahme spätestens in der dem beginnenden Eingriff fol-
genden Brutperiode wirksam werden.  

Konkret heißt dies, dass bei Beginn der Erdarbeiten nach dem 1. August die Maßnahme im 
Folgejahr zu Beginn der Brutzeit wirksam sein muss.  

Bei Baubeginn in der Phase vom 1. März bis zum 31. Juli müssen die Maßnahmen bereits 
zu Beginn der zeitgleich ablaufenden Brutperiode hergestellt sein. 
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Maßnahmenblatt 1 

Projektbezeichnung: 

B-Plan „Blankweg“ 

Vorhabenträger: 

Gemeinde Langgöns 

Maßnahmen-Kürzel:  

C1 / EK 2 

Fotodokumentation 

Abb. 18: Ein der ver-
traglich vorgesehe-
nen Teilflächen (2 
Parzellen) liegt süd-
lich der Ortslage 
Dornholzhausen. Die 
Maßnahme muss 
mindestens 50m Ab-
stand zum Ortsrand 
haben. 

 

Abb. 19: Die zweite 
Teilfläche liegt unweit 
südöstlich der ersten. 
Auch hier können 
grundsätzlich zwei 
geeignete Parzellen 
herangezogen wer-
den. 
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Abb. 20: Kartenübersicht zu Maßnahme C1 / EK 2 
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Anhang 4: Pflanzlisten 

Für die Bepflanzung der nicht überbauten und nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird 

empfohlen, geeignete Arten aus der folgenden Liste (Tab. 31) der „einheimischen“ Arten aus-

zuwählen. Vorschläge für weitere geeignete Arten mit hohem Wert für den Naturschutz folgen 

in Tab. 32. Beide Listen verstehen sich als Vorschlagslisten. 

Tabelle 31: Liste einheimischer Gehölze 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Feldahorn Acer campestre 

Bergahorn Acer pseudoplatanus 

Hainbuche Carpinus betulus 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Coryllus avellana 

Weißdorn Crataegus monogyna / laevigata 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Rotbuche Fagus sylvaticus 

Esche Fraxinus excelsior 

Liguster Ligustrum vulgare 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Mehlbeere, Elsbeere Sorbus div. 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Wildapfel Malus sylvestris 

Traubenkirsche Prunus padus 

Schlehe Prunus spinosa 

Wildbirne Pyrus pyraster 

Eiche Quercus petraea / robur 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Wildrose Rosa spec. 

Brombeere Rubus fruticosus 

Himbeere Rubus idaeus 

Salweide Salix caprea 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Traubenholunder Sambucus racemosa 

Besenginster Sarothamnus scoparius 

Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia 

Linde Tilia platyphyllos / cordata 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 
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Tabelle 32: Auswahl weiterer, „naturschutzgerechter“ Gehölze 

Ausgewählt werden exemplarisch Gehölze, die einen hohen Wert für Insekten (z. B. Tag- und Nacht-
falter, Wildbienen, Hummeln) haben. Wer gezielt den Naturschutz im Garten fördern möchte, sollte 
aber vor allem auf eine hohe Vielfalt an Gehölzen (sowie Stauden und Kräutern) achten. Dadurch wird 
gewährleistet, dass im Verlauf der Vegetationsperiode immer gute Nektarlieferanten und Eiablage-
pflanzen verfügbar sind. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Winter-Duftgeißblatt Lonicera purpusii 

Sommerflieder Buddleia div. 

Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum 

Kornelkirsche Cornus mas 

Efeu Hedera helix 

Reifweide Salix daphnoides 

Weiße Forsythie Abeliophyllum disitichum 

Kultur-Apfel Malus domestica 

Frühlings-Kirsche Prunus subhirtella 

Goldregen Laburnum watereri 

Sanddorn Hippophae rhamnoides 

Blauregen Wisteria 

Wein Vitis div. / Parthenocissus div. 

Felsenbirne Amelanchier lamarckii 

Immergrüne Berberitze Berberis julianae 

Kirsche, Pfirsich, Aprikose, Pflaume Prunus div. 

Lavendel Lavandula angustifolia 

Minze Calamintha div. 

Zierkirschen Prunus div. 

Birne Pyrus communis 

Johannisbeere Blut-, Gold-Johannisbeere 

Baumhasel Corylus colurna 

Schmalblättrige Esche Fraxinus angistifolia 

Zitter-Pappel Populus tremula 

Kirsch-Pflaume Prunus cerasifera 

Spitz-Ahorn Acer platanoides 

Quitte Cydonia oblonga 

Silber-Weide Salix alba 

Anhang 5: Anhangskarte A.1 – Biotop- und Nutzungstypen 
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Maßstab
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Biotop- und Nutzungstyp
02.200 Hecken, Gebüsche, frisch
03.222 Obstplantage mit Untersaat
04.110 Obstbaum, einheimisch
04.210 Baumgruppe, einheimisch
06.340 Frischwiese, mäßig intensiv
06.350 Frischwiese, intensiv
09.151 Feldsaum, artenarm
09.152 Feldsaum, artenreich
10.510 Voll versiegelte Fläche
10.530 Schotterfläche, -weg
10.610 Feldweg, bewachsen
10.710 Dachfläche, nicht begrünt
11.195 Acker, Öko-Landbau
11.221 Hausgarten, strukturarm
Geltungsbereich


